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Fachplanungen, raumwirksame

I. Raumplanung, Fachplanung; II. Planfeststellung, 
Plangenehmigung, genehmigungsfreie Maßnah-
men; III. Bundes- und landesrechtliche Planfeststel-
lungsverfahren; IV. Prinzipien der Planfeststellung

I. Raumplanung, Fachplanung

→ Raumplanung ist räumlich integrierte Gesamt-
planung, Fachplanung dagegen sektorale Planung 
mit zumeist räumlichem Bezug. Zur Raum-
planung gehören die Raumordnungsplanung 
(→ Landesplanung und → Regionalplanung) und 
die gemeindliche → Bauleitplanung (Flächennut-
zungsplanung und Bebauungsplanung). Zu den 
Fachplanungen zählen eine Vielzahl von aufga-
benbezogenen Planungen. 

Sowohl in der Raumplanung als auch in der 
Fachplanung ist zwischen formellen und infor-
mellen Planungen (→ Informelle Planung) zu 
unterscheiden. Formelle Planungen unterliegen 
im Gegensatz zu informellen Planungen einem 
durch Rechtsvorschriften vorgegebenem Verfah-
ren, in dem insbesondere die Beteiligung anderer 
Behörden und der Öffentlichkeit geregelt sind. 

Hinsichtlich der Außenverbindlichkeit ist ferner 
zwischen Plänen zu unterscheiden, die die jewei-
ligen Fachbelange (räumlich) aufbereiten und 
anderen Planungen zur Verfügung stellen, damit 
diese sie berücksichtigen, und solchen Plänen, die 
mit Außenverbindlichkeit bestimmte raumbedeut-
same Maßnahmen planerisch feststellen. 

Bei der Außenverbindlichkeit ist ferner 
zwischen Behördenverbindlichkeit und Bür-
gerverbindlichkeit zu unterscheiden. So sind 
städtebauliche Entwicklungskonzepte informelle 
Raumpläne, die nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
bei der formellen gemeindlichen Bauleitplanung 
zu berücksichtigen sind. Ein gemeindlicher Flä-
chennutzungsplan ist ein formeller Raumplan 
mit Behördenverbindlichkeit (vgl. §§ 7 und 8 
Abs. 2 BauGB). Regionalpläne sind gleichfalls 
behördenverbindliche formelle Raumpläne (vgl. 
§ 4 ROG). Gemeindliche Bebauungspläne regeln 
dagegen als Ergebnis eines formellen Verfahrens 
bürgerverbindlich die baurechtliche Zulässigkeit 
von Vorhaben (vgl. § 30 BauGB). 

Entsprechend unterschiedliche Planungsarten 
gibt es auch im Fachplanungsrecht. Auch dort fin-
den sich formelle und informelle Planungen und 
bei den formellen Planungen solche, die einen 
Fachbelang räumlich konkretisieren und solche, 
die das Ergebnis einer Gesamtabwägung aller öf-
fentlichen und privaten Belange sind. So sind die 
Luftreinhaltepläne und die Lärmminderungspläne 
nach §§ 47 d und 47 e Bundes-Immissionsschutz-
gesetz formelle Fachpläne des Umweltrechts, de-
ren planerische Festlegungen bei den Raum- und 
Fachplanungen zu berücksichtigen sind. Formelle 
und strikt bindende Fachplanungen für raumbe-
deutsame Maßnahmen sind insbesondere die 
Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigun-
gen. Man spricht insoweit vom Fachplanungs-
recht im engeren Sinn. Sie sind Gegenstand der 
nachfolgenden Darstellung.

F
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Formelle und strikt bindende Raumplanungen 
und formelle und strikt bindende Fachplanungen 
sind unterschiedlichen Planungsträgern zugeord-
net. Da sie sich auf den gleichen Raum bezie-
hen, ist ihr Verhältnis zueinander nicht immer 
konfliktfrei. Einer raumbedeutsamen Maßnahme 
des Fachplanungsrechts kann eine Festlegung in 
einem Raumordnungsplan mit Zielqualität (→ Zie-
le, Grundsätze, Erfordernisse der Raumordnung), 
eine Darstellung in einem Flächennutzungsplan 
oder eine Festsetzung in einem Bebauungsplan 
entgegenstehen. 

Die gesetzlichen Konfliktlösungen sind unter-
schiedlich. So sind Raumordnungspläne überge-
ordnete Pläne gegenüber anderen raumbedeut-
samen Planungen. Festlegungen mit Zielcharakter 
in Raumordnungsplänen lösen gegenüber 
raumbedeutsamen Planungen des Fachrechts 
daher strikte Beachtenspflichten aus (vgl. § 4 
Abs. 1 ROG). Voraussetzung ist, dass sich die 
Festlegung im durch § 1 Abs. 1 ROG definierten 
Aufgabenbereich der Raumordnung hält und Ziel-
qualität besitzt. Gemeindliche Bauleitplanung und 
Fachplanungen sind demgegenüber hierarchisch 
gleich geordnet. Die Konfliktregelungen finden 
sich in § 7 BauGB für den Flächennutzungsplan 
und in § 38 BauGB indirekt für den gemeindli-
chen Bebauungsplan. Grundsätzlich hat diejenige 
Planung Rücksicht auf die konkurrierende Planung 
zu nehmen, die den zeitlichen Vorsprung hat 
(sog. Prioritätsgrundsatz). Voraussetzung ist dafür 
eine hinreichende Verfestigung der Planung, die 
einen Vorrang beansprucht. Als Konfliktregelung 
für mehrere sich überlagernde Fachplanungen 
sieht § 78 VwVfG ein einheitliches Planfeststel-
lungsverfahren vor.

Neben diesen gesetzgeberischen Konfliktlö-
sungen gibt es auch eine planerische Lösung. 
Dies ist der eine Planfeststellung des Fachrechts 
ersetzende Bebauungsplan, mit dem z. B. die 
Ortsdurchfahrt einer Bundesfernstraße und ihre 
Einbindung in die nähere Umgebung einheitlich 
von der Gemeinde festgelegt werden können 
(vgl. § 17 Abs. 3 Bundesfernstraßengesetz 
– FStrG). Eine vergleichbare planerische Lösung 
gibt es für den Bau von Straßenbahnen; sie fehlt 
dagegen im Konflikt zwischen Bauleitplanung 
und eisenbahnrechtlicher Planfeststellung, z. B. 

für den (Um-)Bau eines Bahnhofs zu einem „Ein-
kaufszentrum mit Gleisanschluss“.

II. Planfeststellung, Plangenehmigung und 
genehmigungsfreie Maßnahmen

Das Fachplanungsrecht im engeren Sinn kennt 
drei Verfahrenstypen: förmliche Verfahren im 
Sinne der Planfeststellungsverfahren, vereinfachte 
Verfahren als Plangenehmigung und verfahrens-
freie Vorhaben im Sinne des § 74 Abs. 7 VwVfG 
für Fälle von unwesentlicher Bedeutung.

1. Planfeststellung

In Ermangelung einer gesetzlichen Definition 
wird Planfeststellung zumeist umschrieben als mit 
bestimmten Rechtsfolgen ausgestattete behördli-
che Feststellung eines (Bau-)Planes zur Errichtung 
konkreter Anlagen. Rechtstechnisch sind Planfest-
stellungen Verwaltungsentscheidungen, die nach 
Abschluss eines Verwaltungsverfahrens im Sinne 
der §§ 72 bis 78 VwVfG beziehungsweise der 
entsprechenden Vorschriften der Verwaltungs-
verfahrensgesetze der Länder ergehen. Planfest-
stellungen befassen sich mit der Zulassung von 
Tätigkeiten, die zur Inanspruchnahme von Grund 
und Boden führen. Zumeist handelt es sich um 
raumbedeutsame Maßnahmen im Sinne des § 3 
Nr. 6 ROG. 

Staatliche Planungsentscheidungen sind mate-
riell dadurch gekennzeichnet, dass der planenden 
Behörde durch ein Gesetz die Befugnis übertra-
gen wird, für ein bestimmtes Vorhaben, das zu-
meist dem Wohl der Allgemeinheit dient, private 
und öffentliche Belange in einem Akt planender 
Gestaltung durch Abwägung zum Ausgleich zu 
bringen und erforderlichenfalls zu überwinden. 
Ausgangspunkt sind die fachgesetzlichen Bestim-
mungen, in denen es heißt, dass einzelne Anlagen 
wie Eisenbahnen, Straßen oder Abfalldeponien 
nur gebaut oder geändert werden dürfen, wenn 
der Plan vorher festgestellt worden ist. 

Erfasst wird zunächst die Errichtung dieser 
Anlagen. Planfeststellungspflichtig ist aber auch 
die Anlagenänderung, wie die Änderung oder 
Veränderung einer Anlage, der Ausbau einer 
Bundeswasserstraße oder die wesentliche Um-
gestaltung eines oberirdischen Gewässers oder 
seiner Ufer. Bei Energieversorgungsleitungen und 
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Rohrleitungsanlagen wird neben dem Bau der 
jeweiligen Anlage zugleich auch ihr Betrieb sowie 
die wesentliche Änderung ihres Betriebes einem 
Planfeststellungsvorbehalt unterworfen. Darüber 
hinaus bestimmt z. B. § 8 Abs. 4 S. 1 LuftVG, dass 
auch betriebliche Regelungen Gegenstand der 
luftverkehrsrechtlichen Planfeststellung sein kön-
nen. Ist dies der Fall, dann sind auch wesentliche 
Betriebsänderungen ohne bauliche Veränderung 
der Maßnahme plangenehmigungspflichtig. Ob 
auch die Beseitigung planfeststellungspflichtiger 
Maßnahmen ihrerseits stets der Planfeststellung 
unterliegt, ist zweifelhaft. Nur das Wasserwe-
ge- und Wasserwirtschaftsrecht ordnet dies aus-
drücklich an.

2. Plangenehmigung

Während die Planfeststellung in den angeord-
neten Fällen für die Errichtung von Anlagen den 
Regelfall darstellt, kommt die Plangenehmigung 
bei planungsrechtlich weniger komplexen Sach-
verhalten zur Anwendung (eingeführt durch das 
Planungsvereinfachungsgesetz von 1993). Nach 
§ 74 Abs. 6 VwVfG kann in bestimmten, einfacher 
gelagerten Fällen an die Stelle der Planfeststellung 
eine Plangenehmigung treten. Voraussetzung 
ist, dass entweder Rechte anderer nicht beein-
trächtigt werden oder diese sich schriftlich damit 
einverstanden erklärt haben und mit den Trägern 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich be-
rührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist. 
Fachgesetzlich wird dies zumeist dahin gehend 
eingeschränkt, dass das Vorhaben nicht UVP-
pflichtig sein darf, weil dann eine Öffentlichkeits-
beteiligung erforderlich wäre. 

Die Plangenehmigung unterscheidet sich von 
der Planfeststellung im Wesentlichen dadurch, 
dass kein Verfahren im Sinne der §§ 72 ff. VwVfG 
durchgeführt werden muss, insbesondere kein 
Anhörungsverfahren. Materiell-rechtlich liegt der 
Plangenehmigung gleichfalls eine Abwägungsent-
scheidung zugrunde, so dass die Plangenehmi-
gung die gleichen Rechtswirkungen hat wie eine 
Planfeststellung bis auf die enteignungsrechtliche 
Vorwirkung, deren es auch nicht bedarf, da Vor-
aussetzung für eine Plangenehmigung ist, dass zu 
ihrer Durchführung keine Enteignung erforderlich 
ist.

3. Genehmigungsfreie Maßnahmen

In Fällen von unwesentlicher Bedeutung ent-
fällt nach § 74 Abs. 7 S. 1 VwVfG sowohl eine 
Planfeststellung als auch Plangenehmigung. Vor-
aussetzung ist, dass andere öffentliche Belange 
nicht berührt werden oder die erforderlichen be-
hördlichen Entscheidungen vorliegen und Rechte 
anderer nicht beeinflusst werden oder mit ihnen 
entsprechende Vereinbarungen getroffen worden 
sind. Erfasst werden insbesondere Änderungen 
oder Erweiterungen bestehender Anlagen. In den 
meisten Fachgesetzen ist das Entfallen der Plan-
feststellung mit einer entsprechenden Entschei-
dung der Planfeststellungsbehörde verbunden. 

III. Bundes- und landesrechtliche Planfeststel-
lungsverfahren

Fachgesetze des Bundes oder der Länder ordnen 
für die in Abb. 1 aufgeführten Maßnahmen Plan-
feststellungen an.

IV. Prinzipien der Planfeststellung

Das Planfeststellungsverfahren beginnt damit, dass 
der Träger des Vorhabens seinen Plan der Anhö-
rungsbehörde zur Durchführung des Anhörungs-
verfahrens einreicht (vgl. § 73 Abs. 1 VwVfG). Es 
endet damit, dass die Planfeststellungsbehörde 
den Plan in Form eines Planfeststellungsbeschlus-
ses feststellt (§ 74 Abs. 1 S. 1 VwVfG). Damit ist 
aber noch keine Aussage darüber getroffen, nach 
welchen Prinzipien das Planfeststellungsverfahren 
abläuft, nach den Prinzipien des Planungsrechts 
(Planungsermessen mit planerischer Gestaltungs-
freiheit nach Zweckmäßigkeitserwägungen) 
oder nach dem Vorhaben-Genehmigungsrecht 
(Anspruch auf Genehmigung, Rechtmäßigkeits-
kontrolle).

Das Fachplanungsrecht in Form der Plan-
feststellungsverfahren ist wesentlich durch die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
geprägt worden. Dieses hat die Planfeststellung 
eng an die Prinzipien der räumlichen Gesamtpla-
nung angeglichen. Planfeststellung und Plange-
nehmigung sind danach materiell-rechtlich dem 
Abwägungsgebot verpflichtete Planung und nicht 
die rechtsstaatlich gebundene Genehmigung/
Feststellung eines vom Vorhabenträger geplanten 
Vorhabens. 
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Abb. 1: Planfeststellungspflichtige Maßnahmen
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Aus der fachgesetzlichen Anordnung eines 
Planfeststellungserfordernisses folgt die materi-
elle Ermächtigung der Planfeststellungsbehörde 
zur Fachplanung, deren zentrales Element die 
damit verbundene Einräumung eines Planungs-
ermessens ist. Der Vorhabenträger hat einen 
Rechtsanspruch auf fehlerfreie Ausübung des 
Planungsermessens. Im Gegensatz zum Träger 
der Raumplanung plant die Planfeststellungsbe-
hörde aber nicht selbst, sondern vollzieht die 
entsprechenden Vorstellungen des Vorhabenträ-
gers abwägend nach und übernimmt dadurch 
die rechtliche Verantwortung für den Plan. Dies 
entspricht in etwa der Rolle der Gemeinde bei 
einem Vorhaben- und Erschließungsplan eines 
Vorhabenträgers, den sie zum Gegenstand eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans macht (vgl. 
§ 12 BauGB).

1. Vorgelagerte Entscheidungen 

Zahlreiche Fachplanungen sehen eine stufenwei-
se Konkretisierung der Planung in einer Abfolge 
von einer grobmaschigen Konzeptplanung bis hin 
zur konkreten Maßnahmeplanung vor. Besonders 
ausgeprägt ist dies beim Bau von Bundesfern-
straßen. Der unmittelbaren Zulassungsebene 
in Gestalt der Planfeststellung sind mehrere 
fachbezogene Entscheidungen stufenförmig vor-
gelagert. Zunächst stellt das zuständige Bundes-
ministerium in einem ausführlichen Analyse- und 
Bedarfsverfahren (künftig auch mit strategischer 
Umweltprüfung) den Bundesverkehrswegeplan 
(→ Bundesverkehrswegeplanung) auf, und zwar 
bezogen auf die Verkehrsträger Bundesfernstra-
ßen und Bundeswasserstraßen, Bundesschienen-
wege. Dieser Plan dient zugleich der Abstimmung 
und Verknüpfung der Sektorplanungen für 
Bundesfernstraßen, Bundesschienenwege und 
Bundeswasserstraßen.

Der so in den Bundesverkehrswegeplan einge-
bettete Bedarfsplan für Bundesfernstraßen wird 
dann in das Fernstraßenausbaugesetz in Form 
einer Anlage integriert und erlangt damit Geset-
zesqualität. Er enthält nicht nur Aussagen über 
die grundsätzliche Notwendigkeit einer neuen 
oder zu erweiternden Bundesfernstraße, sondern 
befasst sich auch mit der Verknüpfung zum vor-
handenen Straßennetz, ihrem Richtquerschnitt 

sowie der Einstufung als Autobahn oder Bundes-
straße. Ferner werden die Projekte unterschied-
lichen Dringlichkeitsstufen zugeordnet. Konkrete 
Trassierungsvorschläge oder genaue zeitliche 
Vorgaben sowie Aussagen zur Finanzierung kon-
kreter Projekte enthält der Bedarfsplan jedoch 
nicht. Auf der Basis der Bedarfspläne erstellt das 
zuständige Ministerium dann Fünfjahrespläne als 
Ausbaupläne. Diese verteilen die voraussichtlich 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf die 
einzelnen Projekte mit Zeitvorgaben. 

Als nächster Planungsschritt folgt regelmäßig 
das Linienbestimmungsverfahren. Nach § 16 
Abs. 1 S. 1 FStrG bestimmt das für Verkehr zu-
ständige Bundesministerium im Benehmen mit 
den Landesplanungsbehörden der beteiligten 
Länder die Planung und Linienführung der Bun-
desfernstraßen. Die Linienbestimmung erfolgt in 
einem Abwägungsprozess unter Einschluss von 
Trassen- und sonstigen Planungsalternativen, die 
sich nach Lage der Dinge aufdrängen. Nach § 15 
UVPG ist im Rahmen der Linienbestimmung 
die Umweltverträglichkeit nach dem jeweiligen 
Stand des Vorhabens zu prüfen. Im Linienbe-
stimmungsverfahren werden insbesondere die 
Anfangs- und Endpunkte sowie der grundsätzli-
che Verlauf der Trasse bestimmt. Diese Planung 
ist noch nicht so genau wie im Planfeststellungs-
verfahren.

Ferner soll nach § 1 Nr. 8 RoV beim Bau einer 
Bundesfernstraße, die einer Linienbestimmung 
bedarf, ein Raumordnungsverfahren durchge-
führt werden. → Raumordnungsverfahren und 
→ Umweltverträglichkeitsprüfung können dabei 
verfahrensmäßig verbunden werden. Nach § 16 
Abs. 2 FStrG sind bei der Bestimmung der Linien-
führung die von dem Vorhaben berührten öffent-
lichen Belange einschließlich des Ergebnisses der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und des Ergebnis-
ses des Raumordnungsverfahrens im Rahmen der 
Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Bestimmung der Planung und Linienfüh-
rung ist zwar eine hoheitliche Entscheidung, nach 
herrschender Meinung aber weder Rechtsakt 
noch Verwaltungsakt. Ihr mangelt jede Außen-
wirkung. Sie kann aber bei Anfechtung des Plan-
feststellungsbeschlusses inzidenter angegriffen 
werden (→ Planungskontrolle, gerichtliche). 
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2. Genehmigungswirkung (Konzentrations-
wirkung), Gestaltungswirkung und 
Ausschlusswirkung

Während ein gemeindlicher Bebauungsplan auch 
in Form eines projektscharfen Vorhaben- und 
Erschließungsplans nach § 12 BauGB noch keine 
Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens 
trifft, diese vielmehr regelmäßig einer Baugeneh-
migung vorbehalten ist, verhält sich das beim 
Planfeststellungsbeschluss als Ergebnis des Plan-
feststellungsverfahrens grundlegend anders. § 75 
Abs. 1 S. 1 Hs. 1 VwVfG bestimmt, dass durch die 
Planfeststellung die Zulässigkeit des Vorhabens 
einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen 
an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm 
berührten öffentlichen Belange festgestellt wird. 
Der Vorhabenträger erlangt damit die öffentlich-
rechtliche Berechtigung zur Durchführung des 
Vorhabens. 

Neben der Planfeststellung sind andere be-
hördliche Entscheidungen, insbesondere öffent-
lich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und 
Planfeststellungen nicht erforderlich (Konzentra-
tionswirkung der Planfeststellung). Sie ist Zustän-
digkeits-, Verfahrens- und Entscheidungskonzent-
ration. Diese umfassende Konzentrationswirkung 
kann fachgesetzlich eingeschränkt sein, wie z. B. 
im Luftverkehrsrecht für Abfertigungs- und sonsti-
ge Hallen (vgl. § 9 Abs. 1 S. 1 LuftVG). 

Daneben kommt dem Planfeststellungsbe-
schluss eine umfassende Gestaltungswirkung 
zu. Durch die Planfeststellung werden nach 
§ 75 Abs. 1 S. 2 VwVfG alle öffentlich-rechtli-
chen Beziehungen zwischen dem Träger des 
Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen 
rechtsgestaltend geregelt. Der Vorhabenträger 
erlangt die Befugnis, sich in dem durch den 
Planfeststellungsbeschluss bestimmten Maß über 
Rechte Dritter hinwegzusetzen, während die 
Dritten zur Duldung dieses Eingriffs verpflichtet 
sind. Auch dem Vorhabenträger können aus dem 
Planfeststellungsbeschluss Pflichten entstehen, so, 
wenn dort vorgesehen ist, dass er Schutzauflagen 
zu realisieren oder als Kompensation für eine 
Eingriffsbefugnis eine Geldentschädigung zu leis-
ten hat. Die Betroffenen, zu deren Gunsten eine 
solche Schutzauflage festgesetzt wurde, haben 

gegen den Vorhabenträger einen einklagbaren 
Anspruch, z. B. auf Errichtung der angeordneten 
Lärmschutzwand. 

Die Unanfechtbarkeit eines Planfeststellungs-
beschlusses führt nach § 75 Abs. 2 S. 1 VwVfG 
dazu, dass Ansprüche auf Unterlassen des 
Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung von 
Anlagen oder auf Unterlassen ihrer Benutzung 
ausgeschlossen sind, soweit die Wirkungen des 
Vorhabens vor Eintritt der Unanfechtbarkeit 
vorhersehbar waren. Diese Regelung erfasst 
alle gesetzlichen Beseitigungs- und Unterlas-
sungsansprüche des bürgerlichen Rechts sowie 
sekundäre Schadensersatz- und Entschädigungs-
ansprüche, die an die Stelle dieser primären 
Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche treten 
können. Nach herrschender Meinung gilt diese 
Ausschlusswirkung auch für alle öffentlich-rechtli-
chen Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche. 

3. Enteignungsrechtliche Vorwirkung bei 
gemeinnützigen Maßnahmen

Die privatrechtsgestaltende Wirkung von Plan-
feststellungen kann auch das Eigentum betreffen. 
In den Fachgesetzen für gemeinnützige Maßnah-
men finden sich Klauseln (z. B. § 19 FStrG, § 22 
AEG, § 30 PBefG und § 28 LuftVG), nach denen 
die Enteignung zulässig ist, soweit sie zur Ausfüh-
rung eines planfestgestellten Vorhabens notwen-
dig ist. Ergänzend führen die Fachgesetze regel-
mäßig aus, dass es einer weiteren Feststellung 
der Zulässigkeit der Enteignung nicht bedarf und 
der festgestellte Plan dem Enteignungsverfahren 
zugrunde zu legen ist und für die Enteignungsbe-
hörde bindende Wirkung hat. 

Mit diesen fachgesetzlichen Klauseln werden 
das Planfeststellungsverfahren und ein sich an-
schließendes Enteignungsverfahren dergestalt 
miteinander verknüpft, dass bereits der Plan-
feststellungsbeschluss die für die Enteignungs-
behörde bindende Feststellung enthält, dass das 
konkrete Vorhaben im Sinne des Art. 14 Abs. 3 
S. 1 GG vom Allgemeinwohl erfordert wird. 
Diese Frage darf nicht mehr im späteren Enteig-
nungsverfahren geprüft werden; die betroffenen 
Grundeigentümer müssen ihre diesbezüglichen 
Einwendungen schon im Planfeststellungsverfah-
ren geltend machen. Da in diesen Fällen mit dem 
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Planfeststellungsbeschluss die Entscheidung über 
die Zulässigkeit der Enteignung vorweggenom-
men wird, müssen die Anforderungen, die Art. 14 
Abs. 3 GG an jede Enteignung stellt, bereits durch 
den Planfeststellungsbeschluss erfüllt werden. 
Dies gilt insbesondere für die Prüfung, ob das 
Wohl der Allgemeinheit eine Verwirklichung des 
Vorhabens erfordert. 

In diesem Zusammenhang werden regelmäßig 
drei Arten von Planfeststellungen unterschieden: 
Planfeststellungen für (a) Vorhaben, die gemein-
nützige Zwecke verfolgen, für (b) Vorhaben, 
die privatnützig sind, und für (c) Vorhaben, 
die zugleich privat- und gemeinnützig sind. Bei 
der Einordnung des Vorhabens in eine der drei 
Kategorien kommt es nicht darauf an, ob der 
Träger des Vorhabens eine Privatperson oder 
die öffentliche Hand ist; auch privatrechtlich 
organisierte Rechtsträger können gemeinnützige 
Vorhaben durchführen, wie z. B. die Bahn AG 
eine Schienen-Neubaustrecke. Ferner ist nicht auf 
die subjektive Zielsetzung des Vorhabenträgers 
abzustellen (z. B. dass die DB AG mit der Neu-
baustrecke Gewinn erzielen will), sondern auf 
die objektive Zweckbestimmung des Vorhabens 
selbst. Es kommt also darauf an, ob das Vorhaben 
als solches kraft seiner Funktionalität öffentlichen 
Interessen dient. Rein privatnützigen Planfeststel-
lungen wie für eine Nassauskiesung nach § 31 
Abs. 2 WHG haben – auch wegen Fehlens einer 
ausdrücklichen Anordnung – keine enteignungs-
rechtliche Vorwirkung.

4. Grundzüge des Verfahrens

Der Ablauf eines Planfeststellungsverfahrens stellt 
sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Das Verfahren beginnt mit der Einreichung 
eines Plans durch den Vorhabenträger bei der 
Anhörungsbehörde. Das Planfeststellungsver-
fahren ist antragsgebunden. Der Plan muss aus 
Zeichnungen und Erläuterungen bestehen, die 
das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem 
Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen 
erkennen lassen. 

Sobald die Größe oder Leistung des Vor-
habens einen bestimmten Wert überschreitet 
oder unterhalb der Werte die Planfeststel-
lungsbehörde aufgrund einer überschlägigen 

Vorprüfung des Einzelfalls (sog. Screening) 
zu dem Ergebnis gelangt, dass das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, ist in das Planfeststellungsverfahren 
eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung 
zu integrieren. Für den Vorhabenträger hat die 
UVP-Pflicht zur Konsequenz, dass er nach § 6 
Abs. 1 UVPG mit dem Antrag auf Planfeststel-
lung die entscheidungserheblichen Unterlagen 
über die Umweltauswirkungen des Vorhabens 
vorlegen muss. Der Vorhabenträger kann die 
Planfeststellungsbehörde auch vor Beginn des 
Planfeststellungsverfahrens darum ersuchen, dass 
diese ihm auf der Grundlage geeigneter Angaben 
zum Vorhaben frühzeitig über Inhalt und Umfang 
der voraussichtlich für die UVP beizubringenden 
Unterlagen unterrichtet (sog. Scoping). 

Soweit das planfeststellungspflichtige Vorha-
ben mit einem Eingriff in Natur und Landschaft 
verbunden ist, muss der Vorhabenträger nach 
§ 20 Abs. 4 BNatSchG in seinem Plan oder ei-
nem landschaftspflegerischen Begleitplan die er-
forderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
darstellen (→ Landschaftsplanung). 

Spätestens einen Monat, nachdem der Vor-
habenträger seinen Planfeststellungsantrag mit 
den vollständigen Unterlagen bei der Anhörungs-
behörde eingereicht hat, fordert sie andere Be-
hörden, deren Aufgabenbereich durch das Vor-
haben berührt wird, zur Stellungnahme auf. Die 
Stellungnahme muss binnen einer von der Anhö-
rungsbehörde bestimmten Frist, die drei Monate 
nicht überschreiten darf, abgegeben werden. 
Auch die anerkannten Naturschutzverbände sind 
in Planfeststellungsverfahren über Vorhaben, die 
mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden 
sind, äußerungsberechtigt. 

Parallel zur Einholung der Stellungnahmen der 
Behörden und anerkannten Naturschutzverbän-
de reicht die Anhörungsbehörde Ausfertigungen 
des Plans an die Gemeinden weiter, in denen sich 
das Vorhaben auswirkt. Die Kommunen ihrerseits 
legen nach vorheriger ortsüblicher Bekanntma-
chung binnen drei Wochen nach Zugang der Pla-
nausfertigung diese für die Dauer eines Monats 
zur Einsicht aus. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung 
dient mehreren Zwecken. Sie befriedigt das Infor-
mationsinteresse der Allgemeinheit und eröffnet 
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damit die Chance, die Akzeptanz des Vorhabens 
zu erhöhen. Sie erzeugt eine Mitwirkungslast po-
tentiell Betroffener, die, wenn sie nicht wahrge-
nommen wird, zu einem Ausschluss des Belangs 
führt (Präklusion). Zugleich wird der Anspruch 
auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren 
eingelöst. Schließlich dient die Öffentlichkeitsbe-
teiligung der Sammlung von Erkenntnissen über 
den maßgeblichen Sachverhalt und die gesamte 
Rechtslage. Einwendungsbefugt ist nur derjenige, 
dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist, zwei Wo-
chen nach Ende der einmonatigen Auslegungs-
frist, hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen gegen den Plan und 
die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan 
mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, 
den Betroffenen sowie den Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, zu erörtern (auch: 
→ Beteiligungsverfahren). Möglichst innerhalb 
eines Monats nach Abschluss der Erörterung ver-
fasst die Anhörungsbehörde zum Ergebnis des 
Anhörungsverfahrens eine Stellungnahme. Sie 
leitet diese mit dem Plan, den Stellungnahmen 
der Behörden und den im Erörterungstermin 
nicht erledigten Einwendungen der Planfeststel-
lungsbehörde zu. 

Die Planfeststellungsbehörde trifft dann 
unter Würdigung des Gesamtergebnisses des 
Verfahrens die verfahrensabschließende Ent-
scheidung. Diese besteht entweder darin, dass 
sie den Planfeststellungsbeschluss (zumeist mit 
Auflagen und sonstigen Nebenbestimmungen) 
erlässt oder aber die Planfeststellung ablehnt. 
Wird der Planfeststellungsbeschluss erlassen, so 
ist dieser dem Vorhabenträger, den bekannten 
Betroffenen und denjenigen, über deren Ein-
wendungen entschieden worden ist, zuzustellen. 
Sind mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen, 
kann die Individualzustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung des verfügenden Teils des 
Planfeststellungsbeschlusses ersetzt werden. 
Zusätzlich ist eine Ausfertigung des festgestellten 
Plans in den Gemeinden zwei Wochen zur Ein-
sicht auszulegen und der Ort und die Zeit dieser 
Auslegung ortsüblich bekannt zu machen. Mit 
dem Ende der zweiwöchigen Auslegungsfrist gilt 

der Planfeststellungsbeschluss auch gegenüber 
den übrigen Betroffenen als zugestellt. 

Das Plangenehmigungsverfahren untergliedert 
sich dagegen nicht in ein Anhörungs- und ein 
Entscheidungsverfahren. Der Vorhabenträger 
muss vielmehr den Plangenehmigungsantrag 
unmittelbar bei der Plangenehmigungsbehörde 
stellen. Diese ist nach den fachgesetzlichen 
Zuständigkeitsbestimmungen durchweg mit der 
Planfeststellungsbehörde identisch. Im Plangeneh-
migungsverfahren ist keine UVP durchzuführen. 
Auch wirken die anerkannten Naturschutzver-
bände nicht mit. Die Plangenehmigungsbehörde 
entscheidet über den Plan nach den gleichen 
materiell-rechtlichen Grundsätzen wie bei der 
Planfeststellung.

5. Materiell-rechtliche Anforderungen

Die materiellen Anforderungen an Planfeststellun-
gen sind wesentlich durch die Rechtsprechung 
des BVerwG geprägt. Diese unterscheidet 
zwischen dem Gebot der Planrechtfertigung, 
der Bindung durch zwingende Rechtssätze und 
vorgelagerte Planungsentscheidungen sowie den 
Erfordernissen des planungsrechtlichen Abwä-
gungsgebotes. 

Die Prüfung der Planrechtfertigung unterfällt 
in zwei Komponenten. Zum einen muss die zu 
planende Maßnahme den Zielsetzungen des die 
Planfeststellung anordnenden Gesetzes entspre-
chen und zum anderen muss für die Maßnahme 
bezogen auf diese Zielsetzungen ein konkreter 
Bedarf bestehen. Durch Auslegung hat das 
BVerwG z. B. durch das Bundesfernstraßengesetz 
eine Vielzahl von fachgesetzlich rechtfertigen-
den Zielsetzungen herausgearbeitet, wie die 
Beseitigung von Gefahrenquellen, die Schaffung 
eines zusammenhängenden Verkehrsnetzes, die 
Verbesserung der überregionalen Verkehrsver-
bindungen, die Lenkung und Beeinflussung der 
Verkehrsströme, die verkehrliche Anschließung 
eines unterentwickelten Raums oder die Erset-
zung einer vorhandenen Straße mit zahlreichen 
Ortsdurchfahrten, unübersichtlichen Kurven und 
Kuppen durch eine nach modernem Stand neu 
gebaute Kraftfahrzeugstraße. Aber auch außer-
fachgesetzliche (externe) Zielsetzungen können 
zur Planrechtfertigung eines planfeststellungs-
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pflichtigen Vorhabens herangezogen werden. 
Dies gilt z. B. für die Verbesserung des Immissi-
onsschutzes bei der Ersetzung eines alten durch 
einen neuen Flughafen, obwohl das einschlägige 
Luftverkehrsgesetz nur Fragen des Verkehrsbe-
darfs und die Sicherheit des Luftverkehrs nennt 
(entschieden für den Flughafen München II). 

In einem zweiten Schritt der Planrechtfertigung 
ist dann zu prüfen, ob für das konkret planfestzu-
stellende Vorhaben ein konkreter Bedarf bezogen 
auf die fachgesetzlichen Ziele besteht. Das neue 
Vorhaben muss vernünftiger Weise geboten sein. 
Maßgeblich hierfür sind die konkrete Nachfrage, 
die künftige Nachfrage auf der Grundlage von 
Prognosen sowie sonstige auf die gesetzlichen 
Ziele vorgenommene nachvollziehbare Annah-
men. 

Die materielle Einbindung in vorauslaufende 
Planungsentscheidungen wurde bereits darge-
stellt (vgl. Kap. IV.1). So darf der Vorhabenträger 
bei Bundesfernstraßen keine von der Linienbe-
stimmung abweichende Streckenführung zugrun-
de legen. Lediglich Abweichungen innerhalb we-
niger hundert Meter erfordern in der Regel keine 
neue Linienbestimmung bzw. keine Zustimmung 
des für Verkehr zuständigen Bundesministeriums. 

Nach § 17 Abs. 1 S. 2 FStrG sind bei der Plan-
feststellung die von dem Vorhaben berührten 
öffentlichen und privaten Belange einschließlich 
der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Ab-
wägung zu berücksichtigen. Wortgleiche oder 
zumindest sinnentsprechende Regelungen ent-
halten auch die meisten anderen Fachgesetze, 
die ein Planfeststellungserfordernis statuieren. 
Damit gelten auch für die Planfeststellung und 
die Plangenehmigung die allgemeinen Prinzipien 
der Abwägung, wie das Abwägungserfordernis, 
die Ermittlungspflicht und Einstellungspflicht 
relevanter öffentlicher und privater Belange/
Interessen, die Gewichtung der eingestellten 
Belange und die Abwägungsentscheidung (auch: 
→ Abwägung der Belange). 

Soweit das Fachgesetz eine enteignungsrechtli-
che Vorwirkung der Planfeststellung anordnet, hat 
zusätzlich zu der planerischen Abwägung eine 
enteignungsrechtliche Abwägung stattzufinden, 
die sich nach den Maßstäben des Art. 14 Abs. 3 
GG zu richten hat. Planerische und enteignungs-

rechtliche Abwägung sind dabei voneinander zu 
unterscheiden. Die enteignungsrechtliche Abwä-
gung ist bipolar angelegt. Auf der einen Seite 
stehen die Allgemeinwohlbelange, die mit dem 
Vorhaben realisiert werden sollen, und auf der 
anderen Seite das durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 
geschützte Eigentum Privater als Freiheitsrecht. 
In dieses Recht darf durch ein fremdes Vorhaben 
nur eingegriffen werden, wenn die für das Vorha-
ben streitenden Gemeinwohlbelange derart stark 
sind, dass sie ein Zurücktreten der Eigentums-
rechte der betroffenen Privaten erfordern. Dazu 
ist erheblich mehr als die allgemeine Planrechtfer-
tigung und die am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
orientierte planerische Abwägungsentscheidung 
erforderlich. Beides sind zwar Voraussetzungen, 
aber für sich nicht ausreichend, um das enteig-
nungsrechtliche Allgemeinwohlerfordernis zu 
bejahen. Vielmehr ist zusätzlich sicherzustellen, 
dass Gemeinwohlzwecke nur unter Beachtung 
des enteignungsrechtlichen Übermaßverbots als 
negative Sperrklausel in die Enteignung eines 
einzelnen Grundstückseigentümers einmünden 
dürfen.
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Fernerkundung 

I. Einführung; II. Physikalische und technische 
Grundlagen der Fernerkundung; III. Interpretation 
der Bilder und Bilddaten; IV. Anwendung von 
Fernerkundungsdaten in der Raumforschung und 
Landesplanung; V. Ausblick

I. Einführung

Der Begriff „Fernerkundung“ („remote sensing“) 
umschreibt die Gesamtheit aller Methoden, die 
das kontaktlose wissenschaftliche Beobachten und 
Erkunden eines Gebiets aus der Ferne erlauben. 
Während sich früher diese Methoden auf die In-
terpretation von Luftbildern beschränkten, wurde 
mit dem Einsatz von Satelliten und elektronischen 
Sensoren, die das Gelände in einer bisher nicht 
gekannten Vielzahl von Wellenlängen im sicht-
baren und nicht-sichtbaren Bereich aufzeichnen, 
eine neue Phase der Fernerkundung und damit 
auch der Raumforschung und Erderkundung 
eingeleitet. Eng verbunden war diese Entwicklung 
mit den ebenfalls fast explosionsartigen Fortschrit-
ten in der elektronischen Datenverarbeitung, oh-
ne die die moderne Fernerkundung nicht denkbar 
wäre.

Nicht photographische Aufnahmesysteme 
haben sich über die vergangenen drei Jahrzehn-
te von einer ursprünglichen Randposition in das 
Zentrum der Fernerkundung geschoben. Sie sind 
bereits heute den herkömmlichen photographi-
schen Systemen in mehrfacher Hinsicht überle-
gen. Dies gilt nicht nur für die große Flexibilität 
der Daten in Bezug auf die optische Darstellung, 
ihre problemlose Integration in Datenbanken 
(z. B. → Geographische Informationssysteme) und 
ihren hohen Aktualitätsgrad, sondern auch für die 
Detailschärfe. Die Aufnahmesysteme der kom-
merziellen Satelliten „IKONOS“ und „QuickBird“ 
erreichen räumliche Auflösungen von 1 m bzw. 
0,62 m und auch die neue „SPOT“-Generation 
und die indischen „IRS-1C/D“ erzielen Auflösun-
gen von wenigen Metern. Digitale Kameras wer-
den, trotz einiger Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Bewältigung der großen Datenmengen und der 
Sensorendynamik, verstärkt in der Luftbildbeflie-
gung eingesetzt, und es dürfte auch hier nur eine 

Frage der Zeit sein, bis sie die herkömmlichen 
Luftbildkammern verdrängt haben. 

Während der photochemische Prozess der 
Bildherstellung oder gar die Technik des Fliegens 
für die Interpretation eines photographischen 
Luftbilds fast ohne Belang waren, sind für die 
Bearbeitung nicht photographischer und satel-
litenbasierter Aufnahmen ein Verständnis der 
Grundlagen der Satellitentechnologie und in 
noch stärkerem Maß der Aufnahmeverfahren 
unumgänglich.

II. Physikalische und technische Grundlagen 
der Fernerkundung

1. Die atmosphärische Strahlung

Alle Systeme der Fernerkundung beruhen auf 
der Ausnutzung elektromagnetischer Strahlen, 
und fast alle basieren auf der reflektierten oder in 
Wärmeemission umgesetzten Sonnenstrahlung. 
Ausnahmen sind lediglich die auf Radar und Laser 
aufgebauten Systeme, die, ähnlich wie ein Blitz-
licht, ihre eigene Strahlung erzeugen. Sie werden 
daher im Gegensatz zu den zuerst genannten 
passiven Systemen als aktive Fernerkundungssys-
teme bezeichnet.

Die Sonne sendet praktisch Wellen aller Fre-
quenzen aus, allerdings nicht mit gleicher Inten-
sität. Auch durchdringt nur ein Teil der Strahlung 
die Atmosphäre und erreicht die Erdoberfläche. 
Dies ist vor allem in den als atmosphärische 
Fenster bezeichneten Bereichen des sichtbaren 
Lichts, des nahen Infrarots und einem kleinen Teil 
des thermalen Infrarots der Fall. Für Radarwellen, 
die im Mikrowellenbereich (1 mm–1 m) liegen, ist 
die Atmosphäre, einschließlich Wolken, generell 
durchlässig; daher ist ihr Einsatz auch tageszei-
ten- und weitgehend wetterunabhängig.

Neben den Wellenlängen des sichtbaren 
Lichts spielen in der Fernerkundung das nahe 
und thermale Infrarot eine wichtige Rolle. Der 
Begriff „Infrarot“ umschreibt zwei grundsätzlich 
verschiedene Wellenlängenbereiche. Das nahe 
Infrarot (0,7–3,0 µm) ist reflektiertes Sonnenlicht 
und verhält sich wie dieses. Das zwischen 3 und 
1.000 µm gelegene mittlere und ferne Infrarot 
dagegen wird als Wärmestrahlung (Wärmeemis-
sion) von der Erdoberfläche ausgestrahlt. Für die 
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Fernerkundung ist vor allem der Bereich zwischen 
8 und 14 µm von Bedeutung.

2. Fernerkundungsplattformen

Fernerkundungsplattform sind alle Träger, die 
für die Installation von Aufnahmegeräten ge-
eignet sind. In der Regel sind es Flugzeuge und 
Satelliten. Das Flugzeug ist nach wie vor in der 
Fernerkundung unentbehrlich, denn es dient 
nicht nur der konventionellen und seit kurzem 
auch der digitalen Luftbildaufnahme; auch alle 
modernen Sensoren können hier eingesetzt und 
erprobt werden. 

Heute stehen Satelliten sehr viel stärker im 
Vordergrund. Künstliche Satelliten verhalten sich 
in ihrer Umlaufbahn wie natürliche Himmelskör-
per und umkreisen die Erde in bestimmten, genau 
festgelegten Bahnen. Die Möglichkeiten einer 
Kurskorrektur sind sehr gering. Die für die Raum-
forschung wichtigen Satelliten wie „Landsat“, 
„SPOT“, „IRS“, „IKONOS“ und „ERS/ENVISAT“ 
umfliegen die Erde in einem zur Erdachse leicht 
nach Osten (Nordpol) bzw. nach Westen (Süd-
pol) versetzten, fast polaren Umlauf in Höhen 
zwischen 700 und 900 km. Durch die leichte 
Versetzung wird erreicht, dass der Satellit sonnen-
synchron fliegt, d. h., ein bestimmtes Gebiet auf 
der Erde wird immer zur gleichen Sonnenzeit und 
damit unter ähnlichen Beleuchtungsverhältnissen 
überflogen. Die Wiederholraten liegen bei Erder-
kundungssatelliten zwischen 14 und 26 Tagen.

3. Aufnahmesysteme

Bis vor wenigen Jahren wurden für die Luftbild-
befliegung fast ausschließlich konventionelle 
Kameras (Reihenbildkameras) verwendet. In 
absehbarer Zeit werden sich jedoch digitale 
Kamerasysteme immer mehr durchsetzen. Zwar 
kamen bei bemannten Raumflügen Kameras 
ebenfalls zum Einsatz (z. B. die deutsche „Metric 
Camera“), unbemannte Raumflüge sind jedoch 
von vornherein auf Aufnahmegeräte angewiesen, 
die es ermöglichen, Bilddaten in elektronischer 
Form zu übermitteln. Daher werden heute auf al-
len Satelliten elektronische Multispektralabtaster 
(Multispektralscanner) eingesetzt. Die Leistungs-
fähigkeit dieser Systeme und die Qualität der 
Daten wurden in den vergangenen Jahrzehnten 

ständig verbessert. Sie erreichen heute räumliche 
Auflösungen im Meterbereich. Eine Sonderstel-
lung nehmen die auf der Radartechnik basierten 
Systeme ein, die lange Zeit nur einem engen Nut-
zerkreis zur Verfügung standen. Mit dem Start des 
europäischen Radarsatelliten ERS-1 und anderer 
Radarsatelliten sind aber auch Radarbilder allge-
mein zugänglich geworden.

Ein entscheidendes Kriterium für die Leis-
tungsfähigkeit eines Aufnahmesystems ist sein 
Auflösungsvermögen, d. h. die Fähigkeit, Ob-
jekte, Punkte, Messwerte oder Wellenlängen 
zu trennen. In der Luftbildphotographie bezog 
sich dieser Begriff ausschließlich auf die durch 
Kameraoptik, Filmmaterial, Flughöhe etc. be-
stimmte räumliche Auflösung. Bei elektronischen 
Systemen sind neben der räumlichen auch die 
spektrale, radiometrische und thermale Auflösung 
von Bedeutung. Die räumliche Auflösung gibt die 
durch das Aufnahmesystem und die Flughöhe 
bestimmte Ausdehnung des kleinsten erfassbaren 
Geländeausschnitts und damit auch die Größe 
eines Bildelements (Pixel) an; seine Fläche oder 
Kantenlänge wird als Maß der räumlichen Auflö-
sung verwendet. 

Die spektrale Auflösung gibt die Fähigkeit an, 
Wellenlängenbereiche zu trennen; sie wird durch 
die Anzahl der vorhandenen Kanäle (Bänder) fest-
gelegt. Die meisten Satelliten verfügen über drei 
oder vier Kanäle die vom sichtbaren Spektrum 
zum nahen Infrarot reichen. Die radiometrische 
Auflösung wird durch die Kapazität der Detek-
toren bestimmt, Helligkeitswerte (Grauwerte) zu 
differenzieren; sie wird in Bits (Binärziffern) ange-
geben. Die radiometrische Auflösung der z. Z. 
verwendeten Abtaster variiert von 6 bit (26) bis 11 
bit (211). Die Fähigkeit, unterschiedliche Gelände-
objekte zu differenzieren, nimmt allerdings nicht, 
wie bei der räumlichen, mit steigender radiometri-
scher Auflösung zu. Die thermale Auflösung gibt 
die Fähigkeit eines Systems an, Temperaturdiffe-
renzen innerhalb eines Objekts gleichen Emissi-
onsgrads zu erfassen.

Das entscheidende Kennzeichen eines Abtast-
systems ist, dass ein Gebiet nicht gleichzeitig, wie 
bei der Fotografie, sondern in einzelnen Zeilen 
oder Zeilengruppen aufgenommen wird. Die 
Vorwärtsbewegung der Plattform muss dabei so 
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eingerichtet sein, dass Zeile um Zeile lückenlos 
aneinandergereiht wird. Zwei grundsätzlich ver-
schiedene Abtastsysteme sind zu unterscheiden: 
opto-mechanische, die v. a. auf den „Landsat“ 
Satelliten verwendet wurden, und opto-elektro-
nische, die heute auf fast allen operationellen 
Satelliten eingesetzt werden. Opto-mechanische 
Abtaster beruhen auf dem Einsatz von Spiegeln, 
die das Gelände in Bruchteilen von Sekunden 
abtasten und die Strahlung auf wenige Messde-
tektoren (z. B. 16 pro Kanal bei „Landsat TM“) 
leiten. Opto-elektronische Systeme dagegen 
verwenden quer zur Flugrichtung angeordnete 
lineare Sensorenzeilen („linear array of detec-
tors“ oder „charge coupled devices“, CCD) von 
mehreren Tausend Einzelsensoren, so dass jedes 
einzelne Bildelement innerhalb einer Bildzeile 
vom einem Detektor erfasst wird. Dem Sensor ist 
eine Optik vorgeschaltet, die die Strahlen auf die 
Sensorenzeile wirft. Die Vorteile der opto-elek-
tronischen Abtaster liegen in der auf dem Fehlen 
von beweglichen Teilen beruhenden Robustheit 
und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig geringem Ge-
wicht sowie der besseren Abbildungsgeometrie, 
denn es gibt keine Zeitverzögerung zwischen der 
Aufnahme des ersten und letzten Bildelements ei-
ner Bildzeile.

Auf den französischen „SPOT“-Satelliten wer-
den opto-elektronische Abtaster seit 1986 mit 
großem Erfolg operationell eingesetzt. Gleich-
zeitig verfügen diese Abtaster über die Fähigkeit, 
durch ferngesteuertes Verstellen des Sichtspiegels 
den Sichtwinkel bis zu 27° von der Lotrechten zu 
verändern. Dadurch kann jeder Punkt innerhalb 
eines 475 km breiten Streifens zu beiden Seiten 
der Flugbahn aufgenommen werden. Diese Fä-
higkeit erlaubt es auch, ein Gebiet in wesentlich 
kürzeren Zeitabständen, als es der Wiederholrate 
von 26 Tagen entspricht, aufzuzeichnen; darüber 
hinaus ergibt sich aus den unterschiedlichen 
Sichtwinkeln die Stereofähigkeit von Bildpaaren. 
Der 2002 in Umlauf gebrachte SPOT 5 verfügt 
über einen in Bezug auf die räumliche Auflösung 
(5 m) deutlich verbesserten Abtaster („High Re-
solution Geometric“) sowie ein Stereoaufnahme-
gerät („High Resolution Stereoscopic“). 

Auch die indischen „IRS“-Satelliten verwenden 
opto-elektronische Abtaster. Der 1995 gestartete 

„IRS-1C“ war bereits der vierte hervorragend 
ausgestattete Satellit, den die indische Raum-
fahrtbehörde in Umlauf brachte, der baugleiche 
„IRS-1D“ mit einer räumlichen Auflösung von 
5,8 m folgte 1997. Von großem Interesse ist der 
geplante „IRS-P5“, der hochauflösende (2,5 m) 
Stereobilder liefern soll.

Eine neue Ära in der Fernerkundung begann 
1999 mit dem Start des „IKONOS 2“. Damit 
wurde nicht nur der erste kommerzielle Erder-
kundungssatellit in Umlauf gebracht, erstmals im 
zivilen Bereich wurden Satellitenbilder erstellt, 
die in der räumlichen Auflösung (1 m) mit pho-
tographischen Luftbildern vergleichbar waren. 
Noch übertroffen wurden diese Bilder von den 
seit 2002 erhältlichen „QuickBird“-Aufnahmen 
mit einer Auflösung von 0, 62 m. Um diese Auf-
lösung zu erreichen, war neben den enormen 
Fortschritten in der CCD-Sensorentechnik der 
Einsatz von riesigen Teleobjektiven mit über 
100 kg Gewicht und extrem langer Brennweite 
notwendig.

Eine Sonderstellung nimmt die Radarerkun-
dung ein, die keine natürlichen Strahlungsquel-
len verwendet, sondern ihre eigene Strahlung 
erzeugt und deren Reflexion (Radarecho) misst. 
Um ein differenziertes Radarecho zu erhalten, 
müssen die Strahlen seitlich zur Plattform aus-
gesandt werden, daher auch Seitensichtradar. In 
Flugzeugsystemen werden in der Regel Strahlen 
im K-und X-Band (8,6 und 30 mm) eingesetzt, 
satellitengestützte Systeme verwenden überwie-
gend die C- und L-Bänder mit 56,5 mm bzw. 
235 mm Wellenlänge.

Die Signalauswertung von Radarsystemen 
ist kompliziert. Dies gilt insbesondere für die 
heute allgemein verwendeten Systeme mit syn-
thetischer Apertur, die unter Ausnutzung der 
Flugbewegung der Plattform die Radarantenne 
künstlich verlängern und mit Hilfe der Doppler-
verschiebung und Signallaufzeit Größe und Wert 
der Auflösungszelle bestimmen. Aus den zurück-
gestreuten Signalen entsteht nach dem Prozes-
sieren der Rohdaten ein aus einer ungeheuren 
Vielzahl von Datenstreifen zusammengesetztes 
photoähnliches Bild, welches aufgrund der Sei-
tensicht Ähnlichkeiten mit einem Schrägluftbild 
aufweist.
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4. Bildherstellung

Die zur Erde gefunkten Satellitendaten werden 
heute in einem weltumspannenden Netz von 
Empfangsstationen aufgenommen, entschlüsselt 
und in digitaler Form gespeichert. Diese digitalen 
Rohdaten liegen als mehrdimensionale Zahlen-
matrizen vor, wobei die Dimension von der 
Anzahl der verwendeten Kanäle abhängt. Die 
Matrizengröße und Anzahl der möglichen Zah-
lenwerte werden durch die Leistungsfähigkeit 
des Scannersystems bestimmt. Aus den digitalen 
Rohdaten entstehen über verschiedene Schritte 
der digitalen Bildverarbeitung die uns bekannten 
Bilder. Das Prinzip der digitalen Bildverarbei-
tung beruht darauf, die Werte der einzelnen 
Bildelemente einer Bildszene oder eines Bild-
ausschnittes über mathematische Gleichungen, 
sog. Transformationsfunktionen, in andere zu 
überführen und schließlich über die Zuordnung 
von Grau- und Farbwerten ein analoges Bild zu 
erstellen. Gängige Verfahren sind: geometrische 
Entzerrungen, radiometrische Korrekturen, Bild-
verbesserungen, Bildüberlagerungen und Bild-
klassifikationen.

Eine Entzerrung und Georeferenzierung der 
Daten ist zunächst notwendig, um ein geomet-
risch korrektes Bild zu erhalten. Dies geschieht 
rechnerisch über Transformationsgleichungen 
und über die Festlegung von Passpunkten, die so-
wohl auf dem zu entzerrenden Bild als auch auf 
einer Koordinatenreferenz (z. B. Karte) eindeutig 
identifizierbar sind. Nach der Georeferenzierung 
ist ein Resampling-Verfahren durchzuführen, wel-
ches dazu dient, dem Ausgabebild ganzzahlige 
Werte zuzuordnen. 

Radiometrische Korrekturen sind erforderlich 
da Bilddaten und Bildqualität durch Schwankun-
gen in der Leistung der Detektoren, Veränderun-
gen in der Filterdurchlässigkeit und vor allem Ver-
änderungen in den Beleuchtungsverhältnissen 
durch atmosphärische Einflüsse verfälscht wer-
den können. Auch hier wird der ursprüngliche 
Datensatz mit Hilfe von Rechenoperationen in 
einen anderen überführt, der die unverfälschten 
Grauwerte wiedergibt. Die meisten Korrekturen 
beruhen darauf, Referenzflächen mit möglichst 
geringer Veränderung zu finden und die anderen 
Bildbereiche entsprechend anzugleichen.

Bei der Überführung der digitalen Daten in 
Grauwertaufzeichnungen entsteht ein unweigerli-
cher Verlust an Information, denn das Auge ist nur 
in der Lage, etwa 14 Grauwerte und eine etwas 
höhere Zahl von Farbwerten zu unterscheiden. 
Eine optimale Ausnutzung der vorhandenen ra-
diometrischen Information ist daher nur über ein 
Computersystem möglich. Mit Hilfe einiger Tech-
niken, die als digitale Bildverbesserungen bezeich-
net werden, kann jedoch die Aussagekraft von 
Bildprodukten erhöht werden. Sie beruhen im 
Prinzip darauf, die vorhandenen Helligkeitswerte 
möglichst günstig optisch umzusetzen. Gängige 
Verfahren sind: Kontrastdehnen, Filterungen 
und Ratiobildungen sowie die Hauptkomponen-
tentransformation, die dazu dient, die Ähnlichkeit 
von Datensätzen bzw. die starke Korrelation 
einzelner Bänder (z. B. im sichtbaren Spektrum) 
zu berechnen und eine Datenreduktion über die 
Eliminierung redundanter Information zu erzielen 
(LÖFFLER et al. 2005).

Radarbilder stellen Grauwertaufzeichnungen 
des Radarechos dar; sie sind nicht mit den bisher 
besprochenen Systemen vergleichbar. Aufnahme-
technik, Bildherstellung und Bildgeometrie sind 
kompliziert und Radarschatten, Verzerrung, „lay 
over“ (helle Bildpartien an steilen, dem Sender 
zugewandten Hängen) und andere radarspezi-
fische Phänomene erschweren die Bildauswer-
tung. Der Haupteinsatz der Radarerkundung ist 
daher in Gebieten, wo Wetterunabhängigkeit 
gefordert ist, wie in den inneren Tropen oder 
in Gebirgsregionen. Neue Impulse erhielt die 
Radarerkundung mit dem Start der europäischen 
Radarstelliten „ERS-1“ und „ERS-2“ sowie „ENVI-
SAT“ (Start 2002). Hauptanwendungsbereiche 
sind die Ozeanographie und Schifffahrt (Mee-
resströmungen, Wellengang, Verschmutzungen, 
Interaktion Meer-Atmosphäre, polare Eismassen, 
Küstenströmungen), aber auch für Untersuchun-
gen bestimmter Phänomene auf dem Festland 
werden die Aufnahmen verstärkt eingesetzt (Re-
genwaldproblematik, Überschwemmungen und 
andere Katastrophen).

III. Interpretation der Bilder und Bilddaten

Interpretieren heißt, eine wissenschaftlich fun-
dierte Aussage über einen bestimmten Raum 
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zu machen, die in der Regel eine Kartierung und 
Bestandsaufnahme enthält. Bei diesen Interpreta-
tionen und Kartierungen kommen heute in immer 
stärkerem Umfang computergestützte Verfahren 
zum Einsatz, aber es muss betont werden, dass 
herkömmliche Methoden der visuellen Interpreta-
tion damit nicht überflüssig geworden sind. Man 
unterscheidet daher:
a) eine visuelle Interpretation von analogen Bild-

produkten, heute fast immer von Farbbildern; 
das Bildmaterial kann hierbei in verschiedener 
Form als Papierabzug oder Transparent, in 
verschiedenen Maßstäben, unterschiedlichem 
Grad der Bildverbesserung sowie in unter-
schiedlichen Farbkombinationen vorliegen; 
häufig verwendet werden Farbdarstelllungen 
aus zwei sichtbaren und einem Infrarotkanal 
wobei die beiden sichtbaren Kanäle mit Blau 
und Grün belegt werden, der Infrarotkanal 
mit Rot; diese Kombination entspricht der 
des photographischen Farbinfrarotbildes; aber 
auch andere Kombinationen können je nach 
Aufgabenstellung und spektraler Auflösung 
des verwendeten Sensors eingesetzt werden.

b) eine rechnergestützte Interpretation und 
Klassifizierung der Daten; diese Verfahren, auf 
die sich über die vergangenen Jahrzehnte ein 
erheblicher Forschungsaufwand konzentrierte, 
nützen die Tatsache aus, dass Bilddaten in di-
gitaler Form als mehrdimensionale, durch die 
verschiedenen Kanäle gegebene Datenmatri-
zen (Merkmalsraum) vorliegen; daher können 
die einzelnen Bildelemente mit Hilfe von sta-
tistischen Verfahren je nach Ähnlichkeit und 
Nähe in überschaubare und im Bezug auf das 
Gelände sinnvolle Gruppen bzw. Kartierungs-
einheiten unterteilt werden.

1. Methoden der visuellen Interpretation

Die bekannten Methoden der visuellen Inter-
pretation von Luftbildern lassen sich auch auf 
Satellitenbilder und andere analoge Bildprodukte 
übertragen. Das Vorhandensein unterschiedlicher 
Spektralbereiche und die Möglichkeiten, diese 
in beliebiger Kombination zu überlagern, sowie 
die Optimierung der Bildqualität durch verschie-
dene Verfahren der digitalen Bildverbesserung 
haben zusammen mit dem stark verbesserten 

Auflösungsvermögen zu einer außerordentlichen 
Steigerung der Aussagekraft von Satellitenbildern 
geführt. 

Die visuelle Interpretation beruht auf der syste-
matischen Analyse des Bildinhalts, d. h. in der Er-
fassung der verschiedenen Elemente und Erschei-
nungen, ihrer Erkennung und Identifizierung. Die 
wichtigsten Kriterien sind: Grau- und Farbwertdif-
ferenzierungen, Bildmuster und -textur, Form und 
Gestalt, im Stereobild natürlich auch der dreidi-
mensionale Aspekt. Die Erscheinungen werden 
in ihrer flächenhaften Verbreitung kartiert und 
schließlich in einer Klassifizierung zu sinnvollen 
Gruppierungen zusammengefasst. Das Erkennen 
des Inhalts einzelner Einheiten ist ein deduktiver 
Vorgang. Aus den unmittelbar sichtbaren Phä-
nomenen wie Oberflächenformen, Vegetations-
bedeckung und Form des Gewässernetzes kann 
auf nicht unmittelbar sichtbare Erscheinungen 
wie Gesteinsgrundlage und Bodenverhältnisse 
geschlossen werden. Das Flurmuster deutet auf 
Feldsysteme und Fruchtfolgen hin, die Textur oft 
auf die Art der Feldfrüchte. Bebauungsart und 
-dichte, Straßenführung, Verteilung und Dichte 
von Grünanlagen lassen Schlüsse auf Sozial- und 
Wirtschaftsstruktur und auch Aussagen über die 
Verkehrsbelastung eines Areals zu.

Die Interpretation des Bildinhaltes ist kein me-
chanischer Vorgang, sondern hängt sowohl von 
der persönlichen Erfahrung des Interpreten als 
auch von Bildqualität, Maßstab, Geländekomple-
xität und Zeitpunkt (Sonnenstand und Jahreszeit) 
der Aufnahme ab. Eine Interpretation wird daher 
immer mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor 
behaftet sein und muss deshalb von einer Gelän-
deuntersuchung flankiert werden.

Eine Verbesserung der Aussagekraft kann 
durch die Verwendung multitemporaler Bilder 
erzielt werden. Jahreszeitliche Unterschiede in 
der Bodenbedeckung und -feuchte führen auf 
Frühjahrs- und Frühsommeraufnahmen meist zu 
einer deutlicheren spektralen Differenzierung un-
terschiedlicher Böden, als dies im Hochsommer 
der Fall ist. Im Gegensatz dazu sind Feldfrüchte 
auf Sommeraufnahmen klarer zu unterscheiden. 
Auch der jahreszeitliche Unterschied in der Be-
leuchtung kann in außertropischen Gebieten das 
Erkennen bestimmter Erscheinungen beeinflus-
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sen. Bei niedrigem Sonnenstand treten aufgrund 
der deutlicheren Schatten geomorphologische 
und geologische Phänomene klarer hervor als 
bei hohem Sonnenstand; bei der Vegetation und 
den Feldfrüchten ist dies umgekehrt. In tropisch/
subtropischen Gebieten lassen sich dynamische 
Aspekte der Vegetationsbedeckung, der Landnut-
zung, der Fließgewässer sowie Phänomene der 
Vegetations- und Bodendegradation im multitem-
poralen Zusammenhang besonders gut erfassen.

Mit Hilfe von Interpretationsschlüsseln wird 
mitunter versucht, die Interpretation zu objekti-
vieren. Diese Schlüssel sind z. B. bei der Iden-
tifizierung von Bäumen und Anbaufrüchten auf 
großmaßstäblichen Luftbildern nützlich. Aber 
meist sind sie nur in einem räumlich begrenzten 
Gebiet gültig und nicht ohne weiteres auf andere 
Räume übertragbar.

2. Rechnergestützte Klassifizierungen

Rechnergestützte oder automatische Klassifizie-
rungen beruhen darauf, die digitalen Bilddaten 
mit Hilfe von statistischen Verfahren je nach 
Ähnlichkeit einzelner Datenmengen in Klassen 
zu unterteilen. Zu unterscheiden sind: eine über-
wachte Klassifizierung, bei der von bekannten 
Erscheinungen ausgegangen und das Bild schritt-
weise klassifiziert wird, und eine nichtüberwachte 
Klassifizierung, die allein auf der Anwendung sta-
tistischer Verfahren mit bestimmten Grenzwerten 
erfolgt.

In der überwachten Klassifizierung ist eine ge-
wisse vorherige Geländekenntnis des Interpreten 
notwendig, die es ihm erlaubt, bestimmte Erschei-
nungen auf dem dargestellten Bildausschnitt zu 
identifizieren. Diese als Trainingsgebiete bezeich-
neten Flächen bzw. ihre Datenmenge dienen als 
„Interpretationsschlüssel“ für die Klassifizierung 
des restlichen Bildausschnittes. Trainingsgebiete 
sollten die spektralen Merkmale einer Klasse 
möglichst vollständig erfassen. Jedes Pixel wird 
daraufhin überprüft, ob es in die festgelegte Da-
tenmenge passt oder nicht, und entsprechend 
klassifiziert. Die zur Klassifikation verwendeten 
Methoden unterscheiden sich je nach Ziel und 
Detail der Klassifizierung. Für schnelle, einfache 
Klassifizierungen wird oft das Verfahren der 
geringsten Distanz angewandt, das rechnerisch 

einfach ist. Ebenfalls rechnerisch einfach ist das 
Quaderverfahren oder Parallelepiped-Verfahren, 
bei dem durch Festlegung eines rechteckigen 
oder quaderförmigen Merkmalsraums der jeweils 
niedrigsten und höchsten Werte einer Klasse ver-
sucht wird, die Streuung der Pixelwerte besser zu 
fassen. Aufwändiger, aber wesentlich aussagekräf-
tiger ist die „maximum likelihood“-Methode, die 
davon ausgeht, dass die Reflexionswerte eines 
Objekts nicht willkürlich streuen, sondern annä-
herungsweise eine GAUSSsche Normalverteilung 
um den Mittelpunkt aufweisen. Der Erfolg der 
Klassifizierung und die Zuverlässigkeit, mit der die 
einzelnen Bildelemente ihren jeweiligen Klassen 
zugeordnet werden, hängen aber nicht so sehr 
von den gewählten statistischen Verfahren ab. 
Entscheidend ist oft die Qualität der Trainingsge-
biete. Sie müssen repräsentativ für ihre jeweilige 
Klasse sowie möglichst homogen in ihrer spektra-
len Zusammensetzung sein, und sie sollten sich 
klar von anderen Klassen unterscheiden. Diese 
Forderungen sind nicht immer leicht zu erfüllen, 
insbesondere in städtischen Gebieten, wo eine 
große Streuung von Reflexionswerten typisch 
ist. Mit einer guten Auswahl der Trainingsgebiete 
können jedoch die Probleme der Fehlklassifizie-
rung reduziert werden.

In der nicht überwachten Klassifizierung über-
nimmt das Computerprogramm die Einteilung 
der Klassen. Die Zahl der Klassen und andere 
Parameter, wie tolerierbare Standardabweichun-
gen, können vorgegeben werden. Die Einteilung 
des Bildausschnittes in Klassen erfolgt allein durch 
das gewählte statistische Verfahren – meist eine 
Häufungsanalyse. Nicht überwachte Klassifizie-
rungen erlauben einen groben Überblick über 
die zu erwartende Vielfalt eines Bildes; sie sind für 
detaillierteres Arbeiten wenig geeignet.

Automatische Klassifizierungen wurden v. a. 
in großflächigen, reliefarmen Agrargebieten 
oder einheitlichen Wald- und Forstbeständen 
erfolgreich angewendet. Je komplexer eine Land-
schaft, je stärker der Grad des kleinräumlichen 
Wechsels, desto schwieriger ist die Klassifikati-
on. Das gilt für die kleinräumlich strukturierte 
Agrarlandschaft Mitteleuropas genauso wie für 
komplex aufgebaute Naturlandschaften anderer 
Zonen. Natürlich wird auch viel vom Ziel der 
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Klassifizierung und der fachlichen Ausrichtung 
der Bearbeiter abhängen. So werden Geologen, 
Geomorphologen und Bodenkundler, die gewis-
se Zusammenhänge im Relief analysieren, sel-
tener zu automatischen Klassifikationen greifen 
als Forst- und Agrarwissenschaftler und Planer, 
die eine flächendeckende Bestandsaufnahme 
wünschen.

IV. Anwendung von Fernerkundungsdaten in 
der Raumforschung und Landesplanung

Die Fernerkundung bietet Raumforschung und 
Landesplanung ein vielfältiges, inzwischen aller-
dings auch schwer überschaubares Spektrum 
an → Datengrundlagen. Nach wie vor sind 
Luftbilder für die detaillierte Raumgliederung 
und Raumbewertung unentbehrlich (→ Raum-
beobachtung), wobei allerdings absehbar ist, 
dass digitale Luftbilder aufgrund der größeren 
Flexibilität und auch Qualität die photographi-
schen bald ersetzen werden. Auch hochauflö-
sende Satellitenbilder, wie sie die kommerziellen 
Satelliten „IKONOS“ und „QuickBird“ bereits 
liefern, werden immer stärker mit flugzeug-
gebundenen Aufnahmen konkurrieren. Die 
wichtigsten natürlichen und anthropogenen 
Erscheinungen, die einen Raum charakterisieren, 
wie Oberflächenformen, Vegetation, Böden, 
Gewässer sowie kulturlandschaftliche Elemente 
wie Flur- und Siedlungsformen sind praktisch 
auf allen Bildprodukten direkt oder indirekt 
zu erkennen; die Wahl des Bildprodukts wird 
von Aufgabenstellung und Maßstab abhängen. 
Luftbilder wurden schon früh in Arbeiten zur 
Erfassung von Naturräumen und Naturressour-
cen eingesetzt wie auch in Untersuchungen 
über historische Stadtentwicklungen, funktionale 
Stadtgliederungen und sogar innerstädtische 
Sozialgefüge. Im ländlichen Raum werden sie 
seit vielen Jahren zur Typisierung, Beschreibung 
und Inventarisierung von Siedlungstypen sowie 
deren Veränderungen über längere Zeitspannen 
eingesetzt, und in der Orts- und Kommunalpla-
nung dienen sie aufgrund ihrer Aktualität und 
des raschen Überblicks über siedlungsbildende 
Grundelemente als planerisches Hilfsmittel.

Fast nahtlos fügen sich die neuen Sensoren 
in diese Palette von Anwendungsmöglichkeiten 

ein; gleichzeitig haben sie aber das Spektrum 
wesentlich erweitert. Im Luftbildbereich ist vor 
allem das Farbinfrarotbild zu nennen, das heute 
routinemäßig in der Waldschadenskartierung 
eingesetzt wird, denn der Vitalitätsgrad von 
Pflanzen ist im nahen Infrarotbereich wesentlich 
besser zu erkennen als im sichtbaren Bereich. 
Auch in Stadtgebieten findet das Farbinfrarotbild 
bei der Erfassung des Gesundheitszustandes der 
Straßen- und Parkbäume und in der schnellen 
Erfassung des städtischen Grünlands und seines 
Vitalitätsgrades Verwendung.

Der Anwendungsbereich von satellitenbasier-
ten Multispektraldaten ist äußerst vielschichtig. 
Raumwissenschaften, Geo- und Umweltwissen-
schaften, Meteorologie und Klimatologie, Kar-
tographie, Forstwirtschaft und Landwirtschaft, 
Regionalplanung, Archäologie, Hydrologie und 
Ozeanographie setzen verstärkt Satellitenbilder 
in ihren Untersuchungen ein. Großflächige 
Landnutzungskartierungen einschließlich Ermitt-
lung des Nutzungspotentials, Erntevorhersagen, 
Erfassung und Überwachung von Ökosystemen, 
vor allem auch der Entwaldung und Degradation 
von Wäldern gehören zu den wichtigen Anwen-
dungen. Für Fragen des „global change“ haben 
die Satellitenaufnahmen erstmals ein Instrument 
geliefert, das weltweit langfristige und systemati-
sche Beobachtungen und Analysen zulässt. 

Thermale Infrarotaufnahmen finden inzwi-
schen trotz ihrer Komplexität eine relativ breite 
Anwendung. Im städtischen Bereich dienen sie 
zur Schätzung der Wärmeverteilung, der Erken-
nung von Wärmeinseln und Frischluftgassen. In 
der Geländeklimatologie können sie ein Abbild 
der räumlichen Verteilung der Temperaturen 
liefern. Ein wichtiges Einsatzgebiet ist auch 
die Gewässerüberwachung; Wärmeanomalien 
entlang Flussläufen und in Seen können relativ 
schnell ermittelt werden. Auch in der Geologie 
wurden derartige Aufnahmen in beschränktem 
Umfang eingesetzt, wobei insbesondere die 
ausgeprägte Wärmeträgheit erzführender Ge-
steine ausgenutzt wurde. Mit dem Einsatz von 
thermalen Infrarotabtastern auf Satelliten fanden 
diese einen noch breiteren Anwenderkreis. Auch 
hier ist eine ständige Verbesserung der Daten zu 
verzeichnen.
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V. Ausblick

Die Fernerkundung hat sich über die vergangenen 
Jahrzehnte mit fast atemberaubender Geschwin-
digkeit entwickelt. Während die ersten beiden 
Jahrzehnte vor allem der Entwicklung, Erprobung 
und Optimierung neuer Aufnahmetechniken 
dienten, fokussierten sich die Anstrengungen 
in den nachfolgenden Jahren auf eine ständige 
Verbesserung der Auflösung, insbesondere der 
räumlichen Auflösung, die heute Größenord-
nungen im Meterbereich und darunter erreicht. 
Damit ist auch gleichzeitig die früher vorhandene 
Differenzierung im Maßstab und der Detailwie-
dergabe zwischen flugzeuggebundenem Luftbild 
und Satellitenbild hinfällig geworden.

Die technische Komplexität der heutigen 
Fernerkundung darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sie nicht um ihrer selbst willen 
betrieben wird, sondern ein Hilfsmittel darstellt, 
unser Verständnis des Raums und der Umwelt 
zu verbessern. Daher ist eine erfolgreiche Inter-
pretation von Fernerkundungsdaten ohne solide 
Kenntnis des Geländes und der dort vorhande-
nen Zusammenhänge nicht möglich. Visuelle 
und rechnergestützte Auswertungen von Bildern 
und Bilddaten werden weiterhin nebeneinander 
ihren Platz in der Fernerkundung haben. Die vi-
suelle Interpretation ist für viele Fragestellungen 
insbesondere in komplexen und kleinstruktu-
rierten Natur- und Kulturräumen nach wie vor 
unersetzbar. Hierzu zählt v. a. auch der Einsatz 
in städtischen Gebieten. Die rechnergestützten 
Verfahren werden in Zukunft nicht nur durch die 
ständige Verbesserung der räumlichen und spek-
tralen Auflösung der Bilddaten, sondern auch 
durch die Integration von Kontextwissen und 
räumlichen Modellen in den Klassifikationsvor-
gang (Einbeziehung in Geographische Informa-
tionssysteme) weitere Verbesserungen erzielen. 
Es ist aber unwahrscheinlich, dass es gelingen 
wird, räumliche Strukturen und Zusammenhän-
ge durch automatisierte Verfahren zu erfassen; 
denn der Computer kann weder die kognitiven 
Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse 
des Menschen übernehmen, noch kann er der 
Komplexität und Vielfalt der natürlichen und 
vom Menschen beeinflussten Umwelt gerecht 
werden.
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Finanzausgleich 

I. Begriff und Funktionen; II. Vertikaler Finanzaus-
gleich; III. Horizontaler Finanzausgleich

I. Begriff und Funktionen

Der Finanzausgleich umfasst die Gesamtheit der 
Regelungen, welche die Verteilung von Aufga-
ben, Ausgaben und Einnahmen zwischen den 
Ebenen eines föderativen Staates (→ Föderalis-
mus) mit seinen Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder, → Kommunen) zum Gegenstand haben 
(→ Kommunale Finanzen). Der Begriff Finanz-
ausgleich beinhaltet damit zum einen mehr als 
nur die Verteilung finanzieller Mittel, da er auch 
die Zuordnung staatlicher Aufgaben regelt. Zum 
anderen verbindet sich mit diesem Begriff keine 
finanzielle Gleichstellung aller Ebenen oder ein-
zelnen Gebietskörperschaften. Vielmehr sollen 
die Einnahmen an jene Ausgaben angeglichen 
werden, die ihrerseits aus der Erfüllung bestimm-
ter vorgegebener Aufgaben resultieren. Die Ge-
staltung der Finanzausgleichsbeziehungen steht 
damit in einem Spannungsverhältnis zwischen 
der Effizienz des staatlichen Leistungsangebots 
einerseits und vertikalen wie horizontalen Aus-
gleichszielen andererseits (zum Ganzen auch: 
→ Öffentliche Finanzen).
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Mit der Gestaltung eines Finanzausgleichs 
verbinden sich grundsätzlich zwei Probleme: 
Zunächst müssen Aufgaben, Ausgaben und 
Einnahmen auf die verschiedenen Gebiets-
körperschaftsebenen verteilt werden. Dies ist 
Gegenstand des vertikalen Finanzausgleichs 
(Finanzausgleich i. w. S.). Da sowohl zu einem 
gegebenen Zeitpunkt als auch im Zeitablauf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Ge-
bietskörperschaften einer Ebene oftmals mit den 
fiskalischen Erfordernissen der bestehenden wie 
einer sich wandelnden Aufgabenerfüllung nicht in 
Einklang steht, erfolgt häufig eine Umverteilung 
der Einnahmen zwischen den Gebietskörper-
schaften. Dies geschieht im Rahmen des horizon-
talen Finanzausgleichs (Finanzausgleich i. e. S.). 
Während beim vertikalen Finanzausgleich somit 
Fragen des Staatsaufbaus, der Verteilung von 
Zuständigkeiten sowie der politischen Autonomie 
angesprochen sind, werden diese Probleme aus 
Sicht des horizontalen Finanzausgleich als bereits 
entschieden unterstellt, um das Augenmerk auf 
die Ermittlung von Finanzkraft und Finanzbedarf 
einzelner Gebietskörperschaften sowie deren 
Angleichung zu richten.

II. Vertikaler Finanzausgleich

Im Zentrum des vertikalen Finanzausgleichs steht 
die Aufgabenverteilung zwischen den Gebiets-
körperschaftsebenen. Erst nach deren Festlegung 
kann über die Einnahmenverteilung entschieden 
werden.

1. Aufgaben- und Ausgabenverteilung

Im Rahmen einer föderalen Aufgabenverteilung 
muss zunächst die Grundfrage beantwortet 
werden, ob eine zentrale oder eher dezentrale 
Erfüllung staatlicher Aufgaben anzustreben ist. 
Für eine angemessene Aufgabenverteilung sind 
die nachfolgenden Punkte von Bedeutung:
a) Die Aufgabenverteilung sollte so erfolgen, 

dass eine räumliche Koinzidenz von Nutznie-
ßern und Kostenträgern des staatlichen Gü-
terangebots besteht (Prinzip der fiskalischen 
Äquivalenz). Nur unter dieser Bedingung ist 
zu erwarten, dass die Bürger den zusätzlichen 
Nutzen einer Ausweitung des öffentlichen Leis-
tungsangebots mit den daraus erwachsenden 

Finanzierungsnotwendigkeiten gegeneinander 
abwägen, um ein effizientes Güterangebot zu 
gewährleisten. Soweit dabei die Bürgerpräfe-
renzen regional variieren, spricht das Prinzip 
der fiskalischen Äquivalenz für eine dezentrale 
Angebotsplanung, die im Ergebnis zu einer 
räumlich divergierenden Versorgung mit öf-
fentlichen Gütern führt. Eine solch dezentrale 
Aufgabenerfüllung folgt zugleich dem Subsidi-
aritätsprinzip. 

b) Eine weitgehend dezentrale Aufgaben-
zuordnung fördert zudem den Leistungswett-
bewerb zwischen den Gebietskörperschaften 
einer Ebene (Prinzip der dezentralen Konkur-
renz). Ein solcher Wettbewerb sorgt nicht nur 
für Innovationen im öffentlichen Sektor und 
die Vermeidung von Verschwendungstatbe-
ständen. Er vergrößert zugleich die Einfluss-
möglichkeiten der Bürger auf die Entscheidun-
gen von Politik und öffentlicher Verwaltung.

c) Des Weiteren sollte jeder Gebietskörperschaft 
das Recht und die Möglichkeit gegeben sein, 
über das jeweilige Angebot an öffentlichen 
Leistungen selbst zu bestimmen (Autono-
mieprinzip). Danach wäre eine Vermischung 
von Aufgabenzuständigkeiten zu vermeiden, 
um die Selbstverantwortung der politischen 
Entscheidungsträger zu stärken und staatliche 
Entscheidungskosten zu reduzieren. Dies gilt 
nicht für solche (dezentralen) staatlichen Leis-
tungen, die einen partiellen überregionalen 
Nutzen aufweisen (räumliche externe Effekte). 
Um solche externen Effekte zu internalisieren, 
bietet sich u. a. eine gemeinsame Aufgaben-
erfüllung mehrerer Gebietskörperschaften 
– etwa in Form horizontaler → Kooperationen 
(Zweckverbände etc.) – an. 

d) Schließlich sollten Aufgabenkompetenz und 
Ausgabenverantwortung miteinander verbun-
den sein (Konnexitätsprinzip), um zu vermei-
den, dass auf übergeordneten Gebietskörper-
schaftsebenen getroffene Aufgabenregelungen 
bei nachgeordneten Gebietskörperschaften zu 
höheren Ausgaben oder geminderten Einnah-
men führen.

In Deutschland ist gerade die vertikale Ausgestal-
tung der Aufgaben- und Ausgabenverteilung in 
der Kritik. Dies betrifft zum einen das erreichte 
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Ausmaß an Aufgabenzentralisierung. Verant-
wortlich hierfür sind vor allem Bestrebungen des 
Bundes, ursprünglich den Ländern zugeordnete 
Aufgaben unter Verweis auf die Notwendigkeit 
zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
bzw. zur Wahrung der Rechts- und Wirtschafts-
einheit an sich zu ziehen. Zum anderen wird 
bemängelt, dass – abweichend vom Konnexitäts-
prinzip – Ausgaben von Ländern und Kommunen 
vielfach von Bundesgesetzen festgelegt und damit 
fremdbestimmt sind.

2. Einnahmenverteilung

Sind die Aufgaben zugewiesen und damit 
einhergehende Übernahmen staatlicher Aus-
gabenverpflichtungen geklärt, ist anschließend 
die (vertikale) Verteilung der Einnahmen zu re-
geln. Dabei steht die Frage der Zuordnung der 
Steuerhoheiten (Gesetzgebungs-, Ertrags- und 
Durchführungshoheit) auf die verschiedenen Ge-
bietskörperschaftsebenen im Mittelpunkt. Unter 
Autonomieaspekten sowie aus fiskalischer Sicht 
sind hierbei die Verteilung der Gesetzgebungs- 
und Ertragshoheit von zentraler Bedeutung. Es 
lassen sich grundsätzlich drei Formen der Zuord-
nung unterscheiden:
a) Im Fall des Trennsystems sind Gesetzgebungs- 

und Ertragshoheit zwischen den Gebietskör-
perschaftsebenen verteilt. Dabei kann jede 
Gebietskörperschaft beim sog. freien Trenn-
verfahren Art und Höhe einer Steuer selbst 
bestimmen. Dies gilt nicht für das gebundene 
Trennverfahren. Hier kann zum einen die Art 
der jeweils zugewiesenen Steuer von einer 
Zentralgewalt festgelegt werden, deren Höhe 
jedoch eine nachrangige Körperschaft – etwa 
mittels Hebesatzvariation – bestimmt. Im an-
deren Fall werden sowohl Art als auch Höhe 
der Steuer von der Zentralgewalt festgelegt, 
und nur das Steueraufkommen fließt einer 
nachgeordneten Körperschaft zu.

b) Beim Zuweisungssystem  sind Gesetzge-
bungs- und Ertragshoheit bei einer Gebiets-
körperschaft konzentriert, wobei die übrigen 
Körperschaften lediglich mittels Zuweisungen 
an den Steuereinnahmen beteiligt werden. 
Je nachdem, in welcher Richtung die Zuwei-
sungen gewährt werden, unterscheidet man 

zwischen dem Überweisungsverfahren („von 
oben nach unten“) und dem Umlageverfahren 
(„von unten nach oben“). 

c) Ein Mischsystem verbindet schließlich Elemen-
te des Trennsystems und des Zuweisungssys-
tems. So erhebt beim Zuschlagsverfahren eine 
zumeist nachrangige Gebietskörperschaft ei-
nen Zuschlag auf die Steuer einer in der Regel 
übergeordneten Körperschaft. Beim Quoten-
verfahren teilen sich demgegenüber mehrere 
Körperschaften unmittelbar das Aufkommen 
einer Steuer.

Unter dem Aspekt der Steuerautonomie ist das 
freie Trennsystem dem Mischsystem, vor allem 
jedoch dem Zuweisungssystem, vorzuziehen. 
Dem stehen allerdings der konzeptionelle Nach-
teil möglicher Mehrfachbelastungen ein und 
derselben Steuerquelle sowie höhere Steuerver-
waltungskosten gegenüber. Zudem verbindet 
sich aus räumlicher Sicht mit einer ausschließlich 
am Trennsystem ausgerichteten Steuerverteilung 
der Effekt, dass es vor allem im Verhältnis der Ge-
bietskörperschaften untereinander auf den nach-
geordneten Ebenen (Länder und Kommunen) zu 
einer erheblichen Streuung im regionalen Steuer-
aufkommen kommen kann. Dies mag ein Grund 
dafür sein, dass in Deutschland die aufkommens-
stärksten (Einzel-)Steuern Verbundsteuern sind. 
So teilen sich Bund, Länder und Kommunen das 
Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer, 
der Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer. 
Das Aufkommen von Körperschaft- und Kapital-
ertragsteuer fließt Bund und Ländern zu. Dem 
freien Trennverfahren unterliegen demgegenüber 
nur wenige Steuern, so etwa die Mineralöl- oder 
die Tabaksteuer, bei denen dem Bund Gesetzge-
bungs- und Ertragshoheit obliegen. Als Beispiele 
für das gebundene Trennverfahren kann schließ-
lich auf die Grundsteuer, bei der die Kommunen 
über ein Hebesatzrecht verfügen, sowie die Kraft-
fahrzeugsteuer, deren Aufkommen ausschließlich 
den Ländern zusteht, verwiesen werden.

Mit Blick auf die Beurteilung bestehender 
föderaler Steuerverteilungssysteme sowie deren 
Veränderung im Zeitablauf sind vor allem folgen-
de Kriterien von Bedeutung: 
a) Unter dem Aspekt der örtlichen Radizierbar-

keit (Einnahmen aus lokalen Wertschöpfungs-
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quellen) sollten Abgaben für Leistungen, die 
von unteren Gebietskörperschaften in regional 
unterschiedlicher Form angeboten und nach 
dem Äquivalenzprinzip entgolten werden kön-
nen, diesen Körperschaften auch zugeordnet 
werden. Dies trifft in Deutschland etwa auf die 
den Kommunen zugeordnete Gewerbesteuer 
zu. 

b) Um unteren Gebietskörperschaften ein mög-
lichst stetiges Steueraufkommen zu sichern, 
sollten diesen nur konjunkturunempfindliche 
Steuern zugewiesen werden. In Deutschland 
gilt dies etwa für das den Ländern zufließende 
Aufkommen der Erbschaft- und Schenkung-
steuer sowie das den Kommunen zustehende 
Aufkommen der Grundsteuer. 

c) Mit Blick auf die räumliche Aufkommensge-
wichtung sollten Steuern mit vergleichsweise 
hohem regionalen Aufkommen, jedoch 
räumlich diffuser Belastungsverteilung der 
Zentralebene zufließen. Für Deutschland trifft 
dies etwa auf die dem Bund zugeordnete Mi-
neralölsteuer zu. 

d) Steuern mit verteilungspolitischer Wirkung 
sollten schließlich zentral erhoben werden, um 
einerseits – bei national einheitlich definierten 
Verteilungszielen – den Erfolg von Umvertei-
lungsmaßnahmen zu sichern und andererseits 
(nur) steuerbedingte räumliche Verlagerungen 
ökonomischer Transaktionen zu vermeiden. 
Bezogen auf Deutschland kann daher die dem 
Bund obliegende Ausgestaltung der Einkom-
mensteuer als gerechtfertigt gelten.

Jenseits dieser allgemeinen Bewertung steht 
– analog zum bereits beschriebenen Reformbe-
darf im Bereich der Aufgaben- und Ausgaben-
verteilung – auch die im deutschen Finanzaus-
gleichsystem praktizierte Steuerverteilung in der 
(ökonomischen) Kritik. Zwar kann die Frage nach 
einem Reformbedarf im Bereich der Steuerver-
teilung sinnvoll nur im Anschluss an die logisch 
vorgelagerte Entscheidung über die zweckmäßige 
Ausgestaltung der Aufgaben- und Ausgabenver-
teilung beantwortet werden. Umgekehrt ist ein 
hohes Maß an finanzwirtschaftlicher Autonomie 
jedoch ohne eine zu Aufgaben- und Ausgaben-
verteilung komplementäre Steuerautonomie 
nicht zu realisieren. Mit Blick auf die vertikale 

Steuerverteilung beschränkt in Deutschland vor 
allem die weitgehende Zentralisierung der Steu-
ergesetzgebungskompetenz auf Bundesebene 
die Handlungsautonomie auf Ebene der Länder 
und Kommunen. Während die Kommunen hier 
zumindest über „Restkompetenzen“ in Form 
eines Hebesatzrechts bei den Realsteuern (Ge-
werbesteuer, Grundsteuer) verfügen, besitzen 
die Länder praktisch keinerlei Steuerautonomie 
(→ Länderfinanzen). Die bestehende Beteiligung 
der Länder an der Steuergesetzgebung über die 
Einbindung des Bundesrates in die steuerpoliti-
schen Entscheidungen auf Bundesebene stellt 
hier keine angemessene Kompensation dar, weil 
nur die Länderebene insgesamt beteiligt ist. Im 
Ergebnis erhöht sich dadurch vielmehr die Gefahr 
einer wechselseitigen Blockade von Bundes- und 
Länderebene bei der Durchführung notwendiger 
Steuerreformen.

Vergleicht man die Situation in Deutschland 
mit der in anderen föderalen Staaten, zeigt sich, 
dass nachgeordnete Gebietskörperschaftsebenen 
dort teilweise über weit gefasste Besteuerungs-
rechte verfügen. So sprechen etwa die Erfahrun-
gen in Kanada und der Schweiz dafür, die Steuer-
autonomie von Ländern und Kommunen als ein 
Steuersatzheberecht auszugestalten, gleichzeitig 
aber bundeseinheitlich definierte Steuerbemes-
sungsgrundlagen beizubehalten. Auf diese Weise 
bleibt das Steuerrecht nicht nur übersichtlich, son-
dern es lassen sich zugleich auch Mehrfachbelas-
tungen ein und derselben Steuerquelle vermeiden 
sowie unerwünschte räumliche Streueffekte des 
Steueraufkommens in Grenzen halten.

III. Horizontaler Finanzausgleich

Erfahrungsgemäß kann ein einmal vereinbarter 
vertikaler Finanzausgleich der notwendigen 
Abstimmung von Aufgaben, Ausgaben und Ein-
nahmen in der Regel nur für eine gewisse Zeit 
angemessen Rechnung tragen. Um eine unter-
schiedliche Entwicklung von Ausgaben und Ein-
nahmen zu berücksichtigen, bedarf der vertikale 
Finanzausgleich daher einer Ergänzung.

1. Mögliche Begründungen

Grundsätzlich kann eine Umverteilung der im 
vertikalen Finanzausgleich realisierten Einnahmen 

#24_5 Teil-F.indd 20.06.2005, 10:20300



301

Finanzausgleich

durch unterschiedliche Argumente gerechtfertigt 
werden: 
a) Kommt der Nutzen aus öffentlichen Gütern 

(z. B. → Infrastruktur) auch anderen Gebiets-
körperschaften zugute, kann es zu einer 
Unterversorgung kommen, da bei der Bereit-
stellungsentscheidung nur der Nutzen der die 
Entscheidung treffenden Körperschaft, nicht 
aber der Gesamtnutzen berücksichtigt wird. 
Transferzahlungen können hier zu einer Inter-
nalisierung solcher Spillover-Effekte beitragen. 

b) In föderativen Systemen liegt häufig die 
Situation vor, dass Einnahmequellen und 
Ausgabenotwendigkeiten auf den einzelnen 
Gebietskörperschaftsebenen nicht zusam-
menpassen, wobei in der Regel die Zentrale-
bene mehr Steuereinnahmen realisiert, als sie 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt. 
Diese Überdeckung auf der Zentralebene 
korrespondiert mit einer Unterdeckung (fiscal 
gap) auf den nachgeordneten Gebietskörper-
schaftsebenen. Mittels Transferzahlungen der 
Zentralebene kann diese Unterdeckung auf 
nachgeordneten Ebenen ausgeglichen wer-
den. 

c) Transferzahlungen zwischen Gebietskörper-
schaften können auch aus wachstumspoliti-
scher Sicht sinnvoll sein, wenn dadurch das 
gemeinsame Sozialprodukt gesteigert wird. 
Dies ist dann der Fall, wenn es ohne Finanzaus-
gleich nicht zu einer zweckmäßigen Verteilung 
des Infrastrukturbestandes im Raum kommt. 

d) Finanzausgleichszahlungen können auch als 
Versicherung gegen regionale konjunkturelle 
„Schocks“ interpretiert werden. Im Ergeb-
nis tragen diese Zahlungen dann dazu bei, 
Schwankungen im regionalen Steueraufkom-
men zu vermindern. 

e) In den meisten Finanzausgleichssystemen 
spielt aber das Umverteilungsmotiv eine ent-
scheidende, wenn nicht sogar die ausschlag-
gebende Rolle. Soweit Gebietskörperschaften 
mit einer ungünstigen Wirtschaftsentwicklung 
Finanztransfers erhalten, steht hierbei das Ziel 
einer gleichmäßigeren Einnahmenverteilung 
im Mittelpunkt.

Mit Blick auf Deutschland bildet für den Län-
derfinanzausgleich das interregionale Umvertei-

lungsziel die zentrale Zielsetzung, während der 
kommunale Finanzausgleich vor allem für eine 
hinreichende Finanzausstattung der Kommunen 
und damit für den Ausgleich bestehender fiska-
lischer Lücken sorgen soll. Daneben finden sich 
aber auch Elemente in beiden Finanzausgleichs-
systemen, die sich aus der Internalisierung räum-
licher Spillover-Effekte begründen. Dies gilt etwa 
für die Abgeltung zentralörtlicher Leistungen, wie 
sie auf der kommunalen Ebene von Kernstädten 
für ihre jeweiligen Umlandgemeinden erbracht 
werden (→ Stadt-Umland-Problematik). Im Rah-
men des Länderfinanzausgleichs kann in diesem 
Zusammenhang beispielhaft auf die höhere Ge-
wichtung der Einwohnerzahl der Stadtstaaten im 
Vergleich zu den Flächenstaaten bei der Finanz-
bedarfsermittlung verwiesen werden. In den Län-
dergesetzen zum Kommunalen Finanzausgleich 
spielen oft Zentralitätsansätze zugunsten von 
Groß- und Kernstädten eine Rolle.

2. Ausgestaltungsformen

Für die Ausgestaltung von horizontal intendierten 
Finanztransfers stehen grundsätzlich zwei Wege 
zur Verfügung. Zum einen können gleichrangi-
ge Gebietskörperschaften Ausgleichszahlungen 
vereinbaren, wobei finanzstarke Körperschaften 
die finanzschwächeren finanziell unterstützen 
(rein horizontaler Finanzausgleich). Die Grund-
konzeption eines solchen Verfahrens umfasst drei 
Schritte: 
– Zunächst ist die Finanzkraft als eine Ist-Größe 

einer Körperschaft zu ermitteln. 
– Im Anschluss daran stellt sich das Problem ei-

ner Feststellung des Finanzbedarfs als einer Art 
Soll-Größe, die nicht nach den tatsächlichen 
Ausgaben, sondern als normierter Ausgaben-
bedarf zu bestimmen ist. 

– Schließlich sind Finanzbedarf und Finanzkraft 
einander gegenüberzustellen, um daraus einen 
Verteilungsschlüssel für die erforderlichen Aus-
gleichszahlungen abzuleiten. 

Mit Blick auf Deutschland findet sich das zuletzt 
beschriebene Verfahren beim Länderfinanzaus-
gleich. Hier erbringen die finanzstarken Länder 
Ausgleichsbeiträge, die den finanzschwachen 
Ländern als Ausgleichszuweisungen zufließen. Im 
internationalen Vergleich sind jene für den deut-
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schen Länderfinanzausgleich charakteristischen 
rein horizontalen Ausgleichszahlungen allerdings 
eher die Ausnahme.

Eine alternative Ausgestaltungsform des ho-
rizontalen Ausgleichs kann bereits im vertikalen 
Finanzausgleich angelegt sein. Dies ist dann der 
Fall, wenn im Rahmen eines Zuweisungssystems 
die einzelnen Körperschaften einer Ebene in 
unterschiedlicher Höhe an Überweisungen oder 
Umlagen partizipieren bzw. diese zu leisten ha-
ben. Eine in dieser Form vollzogene Angleichung 
der Mittelausstattung zwischen Körperschaften 
der gleichen Ebene wird auch mit dem Begriff 
des vertikalen Finanzausgleichs mit horizontalem 
Effekt umschrieben. Im Rahmen der in Deutsch-
land geltenden Regelungen stellen etwa die sog. 
Bundesergänzungszuweisungen als Zahlungen 
des Bundes an die Länder ein solches, dem Län-
derfinanzausgleich nachgeschaltetes vertikales 
Ausgleichselement dar. In ähnlicher Weise ho-
rizontal ausgleichend wirkt auch die Verteilung 
des Länderanteils an der Umsatzsteuer: So sorgt 
abweichend von einer Zuteilung nach Maßgabe 
des örtlichen Aufkommens die teilweise nach Ein-
wohnerzahl, teilweise nach Finanzkraft erfolgen-
de Aufteilung des Umsatzsteueranteils für eine 
räumliche Angleichung der Steuereinnahmen der 
einzelnen Länder. 

Darüber hinaus kann auch der kommunale 
Finanzausgleich der einzelnen Bundesländer in 
seiner Gesamtheit als ein vertikaler Ausgleich 
mit horizontalem Effekt interpretiert werden. So 
erfolgen hier – anders als im Rahmen des Länder-
finanzausgleichs – die Ausgleichszahlungen nicht 
unmittelbar zwischen den Kommunen eines 
jeden Landes. Vielmehr erhalten diese je nach 
Finanzbedarf Zuweisungen aus den jeweiligen 
Verbundsteueranteilen eines Landes – wahlweise 
ergänzt um Aufkommensanteile aus den Landes-
steuern.

Unter dem Effizienzziel gelten die Umvertei-
lungseffekte des Finanzausgleichs häufig als pro-
blematisch. So wird etwa für Deutschland bezo-
gen auf die 1990er Jahre der aus der Summe von 
vertikalen und horizontalen Transferzahlungen 
resultierende Verlust an Sozialproduktwachs-
tum empirisch auf bis zu 1,7 Prozent pro Jahr 
geschätzt (BERTHOLD et al. 2001). Als Ursache 

für diese negative Wachstumswirkung kann vor 
allem auf zwei Fehlanreize verwiesen werden: 
a) Mit jedem Transfersystem verbindet sich 

zum einen der Effekt, dass notwendige real-
wirtschaftliche Anpassungen in Regionen mit 
wirtschaftlichen Strukturproblemen hinausge-
zögert werden (Moral-hazard-Problem). 

b) Zum anderen lassen sich Transfersysteme 
auch als eine Art „Bail-out-Zusage“ interpre-
tieren, d. h. Gebietskörperschaften mit einer 
defizitären Haushaltspolitik haben aufgrund 
in Aussicht stehender Transfers einen nur ge-
ringen Anreiz zur Haushaltskonsolidierung mit 
der Folge, dass Anstrengungen zur Ausweitung 
der eigenen Steuerkraft mittels einer wachs-
tumsfreundlichen Wirtschaftspolitik nicht im 
notwendigen Umfang erfolgen. 

Beide Fehlanreize können letztlich nur durch eine 
Stärkung der finanziellen Eigenverantwortung der 
Gebietskörperschaften sowie einer damit einher-
gehenden Intensivierung des föderalen Wettbe-
werbs begrenzt werden.
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Finanztheorie für 
Gebietskörperschaften

I. Problemstellung

Nach der für die volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung verwendeten Definition des 
Statistischen Bundesamtes gehören zu den 
Gebietskörperschaften der Bund mit seinen 
Sachvermögen und die Länder einschließlich der 
Gemeinden, Gemeindeverbände (→ Öffentliche 
Finanzen) und kommunalen Zweckverbände. 
Gebietskörperschaften unterhalten zahlreiche 
öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, 
Feuerwehren usw., die nicht dem Unternehmens-
sektor zugerechnet werden (anders dagegen 
öffentliche Versorgungs- und Verkehrsbetriebe). 
Gegenstand der Finanztheorie für Gebietskörper-
schaften sind deren wirtschaftliche Aktivitäten. 
Im Vordergrund der Betrachtung stehen hier 
die (räumlichen) Anreizwirkungen öffentlicher 
Einnahmen und Ausgaben vor dem Hintergrund 
eines föderativen Staatsaufbaus (→ Föderalis-
mus). Während die auf MUSGRAVE (1959) und 
OATES (1972, 1999) zurückgehende normative 
Finanztheorie beschreibt, wie ein aus ökonomi-
scher Sicht optimales System von Gebietskörper-
schaften aussieht, formuliert die von TIEBOUT 
(1968) begründete positive Finanztheorie die Be-
dingungen, unter denen ein derartiges Optimum 
erreicht werden kann.

II. Normative Theorie

Ökonomische Optimalität wird am Grad der 
Bedürfnisbefriedigung gemessen, die durch eine 
Allokation (Verteilung von Gütern und Produk-
tionsfaktoren auf ihre Verwendungszwecke) er-
reicht wird. Effizient ist ein Zustand, wenn er die 
gesellschaftliche Wohlfahrt maximiert. Der Staat 
tritt im Idealfall nur dort auf, wo der Markt bei 
der Erreichung des Allokationsziels versagt oder 
die aus dem Markt resultierende Distribution 
(Einkommensverteilung) nicht den Gerechtigkeits-
vorstellungen der Gesellschaft entspricht.

1. Die innerstaatliche Aufgabenteilung

MUSGRAVE bezweifelte, dass eine auf Privatei-
gentum basierende, freie Wettbewerbswirtschaft 

eine aus gesellschaftlicher Sicht „gerechte“ Ein-
kommensverteilung generieren würde und sah 
daher in der Redistribution (Umverteilung) die 
erste Hauptaufgabe des öffentlichen Sektors. 
Zweitens, stark beeinflusst durch KEYNES, for-
derte MUSGRAVE die Stabilisierung des privaten 
Sektors durch die der öffentlichen Hand gegebe-
nen Mittel der Fiskal- und Geldpolitik. Drittens 
müsse der Staat in Bereichen, in denen der Markt 
versagt, selbst für Effizienz der Allokation sorgen.

a) Redistribution

In einem föderativen Staatsaufbau stellt sich die 
Frage, welche Hierarchiestufe welcher Aufgabe 
am besten gerecht wird. In Bezug auf die Re-
distribution spielt die räumliche → Mobilität der 
Bürger eine entscheidende Rolle. Wenn regional 
oder lokal heterogene Präferenzen über die „ge-
rechte“ Einkommensverteilung existieren, kann 
Umverteilung unter Umständen dezentralisiert 
werden. Sind Bürger aber innerhalb der Födera-
tion hinreichend mobil, ergeben sich aus einer 
dezentralisierten Umverteilungspolitik Negativ-
anreize: Wohlhabende Bürger weichen einer 
hohen Steuerbelastung durch Migration aus. Da-
mit wird nicht nur das Umverteilungsziel verfehlt, 
sondern es verteuert (verbilligt) sich auch der pro 
Kopf aufzubringende „Steuerpreis“ der durch 
die Gebietskörperschaften der Herkunftsregion 
(Zielregion) bereitgestellten Güter und Dienstleis-
tungen. Dieser Effekt wird fiskalische Externalität 
(auf privater Ebene) genannt, denn er wird vom 
abwandernden Steuerzahler nicht in sein Ent-
scheidungskalkül einbezogen. Zur Vermeidung 
derartiger wohlfahrtsmindernder Externalitäten 
müssen alle Gebietskörperschaften trotz hetero-
gener Verteilungsziele den gleichen tatsächlichen 
Umverteilungsgrad erreichen. Dies ist nur durch 
Transferzahlungen zwischen den Gebietskörper-
schaften zu bewerkstelligen (WILDASIN 1991) 
oder aber – und das ist die klassische Sichtweise 
– man zentralisiert die Einkommensumverteilung 
auf Bundesebene (OATES 1972, 1999).

b) Stabilisierung

Nachfrageorientierte Stabilisierungspolitik soll 
Konjunkturschwankungen glätten. Diese Funkti-
on ist eindeutig der Bundesebene zuzuordnen. 

#24_5 Teil-F.indd 20.06.2005, 10:20303



304

Finanztheorie für Gebietskörperschaften

Erstens fehlen nachgeordneten Gebietskörper-
schaften die entsprechenden Instrumente in 
Bezug auf Geld- und Währungspolitik. Zweitens 
sprechen Anreizgründe dagegen, dass eigen-
ständige Fiskalpolitik im Interesse von Ländern, 
Städten und Gemeinden liegt: Antizyklische 
Ausgabenprogramme müssten von den Bürgern 
der Gebietskörperschaft durch Steuern selbst 
getragen werden; profitieren würden aber wegen 
hoher marginaler Importquoten insbesondere die 
Nachbarn.

c) Allokation

Nach MUSGRAVE muss der Staat das Angebot 
solcher Güter erweitern, deren Nutzen durch 
den Bürger nicht richtig eingeschätzt wird (zu 
diesen sog. meritorischen Gütern gehören z. B. 
Bildung, Alterssicherung und Impfungen). Für 
andere Güter, sog. öffentliche Güter, gilt, dass 
niemand von ihrem Konsum ausgeschlossen 
werden kann (aus technischen Gründen) oder 
sollte (aus ökonomischen Gründen, weil die Kon-
sumenten nicht rivalisieren). Da kein Marktpreis 
für derartige Güter existiert, würde private Bereit-
stellung zur Unterversorgung führen. Öffentliche 
Güter von nationaler Bedeutung (z. B. Landesver-
teidigung) sollen durch die Bundesebene bereit-
gestellt werden.

Ein Großteil aller öffentlich bereitgestellten 
Güter und Dienstleistungen (z. B. Einrichtungen 
der medizinischen Versorgung und des Bildungs-
wesens, Polizei und Feuerwehr, Müll- und Abwas-
serentsorgung) hat eine räumlich begrenzte Wir-
kung (lokale öffentliche Güter). Zudem existieren 
regional und lokal unterschiedliche Vorstellungen 
von der Art und Menge der bereitzustellenden 
öffentlichen Güter. Nach OATES’ (1972: 35) De-
zentralisierungstheorem ist die gesellschaftliche 
Wohlfahrt am höchsten, wenn öffentliche Leis-
tungen auf der niedrigsten Ebene bereitgestellt 
werden, die im räumlichen Sinne alle relevanten 
Kosten und Nutzen umfasst.

2. Optimale Größe von Gebietskörperschaften

Zu einem vollständigen normativen Bezugsrah-
men der Finanztheorie für Gebietskörperschaften 
gehört auch die Beantwortung der Frage nach der 
optimalen Größe von Gebietskörperschaften.

a) Kostenvorteile kontra Angebotsvielfalt

Die Festlegung der Größe einer Gebietskörper-
schaft erfordert einen Kompromiss: Auf der einen 
Seite postuliert das Dezentralisierungstheorem, 
dass ein breit gestreutes, den Bürgerpräferenzen 
optimal angepasstes Angebot öffentlicher Güter 
und Dienstleistungen gerade bei kleinen Einhei-
ten zu erwarten sei. Zudem ergibt sich eher die 
Möglichkeit, mit neuen, innovativen Angeboten 
und Angebotsformen zu experimentieren (Labo-
ratoriums-Föderalismus). Auf der anderen Seite 
existieren z. B. durch Fixkostendegression Kosten-
vorteile größerer Gebietskörperschaften.

Als Ausweg bietet sich die Fremdvergabe 
von öffentlichen Dienstleistungen an private 
Großunternehmen (z. B. Müllentsorgung) oder 
die Bildung von Zweckverbänden (z. B. Was-
serversorgung) an. Im ersten Fall besteht jedoch 
die Gefahr, dass der Privatunternehmer seine 
ökonomische Machtstellung gegenüber der Ge-
bietskörperschaft mit überhöhten Preisen und 
schlechten Leistungen durchsetzt; im zweiten 
Fall ist mit der Ausbildung eines weder durch die 
Bürgerpräferenzen noch durch den Wettbewerb 
kontrollierten und daher ineffizienten Behörden-
apparates zu rechnen.

b) Funktionale Gliederung

Als Alternative zur „Multiprodukt“-Gebietskörper-
schaft schlagen FREY und EICHENBERGER (1999) 
die Bildung sog. Functional, Overlapping and 
Competing Jurisdictions (FOCJ) – Zweckgemein-
den – vor. FOCJ sind funktional gegliedert und 
erfüllen in der Regel nur eine Funktion, zu deren 
Erfüllung sie mit einer begrenzten Steuerhoheit 
ausgestattet sind. Unterschiedliche Funktionen 
erfordern eine unterschiedliche Größe und räum-
liche Ausdehnung, daher überlappen sich die 
FOCJ. Sie stehen im Wettbewerb um Gemeinden 
und Bürger. Gerade in der Schweiz wird dieser 
Vorschlag seit einigen Jahren intensiv diskutiert.

3. Räumliche Externalitäten

Das Dezentralisierungstheorem ist streng genom-
men nur dann gültig, wenn es keine räumlichen 
Externalitäten (Spillovers) zwischen den Gebiets-
körperschaften gibt und eine Fremdnutzung von 
öffentlichen Einrichtungen ausgeschlossen ist. Ver-
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bessert z. B. eine Gemeinde ihren Küstenschutz, 
profitieren auch die Hinterlandgemeinden davon. 
Die leistungserbringende Gemeinde handelt ei-
gennützig, vernachlässigt den positiven Spillover 
und wählt daher ein aus gesellschaftlicher Sicht 
zu niedriges Niveau ihrer Aktivität. Analog wird 
im Fall negativer Spillovers (z. B. Umweltbelas-
tungen) ein zu hohes Aktivitätsniveau festgelegt. 
Derartige Externalitäten erfordern die klare Zu-
ordnung von Eigentumsrechten (COASE 1960). 
Der finanzielle Ausgleich zwischen den Akteuren 
kann dann direkt über Entschädigungszahlungen 
oder indirekt über die Vergabe von handelbaren 
Lizenzen erfolgen.

Öffentliche Einrichtungen differenzieren in der 
Regel nicht nach der Herkunft ihrer Nutzer. Sind 
Eintrittspreise nicht kostendeckend und werden 
eigene Steuermittel zur Subventionierung der 
Einrichtungen verwendet (z. B. Theater), liegt 
eine Verletzung des Prinzips der fiskalischen 
Äquivalenz vor, das postuliert, dass der Kreis der 
Erbringer mit dem der Nutzer einer öffentlichen 
Leistung identisch sein soll. Soweit mit Leistungs-
ausschluss gedroht werden kann, sind zur Abhilfe 
differenzierte Nutzungsentgelte und bi- oder mul-
tilateral festgelegte Umlagen denkbar.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Fusionie-
rung von Gebietskörperschaften (→ Länder-
neugliederung), allerdings zum Preis geringerer 
räumlicher Differenzierung.

4. Finanzzuweisungen

Finanzzuweisungen kommen drei mögliche Rol-
len zu: Internalisierung von Spillovers, Ausgleich 
von Finanzkraftunterschieden und Verbesserung 
des Steuersystems. Ihrer jeweiligen Rolle nach 
sind die Zuweisungen ungebunden oder zweck-
gebunden (Zweckzuweisungen). Die Höhe der 
Zuweisung kann von einer Selbstbeteiligungsre-
gel abhängig gemacht werden.

a) Internalisierung von Spillovers

Im Fall positiver Spillovers kann die leistungs-
erbringende Gebietskörperschaft durch eine 
Zweckzuweisung zur Ausweitung ihres Angebots 
auf das optimale Niveau gebracht werden (Inter-
nalisierung). Die Höhe der Zweckzuweisung (pro 
Leistungseinheit) richtet sich nach dem Wert des 

Spillovers der von der letzten, zur Erreichung 
des gesellschaftlichen Optimums notwendigen, 
Leistungseinheit ausgeht. Diese Form der Finanz-
zuweisung ist äquivalent zu einer PIGOU-Steuer 
(bzw. -Subvention).

b) Finanzausgleich

Die Finanzverfassungen vieler föderativer Staaten 
(z. B. Australien, Brasilien, Deutschland, Indien 
und Kanada) verlangen nach einem „angemes-
senen“ Ausgleich der Finanzkraft der Gebiets-
körperschaften (→ Länderfinanzen). Hinter dieser 
Forderung stehen die normativen Prinzipien der 
horizontalen Gerechtigkeit (Gleiches soll gleich 
behandelt werden) und der Chancengleichheit 
(jeder soll den gleichen Zugang zu wichtigen 
öffentlichen Leistungen erhalten; → Finanzaus-
gleich). Die Verfechter horizontaler Gerechtigkeit 
fordern einen Finanzausgleich, der die fiskalischen 
Nettoresiduen (die Differenz zwischen erhaltenen 
staatlichen Leistungen und entrichteten Steuern) 
gleichartiger Individuen über das Föderationsge-
biet angleicht. Damit würden fiskalisch induzierte 
Migrationsanreize minimiert. Die Finanzaus-
gleichsregelungen der meisten Länder folgen 
jedoch dem Grundsatz der Chancengleichheit, 
gleichen also die Finanzkraft pro Einwohner an. 
Ob der Ausgleich dann überwiegend in Form 
vertikaler Finanzzuweisungen (wie in Kanada) 
oder im Zuge der horizontalen Steuerverteilung 
(wie im Rahmen des deutschen Länderfinanzaus-
gleichs) erfolgt, ist sekundär.

Insbesondere in der juristischen Literatur wird 
der „Solidarcharakter“ des Finanzausgleichs be-
tont: Erst der Finanzausgleich schaffe die Voraus-
setzung für einen fairen und dauerhaften Wettbe-
werb der Gebietskörperschaften. Finanzausgleich 
kann jedoch auch als ernsthaftes Entwicklungshin-
dernis für arme und strukturschwache Regionen 
angesehen werden: Ausgleichszahlungen behin-
dern die notwendige räumliche Reallokation der 
Produktionsfaktoren.

Basiert das Wohlfahrtsgefälle hingegen auf 
einer unterschiedlichen Ausstattung der Gebiets-
körperschaften mit besteuerbaren natürlichen 
Ressourcen, so sind Ausgleichszahlungen ange-
zeigt. Diese verhindern, dass ressourcenreiche 
Gebietskörperschaften über niedrige Steuern 
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oder ein aufgeblähtes Angebot an öffentlichen 
Leistungen fiskalische Fehlanreize zur Immigrati-
on setzen (BOADWAY/FLATTERS 1982).

c) Verbesserung des Steuersystems

Finanzzuweisungen können zur Erreichung des 
Ziels eines „gerechten“ und effizienten Steuersys-
tems eingesetzt werden. Effizienz bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass durch das Steuersys-
tem möglichst wenig ökonomische Fehlanreize 
gesetzt werden. Nachgeordnete Gebietskörper-
schaften sind aufgrund der Mobilität von Bürgern 
und Kapital in ihren Besteuerungsmöglichkeiten 
stark eingeschränkt; gleichzeitig sollen sie wegen 
des Dezentralisierungstheorems möglichst viele 
Aufgaben erfüllen. Können Ausgaben nicht aus 
eigenen Steuermitteln oder Nutzungsentgelten 
aufgebracht werden, muss der Bund den Ländern 
und Gemeinden als „Steuersammelagentur“ 
zuarbeiten. Dies stellt zwar eine Verletzung des 
Konnexitätsprinzips (jede Gebietskörperschaft 
sollte die mit ihren Aufgaben verbundenen Aus-
gaben aus eigenen Einnahmen tragen) dar, ist 
aber unproblematisch, wenn die entsprechenden 
Zweckzuweisungen mit einer proportionalen 
Selbstbeteilungsregel versehen werden. Gerech-
tigkeit erzeugt der Bund über die Progressivität 
des nationalen Steuersystems.

d) Der „Flypaper-Effekt“

Empirische Studien zeigen, dass Gebietskörper-
schaften ihre Ausgaben stärker erhöhen, wenn 
sie diese mit ungebundenen Finanzzuweisungen 
anstelle von eigenen Steuermitteln finanzieren. 
Aus theoretischer Sicht sind ungebundene Zuwei-
sungen jedoch äquivalent zu einer Steigerung der 
privaten Einkommen und damit der eigenen Steu-
ermittel. Für diesen sog. „Flypaper-Effekt“ (Fliegen-
fänger-Effekt) gibt es zahlreiche Erklärungsansätze 
(HINES/THALER 1995). Unter anderem scheinen 
die Entscheidungsträger der Gebietskörperschaf-
ten die mit der Verwendung von Zuweisungen 
verbundenen Opportunitätskosten aus psycholo-
gischen Gründen zu unterschätzen.

III. Positive Theorie

Die positive Finanztheorie für Gebietskörper-
schaften basiert im Wesentlichen auf dem TIE-

BOUT-Modell. Das Modell zeigt, unter welchen 
Annahmen die öffentliche Bereitstellung von 
Gütern und Dienstleistungen die gesellschaftliche 
Wohlfahrt maximiert.

1. Lokale öffentliche Güter

Das öffentliche Angebot von Gütern und Dienst-
leistungen ist dann optimal, wenn die Summe 
der individuellen Nutzen aus der zuletzt bereit-
gestellten Einheit des Gutes (Grenznutzen) den 
Kosten dieser Einheit entspricht (Grenzkosten). 
Diese SAMUELSON-Bedingung genannte Be-
reitstellungsregel ist nur dann zu verwirklichen, 
wenn zur Finanzierung des öffentlichen Gutes 
individuelle, nach der Höhe des Grenznutzens 
bemessene „Steuerpreise“ festgelegt werden. 
Der individuelle Nutzen ist jedoch private Infor-
mation. Da niemand von der Nutzung des Gutes 
ausgeschlossen werden kann (oder soll), entsteht 
der Anreiz zur Angabe zu geringer Zahlungsbe-
reitschaften („Trittbrettfahrer-Verhalten“): Private 
Bereitstellung würde zur Unterversorgung mit 
öffentlichen Gütern führen, da der Markt das 
Informationsproblem nicht löst. Die entschei-
dende Frage lautet also, ob und unter welchen 
Bedingungen sich die wahren Präferenzen der 
Bürger den Entscheidungsträgern der Gebietskör-
perschaften enthüllen.

a) Das TIEBOUT-Modell

Grundgedanke des TIEBOUT-Modells ist, dass 
die Wirkung der meisten öffentlich bereitge-
stellten Leistungen räumlich begrenzt ist (im 
Gegensatz zu nationalen öffentlichen Gütern 
wie der bereits erwähnten Landesverteidigung). 
Gebietskörperschaften konkurrieren um Bürger, 
die sich dort niederlassen, wo das Paket aus 
öffentlichen Angeboten und damit verbundenen 
Steuer- und Abgabenbelastungen genau ihren 
Präferenzen entspricht. Der Wettbewerb der 
Gebietskörperschaften untereinander löst also 
das Informationsproblem, denn durch die „Ab-
stimmung mit den Füßen“ offenbaren sich die 
Bürger. Simultan werden das optimale Niveau der 
öffentlichen Leistungen und die optimale Größe 
der Gebietskörperschaft festgelegt: Es werden 
solange zusätzliche Einwohner angelockt, bis die 
Kosten pro Einwohner für ein gegebenes Güter-
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angebot minimal sind. Da die Einwohner einer 
Gebietskörperschaft in Bezug auf ihre Zahlungs-
bereitschaft identisch sind, können sie mit einer 
für alle identischen Kopfsteuer belastet werden, 
die in ihrer Gesamthöhe gerade den Grenzkosten 
der Bereitstellung entspricht.

b) Kritik der Annahmen

Leider ist das obige Ergebnis von einer ganzen 
Anzahl restriktiver Annahmen abhängig, die den 
praktischen Wert des TIEBOUT-Modells ein-
schränken. Unter anderem müssen Bürger nicht 
nur kostenlos mobil sein, sondern sie müssen 
auch vollständig über Angebot und Steuern in 
jeder Gemeinde informiert sein. Für jeden Bürger-
typ muss mindestens eine Gemeinde existieren 
und für jede Gemeinde mindestens so viele Bür-
ger, dass die optimale Gemeindegröße erreicht 
wird. Ferner dürfen keine Spillovers auftreten.

2. Finanzierung lokaler öffentlicher Güter

a) Nutzungsentgelte

Gebietskörperschaften müssen Steuern vermei-
den, die zu Ausweichreaktionen mobiler Steuer-
einheiten führen. Das heißt aber nicht, dass diese 
überhaupt nicht besteuert werden können. Das 
TIEBOUT-Modell zeigt, dass das Gegenteil der 
Fall ist: Bürger und Kapital sollen mit Nutzungs-
entgelten belastet werden, die dem Grenznutzen 
der jeweils verwendeten Güter und Inputfaktoren 
(→ Infrastruktur) entsprechen.

b) Property Tax, Steuerwettbewerb und fiskalische 
Externalitäten

Können oder sollen öffentliche Aufgaben nicht 
durch Nutzungsentgelte finanziert werden, bieten 
sich als zweitbeste Lösung Steuern auf Grund und 
Boden, Gebäude oder Gewerbekapital an (Proper-
ty Tax). Steuern auf mobiles Kapital führen jedoch 
zu Steuerwettbewerb zwischen den Kommunen 
und damit zur Unterversorgung mit öffentlichen 
Gütern. Erhöht eine Gemeinde ceteris paribus 
ihren Steuersatz hat dies zwei gegenläufige Effek-
te: Der Ertrag pro Einheit Bemessungsgrundlage 
erhöht sich, aber die Bemessungsgrundlage selbst 
vermindert sich durch Abwanderung des Kapi-
tals. Da der nationale Kapitalstock gleich bleibt, 

erhöht sich die Bemessungsgrundlage der ande-
ren Gemeinden. Dies ist eine positive fiskalische 
Externalität auf nationaler Ebene (ZODROW/
MIESZKOWKSI 1986). Entsprechend müsste die 
Kapitalbesteuerung zwischen den Gemeinden 
koordiniert oder zentral gesteuert werden, weil 
sonst das Besteuerungsniveau zu niedrig ist.

Einige Autoren argumentieren, dass die 
Property Tax unter bestimmten Bedingungen 
Nutzungsentgelten gleichzusetzen ist (und somit 
effizient sein kann): Wird z. B. für den Zuzug in 
eine Gemeinde der Erwerb eines Grundstückes 
mit einem Mindestwert zur Voraussetzung ge-
macht, sind Grundsteuer und Nutzungsentgelt 
äquivalent.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass 
Steuerwettbewerb nicht per se schlecht ist. Steu-
erwettbewerb schützt z. B. vor Ausbeutung von 
nicht Ortsansässigen (die keine entsprechende 
Gegenleistung erhalten) durch Steuerexport und 
schränkt den Appetit von Leviathan-Regierungen 
ein.

IV. Schlussfolgerung

Die Dezentralisierung des öffentlichen Sektors 
wird im Allgemeinen mit der Hoffnung auf mehr 
Bürgernähe und ein verbessertes Leistungsange-
bot der Gebietskörperschaften verbunden. Um 
tatsächlich in den Genuss der Vorteile fiskalischer 
Dezentralisierung zu kommen, müssen die öko-
nomischen Anreizeffekte, die von den Leistungs-
angeboten der Gebietskörperschaften und den 
zu ihrer Finanzierung notwendigen Budgets aus-
gehen, sorgfältige Beachtung finden.
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Stefan Traub

Flächenhaushaltspolitik

I. Hintergrund; II. Begriff und Ziele; III. Politische 
Bekundungen; IV. Rechtliche Grundlagen; V. Pla-
nerische und ökonomische Ansätze; VI. Ausblick

I. Hintergrund

Es gibt eine ganze Reihe von Defiziten auf dem 
Weg zu einer → Nachhaltigen Raumentwick-
lung. Die Probleme liegen u. a. in der fehlenden 
Präzisierung der Leitvorstellung, im zögerlichen 
Einsatz vorhandener Steuerungsinstrumente, in 
den kommunalen Egoismen und ganz besonders 
in der ungebremsten Flächeninanspruchnahme in 
bestimmten Teilräumen, speziell für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke. Die Siedlungsfläche macht 
rund 12 % der Gesamtfläche der Bundesrepublik 
Deutschland aus. Pro Tag kommen im Bundesge-
biet etwa 105 ha Siedlungsfläche dazu. 

Determinanten des Siedlungsflächenwachs-
tums sind die steigenden Flächenansprüche 
vor allem im Bereich der Wohn- und Gewerbe-
nutzungen, verändertes Freizeit-, Konsum- und 
Mobilitätsverhalten bei weiterer Ausdehnung 
von Erreichbarkeitsschwellen (→ Mobilität) sowie 
eine neue Beurteilung der Verträglichkeit von 
Nutzungsmischung. In Deutschland wuchs die 

mittlere Wohnfläche pro Kopf von weniger als 
15 m2 1950 auf derzeit rund 41 m2. Prognosen 
gehen davon aus, dass die Wohnfläche pro Kopf 
auf 48 m2 im Jahr 2015 und weiter auf 52 m2 im 
Jahr 2030 steigt.

Mit der Flächeninanspruchnahme steigt konti-
nuierlich der Grad der Flächenzersiedelung und 
der Flächenversiegelung. Die Siedlungsfläche ist 
derzeit knapp zur Hälfte versiegelt. 

Die Akademie für Raumforschung und Lan-
desplanung (ARL) hat bereits Ende der 1980er 
Jahre mit Nachdruck eine Trendwende beim 
Siedlungsflächenwachstum gefordert und für eine 
konsequente Flächenhaushaltspolitik plädiert. Sie 
hat konkrete Vorschläge zu deren Umsetzung 
unterbreitet. 10 Jahre später hat die ARL ihre 
Forderungen erneuert und präzisiert.

II. Begriff und Ziele

Der Arbeitskreis „Künftige Flächenbedarfe, Flä-
chenpotentiale, Flächennutzungskonflikte“ der 
ARL hat den Begriff der geordneten Flächen-
haushaltspolitik Mitte der 1980er Jahre geprägt 
(AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND 
LANDESPLANUNG 1987). Danach müssen die 
Flächenressourcen auf allen Ebenen der räumli-
chen Planung ebenso haushälterisch behandelt 
werden wie etwa die finanziellen Ressourcen. 
In der Flächenhaushaltspolitik sind in Analogie 
zur öffentlichen Finanzwirtschaft und nach den 
Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie 
und Kontrolle die Entwicklungen der Flächennut-
zungen sowie die Konsequenzen raumwirksamer 
und raumbeanspruchender Maßnahmen auf die 
wichtigsten Landschaftsfunktionen (→ Landschaft) 
zu erfassen, die Flächeninanspruchnahmen örtlich 
und überörtlich darzustellen und zu bewerten. 
Für den jeweiligen Raum ist bilanzierend Re-
chenschaft abzulegen, ob und welche Freiraum-
beanspruchungen (→ Freiraum/Freiraumschutz, 
→ Freiraumplanung, kommunale) in Zukunft mög-
lich sind und welche Ausgleichsmaßnahmen dann 
zu leisten wären. Flächenhaushaltspolitik ist damit 
ein entscheidender Beitrag der flächenbezogenen 
Planung zur Verwirklichung einer nachhaltigen 
Raumentwicklung. 

Hauptziele der Flächenhaushaltspolitik sind, 
die weitere Ausdehnung von Siedlungs- und 
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Verkehrsflächen zu Lasten der Freiflächen deut-
lich zu verringern und langfristig zum Stillstand 
zu bringen (Mengenziel) und die ökologischen 
Qualitäten der Ressource Fläche zu erhalten bzw. 
die von neuen oder bereits bestehenden Flächen-
nutzungen ausgehenden Beeinträchtigungen in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht auszuglei-
chen (Qualitätsziel).

III. Politische Bekundungen

Der Beirat für Raumordnung forderte bereits 
1976 in seinem System gesellschaftlicher Indi-
katoren zur Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen und für den räumlichen Ausgleich 
der Lebensbedingungen 2.000 m2 Freifläche pro 
Person als Mindestanspruch. Eine im Auftrag 
der Bundesminister des Innern sowie Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten eingesetzte Projekt-
gruppe „Aktionsprogramm Ökologie“ sprach sich 
1983 dafür aus, dass etwa 10 % der Fläche der 
Bundesrepublik Deutschland den Status von Na-
tionalparks, Naturschutzgebieten, flächenhaften 
Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsteilen 
oder Naturwaldzellen erhalten. Die Reduzierung 
des Siedlungsflächenwachstums war bereits 
erklärtes Ziel der Bodenschutzkonzeption der 
Bundesregierung von 1985 (→ Bodenschutz). 
Der Begriff Flächenhaushaltspolitik fand erstmalig 
mit der Entschließung der → Ministerkonferenz für 
Raumordnung „Raumordnung und Schutz des Bo-
dens“ vom 14.12.1987 Eingang in raumordnungs-
politische Dokumente. Die Enquête-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt“ forderte 
1997 die sukzessive Verringerung des zusätzli-
chen Flächenverbrauchs auf 12 ha pro Tag bis 
zum Jahr 2010 sowie langfristig vollständiges 
Siedlungsflächenrecycling. Das Bundesumwelt-
ministerium avisierte in seinem umweltpolitischen 
Schwerpunktprogramm mit dem Umweltbarome-
ter 1998 u. a. eine Reduzierung der Zunahme der 
Siedlungsfläche auf 30 ha pro Tag bis zum Jahr 
2020.

In Anbetracht stabiler Zuwachsraten beim 
Siedlungsflächenwachstum waren zwischen-
zeitlich zunächst Tendenzen in der Politik zur 
Rücknahme solcher Forderungen zu bemerken. 
Um die Formulierung grundsätzlicher Einsparziele 
wurde es zeitweise merklich ruhiger. Doch im 

April 2002 legte die Bundesregierung erstmalig 
eine Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland vor. 
Darin wird beispielsweise eine Verringerung der 
täglichen Flächeninanspruchnahme von derzeit 
129 ha auf 30 ha im Jahr 2020 angestrebt (DIE 
BUNDESREGIERUNG 2002: 195).

Auf internationaler Ebene flossen die Ziele ei-
nes haushälterischen Umgangs mit der Ressource 
Boden mit dem Abschlussbericht der so genann-
ten BRUNDTLAND-Kommission für Umwelt und 
Entwicklung 1987 im Kontext des Leitbildes der 
nachhaltigen Entwicklung in die politischen Dis-
kussionen ein. Sie wurden mit der Konferenz der 
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
1992 in Rio de Janeiro und mit dem Weltgipfel 
2002 in Johannesburg vertieft. Die oben erwähn-
te Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
stellte den deutschen Beitrag für Johannesburg 
dar.

IV. Rechtliche Grundlagen

Der Begriff Flächenhaushaltspolitik wird zwar in 
den relevanten Gesetzen nicht expressis verbis 
verwendet. Philosophie und Zielrichtung sind 
jedoch auf gesetzlicher Ebene verankert wor-
den. So besagt das → Baugesetzbuch, dass die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 
zu entwickeln sind (§ 1 Abs. 5 BauGB) und mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden soll, wobei Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß zu begrenzen sind 
(§ 1a Abs. 2 BauGB). 

In den Grundsätzen des Raumordnungs-
gesetzes vom 18.08.1997 (→ Raumordnungs-
recht) wird ausgeführt, dass der Wiedernutzung 
brachfallender Siedlungsflächen Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Freiflächen zu geben ist 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG), der Boden sparsam und 
schonend in Anspruch zu nehmen ist und in sei-
ner Leistungsfähigkeit zu erhalten oder wiederher-
zustellen ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG). 

Ähnliche Formulierungen finden sich in den 
Landesplanungsgesetzen aller Länder. Im Baye-
rischen Landesplanungsgesetz vom 16.09.1997 
beispielsweise wird hervorgehoben, dass die 
Zersiedlung der Landschaft verhindert werden 
soll (Art. 2 Nr. 12 BayLplG). Eine solche Forde-
rung findet sich auch für das Land Brandenburg 
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(§ 3 Abs. 1 Nr. 3 BbgLPlG vom 20.07.1995), wo 
in Nr. 6. zudem ausgeführt wird, dass auf eine 
geringe Flächeninanspruchnahme hinzuwirken ist 
und die Sanierung erhaltenswerter Bausubstanz 
und die Nutzung vorhandener innerörtlicher 
Siedlungsflächen Vorrang vor der Neuauswei-
sung von Siedlungsflächen haben. Im Hessischen 
Landesplanungsgesetz vom 29.11.1994 steht der 
Grundsatz, dass mit Grund und → Boden spar-
sam und schonend umzugehen ist und der Bedarf 
an Wohn- und Gewerbeflächen vorrangig in den 
vorhandenen Siedlungsgebieten durch Verdich-
tung der Bebauung und durch Umnutzung von 
Flächen gedeckt werden soll (§ 3 Abs. 4 HLPG).

Seit Frühjahr 1998 ist durch das Bundesboden-
schutzgesetz (BBodSchG) neben dem Wasser 
und der Luft auch der Boden als drittes Umwelt-
medium unmittelbar durch ein Gesetz des Bun-
des geschützt. Das BBodSchG vereinheitlicht die 
Vorgaben für die Altlastensanierung (→ Altlasten), 
erweitert den Anwendungsbereich auf schädliche 
Bodenveränderungen und führt, vor allem in Ver-
bindung mit der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung, Regeln zur Vorsorge nachteiliger 
Einwirkungen auf den Boden ein. Es verwendet 
nicht den Begriff der Flächenhaushaltspolitik. 
Länder wie z. B. Bayern haben zur Ausführung 
des BBodSchG länderrechtliche Regelungen 
erlassen (Bayerisches Bodenschutzgesetz vom 
23.02.1999).

Das Bundesnaturschutzgesetz vom April 2002 
(→ Naturschutz) zielt darauf ab, die Flächennut-
zung künftig natur-, umwelt- und landschaftsver-
träglicher zu gestalten.

V. Planerische und ökonomische Ansätze

Zur Durchsetzung der Ziele der Flächenhaus-
haltspolitik stellen → Landesplanung und → Re-
gionalplanung mit ihrem vielschichtigen Instru-
mentarium (→ Instrumente zur Verwirklichung 
von Raumordnung und Landesplanung), insbe-
sondere den rahmensetzenden Festlegungen für 
die kommunale Bauleitplanung, eine wichtige 
Planungsebene dar. Das gilt aber auch für die 
Bauleitplanung selbst wie für die raumwirksamen 
Fachplanungen, welche mit ihren weitreichenden 
Instrumenten letztlich für den konkreten Vollzug 
der Flächenhaushaltspolitik verantwortlich sind.

Die deutliche Verringerung der Inanspruch-
nahme bisher unbebauter Fläche durch aktive 
Flächenhaushaltspolitik ist eine Aufgabe, die aber 
vorrangig auf kommunaler und regionaler Ebene 
geleistet werden muss, da hier die Probleme des 
Siedlungsflächenwachstums am spürbarsten sind.

1. Instrumentarium der Raumplanung

Dass → Raumplanung wegen der immer knap-
per werdenden Ressource „nutzbare Fläche“ 
und sonstiger begrenzter Mittel für Infrastruktur 
i. w. S. für eine haushälterische Handlungsweise, 
insbesondere für eine sinnvolle Zuordnung von 
Raumfunktionen und Raumnutzungen, Sorge zu 
tragen hat, ist unstrittig. Raumplanung soll der 
Anwalt des Raumes sein. Die räumliche Planung 
verfügt hierfür über eine ganze Reihe von städ-
tebaurechtlichen und landesplanerischen Steue-
rungs- und Regelungsinstrumenten, formeller und 
informeller Art. 

a) Formelle und informelle Instrumente

Dazu zählen Pläne und Programme als klassi-
sche Ordnungs- und Sicherungsinstrumente, mit 
denen die Siedlungsentwicklung in → Zentralen 
Orten und an ÖPNV-Haltepunkten konzentriert 
oder durch Ausweisung von → Vorranggebieten, 
Vorbehaltsgebieten und Eignungsgebieten Flä-
chenvorsorge betrieben werden soll. Daneben 
werden neuere Instrumente eingesetzt, z. B. der 
Raumplanerische Vertrag, oder informelle, kon-
sensorientierte Ansätze (→ Informelle Planung) 
zur Umsetzung der Ziele der Flächenhaushaltspo-
litik, wie z. B. → Regionale Entwicklungskonzepte, 
Regionalkonferenzen, Planungsmanagement 
(→ Regionalmanagement), Beratungs- und Mo-
derationsverfahren (→ Moderation), Anreizinstru-
mente etc. Erforderlich ist eine Kombination bei-
der Arten, wobei der geeignete Instrumentenmix 
flexibel nach den Anforderungen des jeweiligen 
Raumes zu ermitteln ist.

Bauflächenausweisungen sind nicht nur an der 
Nachfrage zu orientieren, sie werden auch durch 
das „raumplanerisch vertretbare“ Baulandange-
bot begrenzt. Zur Festlegung des vertretbaren 
Baulandangebots (Umfang und Standort) sind 
Eignungsbewertungsmodelle zu verwenden, in 
denen vor allem die ökologischen Funktionen 
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und Leistungen des Freiraumes und ihre Ver-
träglichkeit mit Baulandnutzungen systematisch 
und nachvollziehbar dargestellt werden. Solche 
Verfahren bilden auch eine Grundlage für die Ent-
wicklung von modellhaften Vorstellungen über 
Gesamtzusammenhänge des ökologisch/urbanen 
Wirkungsgefüges. Erst aufgrund solcher Kenntnis-
se über Gesamtzusammenhänge können Aussa-
gen über das zu erreichende „Gleichgewicht“ 
der Nutzungen in einem Raum nachvollziehbar 
begründet werden.

Eine wirksame Flächenhaushaltspolitik benö-
tigt den Aufbau eines umfassenden Informations-
systems in Form von Flächenkatastern, mit denen 
die bisherigen direkten Inanspruchnahmen des 
Bodens, die vorhandenen Potentiale sowie die 
Belastungen und die indirekten Inanspruchnah-
men (Nutzungskonflikte) in der erforderlichen 
sachlichen und zeitlichen Differenzierung abgebil-
det werden können. In regelmäßigen Abständen 
sind die Veränderungen des Flächenhaushaltes 
eines Raumes in Flächenbilanzen (Flächenkon-
trollberichten) darzustellen. Damit werden den 
politischen Entscheidungsträgern im kommunalen 
wie im regionalen Bereich Informationen über bis-
herige Flächenveränderungen und über die Kon-
sequenzen weiteren Siedlungsflächenwachstums 
zur Verfügung gestellt, die sie zu verantwortli-
chem Umgang mit Grund und Boden veranlassen 
können. Kataster und Bilanzen müssen unter ziel-
gerichtetem Einsatz bestehender oder durch den 
Ausbau neuer → Geographischer Informationssys-
teme (GIS) zu schlagkräftigen Flächen-Monitoring-
Systemen entwickelt werden.

Es fehlt insgesamt nicht an raumplanerischen 
Instrumenten. Die Defizite liegen bei deren An-
wendung. Verantwortlich hierfür sind besonders 
das unzureichende Problembewusstsein und die 
fehlende Akzeptanz in Politik, Verwaltung und 
Bevölkerung beim Umgang mit der Ressource 
Fläche.

b) Innenentwicklung als raumplanerische Strategie

Um Neuausweisungen von Wohn- und Gewer-
beflächen auf der „grünen Wiese“ zu verhindern, 
wird schon seit geraumer Zeit Innenentwicklung 
als Planungsstrategie propagiert. Das bedeutet: 
Vor jeder Neuinanspruchnahme von Freiflächen 

ist nachzuweisen, dass der Flächenbedarf nicht 
mehr innerhalb der bestehenden Siedlungsfläche 
und durch Nutzung bestehender Entwicklungspo-
tentiale gedeckt werden kann. Innenentwicklung 
erhält Vorrang vor der Außenentwicklung. We-
sentliche Komponenten der Innenentwicklungs-
strategie sind im Sinne einer Kreislaufwirtschaft 
in der Flächennutzung die Mobilisierung vor-
handenen Baulandes (→ Flächenmanagement), 
insbesondere die Wiedernutzung von innerstäd-
tischen Brachen (→ Revitalisierung), der Umbau 
bestehender und die Neunutzung leer stehender 
Gebäude, mehrgeschossige oder flächensparen-
de Bauformen, die maßvolle Nachverdichtung 
z. B. durch Dachgeschossnutzung, Nutzungsmi-
schungen und angemessene Verdichtungen, die 
Attraktivitätssteigerung der Stadt durch städtebau-
liche Aufwertung. 

Standortfestlegungen für Arbeitsplätze, öffent-
liche Einrichtungen und Wohnungen in gut durch 
den öffentlichen Personenverkehr erschlossenen 
Gebieten helfen, Wege kurz zu halten und 
Siedlungs- und Verkehrsfläche zu sparen. Die 
maßvolle bauliche Verdichtung bestehender Sied-
lungsräume schont die Landschaft und die Erho-
lungsgebiete vor der Zersiedelung. Zugleich wer-
den damit die Kosten für die Infrastrukturanlagen 
auch längerfristig niedrig gehalten und vielfältige 
Chancen zur Verbesserung der Lebensqualität für 
die Bewohner und der Standortqualität für die 
Wirtschaft eröffnet.

Damit werden Voraussetzungen für kompak-
te, multifunktionale und damit verkehrsmindern-
de und flächensparende Siedlungsstrukturen 
geschaffen. Planungspolitik wird damit auch zur 
Kreislauf- und Umbaupolitik.

Die Strategie der Innenentwicklung schließt 
nicht aus, dass es aus stadtökologischen Gründen 
sinnvoll sein kann, eine Brache im Innenbereich 
nicht wieder zu bebauen, sondern sie in eine 
innerstädtische Freifläche zu verwandeln und 
stattdessen eine Fläche am Siedlungsaußenrand 
zu bebauen.

c) Flächenrecycling als wesentliches Element der 
Innenentwicklung

Die Verringerung der Flächeninanspruchnah-
me soll nach der Nachhaltigkeitsstrategie für 
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Deutschland vor allem durch vermehrte Anstren-
gungen beim Flächenrecycling, also bei der Wie-
dernutzung von Brach- und Konversionsflächen, 
von Gewerbe-, Industrie- und Infrastrukturflächen 
oder bei der Beseitigung von Kümmernutzungen, 
erreicht werden. Denn die  Revitalisierung von 
Brachflächen setzt in besonders prägnanter Wei-
se die Ziele einer nachhaltigen Raumentwicklung 
um: Zusätzliche Flächeninanspruchnahme wird 
verhindert (ökologische Dimension), Neuansied-
lung von Investoren auf attraktiven Innenstadt-
flächen bei geringen Erschließungskosten wird 
gefördert (ökonomische Dimension), Neuansied-
lung schafft Arbeitsplätze (soziale Dimension).

Das scheint angesichts der – nicht nur in den 
Teilräumen Ostdeutschlands – relativ großen 
Brachflächenpotentiale, die früher gewerblich-
industriell, militärisch oder von der Bahn genutzt 
wurden, eine frappierende Lösung zu sein. Hinzu 
kommt, dass das Potential noch steigen wird, 
wenn beispielsweise die Entwidmung von Bahn-
flächen weiter vorangeschritten ist. Allerdings 
stehen nach wie vor die niedrigen Bodenpreise 
im Umland der Städte einer Brachflächenentwick-
lung im Innenbereich, bei der hohe Bodenpreise 
und Kosten der Wiederaufbereitung der Flächen 
zusammentreffen, entgegen. Städten und Re-
gionen fehlt mehrheitlich die wirtschaftliche 
Kraft, sich auf die Revitalisierung von Flächen 
zu konzentrieren. Zudem sind unterstützende 
Förderprogramme im Sinne selbstständiger Pro-
gramme wenig entwickelt. Da eine Regelung der 
Brachflächenproblematik über den Markt nicht er-
wartet werden kann, ist zumindest eine staatliche 
Anschubfinanzierung Grundvoraussetzung für die 
Durchführbarkeit des Flächenrecyclings. Denkbar 
wäre ein Förderprogramm „Brachflächenbeseiti-
gung“ des Bundes analog zum Programm „Stadt-
umbau Ost“.

Grundlagen der Revitalisierung von Brachflä-
chen sind der Aufbau eines Brachflächenkatasters, 
in das alle Flächen einzubeziehen sind, deren Nut-
zung aufgegeben wurde oder in absehbarer Zeit 
werden wird, und eines Altlastenkatasters mit An-
gaben über vorhandene und Vorrecherchen über 
mögliche Verunreinigungen und Belastungen von 
Böden. Zur weiteren Vorbereitung der Revita-
lisierung wird die Aufstellung eines informellen 

städtebaulichen Rahmenplans (→ Stadtplanung) 
empfohlen, dessen Aussagedichte vom allgemei-
nen Nutzungskonzept (Leitbild) bis zu konkreten 
Bebauungsvorschlägen reichen kann. In der Regel 
ist zur Umsetzung der Revitalisierung eine Anpas-
sung der Bauleitplanung gemäß BauGB für die 
betreffenden Teilflächen erforderlich.

Die Komplexität der Aufgabe stellt hohe Anfor-
derungen an die fachübergreifende Kooperation 
und die Zusammenarbeit mit privaten Akteuren 
in Form von → Public Private Partnership. Auch 
die Einrichtung einer Projektgesellschaft oder die 
Einsetzung eines Treuhänders kann sinnvoll sein. 
Stehen Investoren fest, kommt der Abschluss von 
städtebaulichen Verträgen nach BauGB in Be-
tracht. Besonders wichtig ist die Schaffung eines 
positiven Vermarktungsimages. Denn Gestaltung 
und Qualität der Flächen sind bei Investoren 
vielfach nicht bekannt, und Anlagen der Bahn 
und des Militärs sowie Gewerbeflächen waren 
in ihrer Vornutzung der Allgemeinheit normaler-
weise nicht zugänglich. Die Ansiedlung attraktiver 
Zwischenlösungen und besondere Leitprojekte 
von gesamtörtlicher und regionaler Bedeutung 
tragen zu einem positiven Image der betreffen-
den Fläche bei.

2. Kooperationen, Organisationsstrukturen

a) Regionales Flächenmanagement

Die Möglichkeiten der Steuerung der Flächen-
inanspruchnahme allein durch planerische 
Instrumente sind trotz ausgefeilter Ansätze und 
Verfahren begrenzt. 

Angesichts unvermindert hoher Nachfrage 
nach Flächen für Wohnungen, für Dienstleis-
tungen und Gewerbe sowie für großflächige 
Einzelhandelsbetriebe (→ Großflächiger Einzel-
handel) und Freizeiteinrichtungen (→ Freizeit), 
wachsender Standortkonkurrenzen, veränderter 
Standortansprüche und zunehmender Mobilität 
seitens der Bevölkerung und der Betriebe werden 
die Entwicklungs- und Steuerungsmöglichkeiten 
einer einzelnen Kommune zunehmend einge-
schränkt. Das gilt ganz besonders bei intensiven 
Stadt-Umland-Verflechtungen (→ Stadt-Umland-
Problematik). In dynamisch expandierenden Ver-
dichtungsräumen ist der Druck auf die verbliebe-
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nen Freiraumressourcen hoch. Hier müssen durch 
interkommunale und regionale Kooperationen 
und Abstimmungen breiter Konsens sowie grenz-
überschreitendes Verantwortungsbewusstsein 
und Akzeptanz für die Ziele einer konsequenten 
Flächenhaushaltspolitik erzeugt werden. 

Gefordert sind auf der Grundlage von ver-
traglichen Regelungen gemeindeübergreifende 
Strategien zur Lenkung der Baulandnachfrage 
und regionales Management von begrenzten 
Flächenressourcen. 

b) Leistungsfähige Organisationsstrukturen

Die vorhandenen Planungsorganisationen müs-
sen überprüft, geeignete Organisationsformen 
im Schnittstellenbereich von Stadt und Region 
geschaffen werden (→ Verwaltungsaufbau und 
-organisation). Die neue Region Hannover zeigt, 
dass die innovativen Potentiale in Deutschland 
längst noch nicht alle ausgenutzt sind.

Es kommt bei der Flächenhaushaltspolitik nicht 
nur darauf an, an den Zielen der Nachhaltigkeit 
orientierte Pläne zu entwickeln. Entscheidend 
ist deren Verwirklichung. Darüber hinaus muss 
geprüft werden, inwieweit die erhofften Erfolge 
eingetreten sind. Bei den verantwortlichen Pla-
nungsstellen ist hierfür Personal erforderlich, das 
über Einfühlungsvermögen und entsprechende 
fachliche Qualifikationen verfügt.

3. Instrumentarium anderer Politikbereiche

Flächensparendes und bodenschonendes 
Verhalten ist nicht allein durch den Einsatz pla-
nungsrechtlicher Instrumente zu erreichen, wie 
das anhaltend hohe Siedlungsflächenwachstum 
zeigt. Für eine konsequente Flächenhaushalts-
politik bedarf es der Flankierung durch andere 
Politikbereiche, insbesondere des Einsatzes von 
marktwirtschaftlichen Instrumenten. Denn auch 
andere Planungs- und Politikbereiche wirken sich 
auf das Siedlungsflächenwachstum aus, beispiels-
weise die staatliche Wohnungspolitik mit ihren 
flächenwirksamen Fördermaßnahmen (→ Woh-
nungswesen), die → Verkehrspolitik mit ihren 
direkten und indirekten Flächenbeanspruchun-
gen, die Agrarpolitik mit ihren Eingriffen in das 
natürliche Ressourcenpotential, die Steuerpolitik 
mit ihren bislang noch unzureichenden Beiträgen 

zur Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums, 
die → Energiepolitik und die Sozialpolitik. Sie alle 
können und müssen nach entsprechender Anpas-
sung zur Verwirklichung der Ziele der Flächen-
haushaltspolitik eingesetzt werden. APEL et al. 
liefern einen Überblick über Diskussionsansätze 
zu marktwirtschaftlichen Steuerungsinstrumen-
ten der Siedlungsentwicklung (APEL et al. 2000: 
241).

Eine bewusst an Zielen der nachhaltigen 
Raumentwicklung ausgerichtete staatliche För-
derpolitik stützt freiraumschonendes und folglich 
umweltverträgliches Verhalten ebenso wirkungs-
voll wie ökonomische Instrumente. Staatliche 
Förderprogramme verfolgen bislang jedoch 
vorrangig sektorale Ziele, z. B. Wohnungsbauför-
derung und Fernstraßenbau, unter weitgehender 
Ausblendung freiraumschonender und umwelt-
schützender Erfordernisse. Die Fördergrundsätze 
sind deshalb in der Zukunft so auszurichten, dass 
sie Anreize zu flächensparendem und bodenscho-
nendem Verhalten bieten.

Es könnte beispielsweise an ein Abbremsen 
des weiterhin ansteigenden individuellen Wohn-
flächenkonsums oder an eine effektivere Flächen-
nutzung durch Einführung von Preismechanismen 
gedacht werden, etwa durch eine Bodenwer-
tabgabe (LÖHR 2002) oder eine kombinierte 
Bodenwert- und Bodenflächensteuer. Eine an 
Zielen der Flächenhaushaltspolitik ausgerichtete 
ökonomische Steuerung der Bodennutzung 
wird nicht ohne weitere Eingriffe in private Ver-
fügungsrechte auskommen können. Dabei ist der 
verfassungsrechtlich normierten Sozialbindung 
des Grund und Bodens Geltung zu verschaffen. 
Im regionalen Kontext wird in Analogie zu Zer-
tifizierungen im Energiebereich an handelbare 
Flächenausweisungskontingente (Baulandauswei-
sungsumlagen) gedacht.

Zugunsten der Innenentwicklung sollte die bis-
herige Eigentumsförderung umgekehrt werden, 
indem das Bauen im Bestand als Alternative zum 
Haus auf der „grünen Wiese“ bevorzugt gefördert 
wird. Als weiteres Anreizinstrument zur Errei-
chung des Ziels „Innenentwicklung“ könnte an 
steuerliche Abschreibungen für Baumaßnahmen 
auf Altstandorten gedacht werden. Eine bessere 
Verknüpfung der Wohnungsbauförderung und 
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der Stadtentwicklungspolitik wird sich vor allem 
für das Flächenrecycling positiv auswirken.

Angesichts der hohen direkten, vor allem aber 
indirekten Flächenansprüche (Verlärmung, Konta-
minierung etc.) durch technische Infrastrukturen 
erscheint es notwendig, die auf der Ressortverant-
wortung beruhende, weitgehende Privilegierung 
fachlicher Planungen in eine raumordnerische 
Beurteilung und Zustimmung in ähnlicher Weise 
einzubinden, wie haushaltswirksame Maßnah-
men allgemein der Zustimmung des Finanzres-
sorts bedürfen.

VI. Ausblick

Eine grundlegende Trendwende beim Siedlungs-
flächenwachstum zu Lasten der Freiraumressour-
cen in zahlreichen Teilräumen ist bislang ausge-
blieben. Daher sind neue gesellschaftspolitische 
Bewertungen erforderlich, die die fundamentale 
Frage beantworten können, was die jetzige Ge-
neration im Umgang mit dem Lebensraum heute 
überhaupt noch verantworten kann. Flächenhaus-
haltspolitik ist als Planungspolitik Bestandteil der 
umfassenden Gesellschaftspolitik und deshalb 
abhängig von gesellschaftlichen Werthaltungen 
und normativen Vorgaben. Sie wird ihre Ziele 
um so besser erreichen können, je stärker sie in 
das gesellschaftliche und politische Bewusstsein 
gelangt und Akzeptanz findet. Darüber hinaus 
wird es unumgänglich sein, gesellschaftspolitische 
Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige 
Raum- und Flächennutzung zu schaffen, vor allem 
durch Erneuerung der politisch-administrativen, 
ökonomischen und sozialen Systeme.

Die Leitvorstellung einer nachhaltigen Raum-
entwicklung ist tragendes Fundament einer 
ethisch verstandenen Raumplanung (→ Ethik in 
der Raumplanung), die generationsübergreifende 
Verantwortung für die ökologische, ökonomi-
sche, soziale und kulturelle Entwicklung bündelt. 
Allerdings gibt es keine Patentrezepte und keinen 
Königsweg zur Lösung der Flächenproblematik. 
Gefragt ist eine Herangehensweise, die die je-
weiligen konkreten Ausgangsbedingungen der 
Teilräume in den Mittelpunkt stellt. Gebraucht 
werden eine noch differenziertere Regionali-
sierungsdiskussion in der Siedlungspolitik, Sied-
lungsplanung und Siedlungsentwicklung sowie 

integrierte Gesamtlösungen, für die neben den 
technischen, planerischen und finanziellen Lösun-
gen vor allem auch die personellen Kapazitäten 
geschaffen werden müssen.

Es gehört zu den Zukunftsaufgaben für eine 
nachhaltige Raumentwicklung, neue Perspektiven 
zur Steuerung der Flächeninanspruchnahme zu 
entwickeln und Schritte zu ihrer Umsetzung zu 
erproben. Der tief greifende demographische 
Wandel kann dabei möglicherweise neue Chan-
cen eröffnen, einen geringeren Flächen- und 
Ressourcenverbrauch einzuleiten und zugleich 
die Lebensqualität zu erhöhen.
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I. Hintergrund und Handlungsbedarf; II. Begriff; 
III. Handlungsfelder und Instrumente

I. Hintergrund und Handlungsbedarf

Flächen sind die Grundlage jeglicher Stadt- und 
Regionalentwicklung, sie sind ortsgebunden und 
begrenzt. Gemeinden und Eigentümer müssen 
ihren jeweils spezifischen Beitrag leisten, wenn 
die Flächen zum Wohle der Allgemeinheit wie 
der Einzelnen genutzt werden sollen, wie es 
das Grundgesetz mit der Bestimmung zur So-
zialpflichtigkeit des Eigentums in Art. 14 Abs. 2 
vorschreibt. Trotz ihrer Besonderheiten gegen-
über anderen marktgängigen Gütern ist auch 
bei Flächen die Funktionsfähigkeit des Marktes 
grundsätzlich gewährleistet. Denn Mobilität der 
Nutzer und Möglichkeiten der Steigerung der 
Nutzungsintensität lassen auch hier Marktme-
chanismen zum Zuge kommen. Die planmäßige 
Steuerung der Flächennutzung erfolgt in Deutsch-
land traditionell über ein ausdifferenziertes 
System räumlich orientierter Planung auf den 
Ebenen der Länder, der Planungsregionen und 
der Gemeinden. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Bereitstellung von Bauland für eine ausreichende 
und kostengünstige Wohnungsversorgung und 
eine positive Wirtschaftsentwicklung. Dement-
sprechend verpflichtet § 1 BauGB die Gemeinden 
als die örtlichen Akteure der räumlichen Planung 
(→ Raumplanung/Gesamtplanung), die Bauleit-
pläne an den Prinzipien der Nachhaltigkeit und 
sozial gerechten Bodennutzung auszurichten. 
Dabei soll mit Grund und → Boden nach § 1a 
Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG sparsam 
und schonend umgegangen werden. Diesen An-
forderungen kann mit der klassischen Angebots-
planung, die die Umsetzung der Planung in das 
Belieben der Grundstückseigentümer stellte, nicht 
mehr Genüge getan werden. Sozial, ökologisch 
und ökonomisch führt solches Vorgehen zu nach-
teiligen Ergebnissen: 
– Vielerorts kann der Bedarf an Eigentumsbil-

dung und adäquater Wohnraumversorgung 
für große Teile der Bevölkerung nicht mehr 
befriedigt werden. Die in der Vergangenheit 

umfangreiche Neuausweisung von Bauflächen 
hat dazu geführt, dass heute nach Berechnun-
gen des Bundesamts für Bauwesen und Raum-
ordnung ca. 90 % der Kommunen in Deutsch-
land ausgeglichene oder positive Bilanzwerte 
bei der mittelfristigen Wohnbauversorgung 
aufweisen. Im gewerblichen Bereich übertrifft 
das Bauflächenangebot die mittelfristig er-
wartete Nachfrage sogar deutlich. Dennoch 
sind die Bodenmärkte in einigen → Regionen 
angespannt und durch einen Mangel an bau-
reifen Flächen gekennzeichnet. Hauptursache 
ist häufig eine fehlende Investitions- oder 
Verkaufsbereitschaft der Flächeneigentümer. 
Das auf dem Prinzip der Angebotsplanung 
basierende deutsche Planungssystem verleiht 
Baurechte, ohne damit Baupflichten zu verbin-
den. Die tatsächliche Flächennutzung bleibt in 
erheblichem Maße dem Marktverhalten des 
Eigentümers überlassen. Örtlich auftretende 
Baulandknappheit beruht daher weniger auf in 
der Summe fehlenden Bauflächen als vielmehr 
auf der mangelnden Verfügbarkeit bedarfsad-
äquater Bauflächen. Die Überwindung dieser 
als „Baulandparadox“ bezeichneten Situation 
gilt als eine der wichtigsten Aufgaben auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung.

– Auch ökonomisch ist die Schaffung von 
Baurechten ohne Baupflichten nicht vertret-
bar; die gegenwärtig äußerst angespannte 
finanzielle Lage der Städte und Gemeinden 
(→ Kommunale Finanzen) verschärft dieses 
Problem zusätzlich. Das herkömmliche Sys-
tem der Baulandbereitstellung erfordert von 
der Gemeinde erhebliche Vorleistungen, die 
sie durch das Erschließungsbeitragsrecht für 
einen Teil der Erschließungsanlagen zwar 
zurückerhält, alle Folgekosten, insbesondere 
die der → sozialen Infrastruktur verbleiben 
jedoch bei der Gemeinde. An den erheblichen 
Wertsteigerungen hat sie keinen Anteil. Die 
Kosten trägt die Allgemeinheit, die Gewinne 
fallen wenigen Eigentümern zu. Wenn das so 
geschaffene Bauland nicht plangemäß genutzt 
wird oder auf den Markt kommt, wird die 
Investition zudem für die Gemeinde wertlos 
(auch: → Bodenpolitik).
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– Da bei diesem System der angebotsorientier-
ten Planung mehr Bauland bereitgestellt wer-
den muss als eigentlich notwendig, verschärft 
es das ökologische Problem des Flächenver-
brauchs. Entgegen allen planungspolitischen 
Bemühungen in den letzten Jahren hat sich 
die Freirauminanspruchnahme nicht reduziert. 
Nachdem die Inanspruchnahme neuer Flä-
chen um die Jahrtausendwende mit ca. 130 
ha pro Tag einen Höchstwert erreicht hatte, 
verzeichnet die Flächenerhebung 2002 wieder 
einen leichten, baukonjunkturell bedingten 
Rückgang der Verbrauchsraten. Allerdings 
werden Bauvorhaben nach wie vor vorrangig 
auf bisher unbebauter Fläche realisiert. Für 
die Kommunen erscheint die Mobilisierung 
neuer Siedlungsflächen am Stadtrand immer 
noch einfacher als eine konsequente Innen-
entwicklung. Die mangelnde Verfügbarkeit 
über Grund und Boden und vorhandene oder 
vermutete Altlasten erschweren die Umnut-
zung vorhandener Potentiale im Bestand. 
Eine vorrangige städtebauliche Entwicklung 
auf Wiedernutzungsflächen wird aber auch 
entscheidend durch die interkommunale Kon-
kurrenz um Wohn- und Gewerbeansiedlungen 
gehemmt.

Das Stadtumland profitiert von den Standortvor-
teilen der gesamten Stadtregion (→ Stadt-Um-
land-Problematik). Da es sich jedoch nur einge-
schränkt an den Kosten beteiligt, kann es auf der 
„grünen Wiese“ kostengünstigere Entwicklungs-
möglichkeiten anbieten. Die Baulanderschließung 
im suburbanen Raum (→ Suburbanisierung) 
entspricht damit oft besser den Präferenzen von 
Unternehmen und privaten Haushalten als Flä-
chen im städtischen Bestand. Eine Gemeinde, die 
aus Gründen des Freiraumschutzes (→ Freiraum/
Freiraumschutz) freiwillig auf eine Außenentwick-
lung verzichtet, muss daher einen Wettbewerbs-
nachteil gegenüber den Nachbargemeinden be-
fürchten. Wenn alle Gemeinden in gleicher Weise 
das verfügbare Baulandangebot erhöhen, führt 
die aus der Sicht einer einzelnen Gemeinde rati-
onale Strategie eines weiteren Flächenangebots, 
aber auch eines aktiven Flächenmanagements zu 
kollektiv suboptimalen Strategien. Folge dieses 
„Baulanddilemmas“ ist eine unerwünschte disper-

se regionale Siedlungsstruktur mit negativen öko-
logischen Effekten und hohen Infrastrukturkosten 
für Neubau an dem einen und Unterauslastung an 
dem anderen Ort.

Die wirtschaftliche und demographische 
Entwicklung in Deutschland verschärft die Bau-
landproblematik zusätzlich. Die Lage auf dem 
Bauland- und Immobilienmarkt in Deutschland 
stellt sich in mehrfacher Hinsicht als unüber-
sichtlich und uneinheitlich dar. Sie ist in prospe-
rierenden Regionen anders als in wirtschaftlich 
stagnierenden Gebieten, im Umland anders als in 
den Kernstädten, im ländlichen Raum anders als 
in den Ballungsgebieten, aber auch innerhalb der 
Städte in „guten“ Stadtteilen anders als in „schwa-
chen“. Die Anforderungen an die Gemeinden als 
die zentralen Akteure auf den Baulandmärkten 
sind zwar immer dieselben, sie sind jedoch in sich 
widersprüchlich. Zum Einen wird eine deutliche 
Einschränkung der Baulandausweisung gefordert, 
weil hier eines der gravierendsten Umweltprob-
leme Deutschlands gesehen wird, zum Anderen 
wird aber auch eine verstärkte Baulandauswei-
sung gefordert, um die Bodenpreise zu senken 
und damit Wirtschaft und Eigentumsbildung zu 
fördern. Die demographische Entwicklung trägt 
auf absehbare Zeit nicht zu einer Entspannung 
bei. Zwar wird ein deutlicher Rückgang der 
Bevölkerung (→ Bevölkerung/Bevölkerungsent-
wicklung) prognostiziert, doch macht dieser sich 
im bundesweiten Durchschnitt erst ab 2015 
wirklich bemerkbar, wenn bis dahin nicht deutlich 
gegenläufige internationale Wanderungsbewe-
gungen für einen Ausgleich sorgen. Gleichzeitig 
steigen aber die Zahl der Haushalte und der 
Wohnflächenkonsum, so dass vermutlich trotz 
zurückgehender Bevölkerung weiterhin Bauland 
für Wohnungszwecke bereitgestellt werden wird.

Trotz ihrer Unzuträglichkeit wird die herkömm-
liche, aus einer völlig anderen historischen, sozi-
alen, ökonomischen und ökologischen Situation 
stammende Angebotsplanung von annähernd 
zwei Dritteln der Gemeinden regelmäßig oder 
häufig eingesetzt. Von diesen zwei Dritteln er-
gänzt die Hälfte der Gemeinden ihr Vorgehen 
durch weitere, aktivere Strategien, so dass im Er-
gebnis nur ein (knappes) Drittel aller Gemeinden 
vorwiegend die klassische Angebotsplanung ein-
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setzt. Das letzte Drittel der Gemeinden betreibt 
immerhin primär eine aktive Baulandentwick-
lungsstrategie.

Mit einem am „Mythos der Freiwilligkeit“ ori-
entierten Vorgehen lassen sich die heterogenen 
Ansprüche an die Baulandbereitstellung nicht 
bewältigen. Nötig ist wie immer bei komplexen 
Problemen eine aktive Steuerung der Entwick-
lung, also Management.

II. Begriff

Unter Flächenmanagement wird allgemein die 
Kombination von hoheitlichen und konsensualen 
Instrumenten zur Realisierung einer ressourcen-
schonenden und bedarfsgerechten Bodennutzung 
verstanden. Der Begriff des Flächenmanagements 
(häufig auch synonym als Bodenmanagement be-
zeichnet) findet in den 1990er Jahren in Theorie 
wie Praxis zunehmend Verwendung. Allerdings 
hat sich bis heute kein präzises Begriffsverständnis 
herausgebildet. Im traditionellen Sinne gehören 
zum (kommunalen) Flächenmanagement zweifel-
los die Instrumente der
– → Bauleitplanung,
– Bodenordnung und 
– Erschließungsmaßnahmen.
In diesem Sinne ist (gemeindliches) Flächen-
management ein altbewährtes Instrument der 
Stadtplanung und stellt insoweit kein Novum 
dar, zumal sich an der grundsätzlichen Aufgabe 
der planmäßigen Steuerung der Flächennutzung 
nichts geändert hat. Allerdings werden angesichts 
veränderter gesellschaftlicher Ziele und Werte so-
wie neuer Rahmenbedingungen neue Strategien 
und Vorgehensweisen erforderlich.

Jüngere Ansätze des Flächenmanagements 
streben folglich im Sinne einer nachhaltigen 
Flächen- und Siedlungsentwicklung danach, 
hierarchische und konsensuale Steuerungsinst-
rumente in einem integrierten Planungsprozess 
miteinander zu verbinden, mit dem Ziel, einer-
seits bedarfsadäquat Bauland bereitzustellen und 
andererseits zugleich die Neuinanspruchnahme 
von Freiflächen zu reduzieren. Flächenmanage-
ment im regionalen Kontext ist damit ein wichti-
ger Ansatz zur Überwindung der beschriebenen 
Problematik von Baulanddilemma und Bauland-
paradox.

Organisatorisch zielen neuere Ansätze des 
Flächenmanagements im Kern auf
– hybride Steuerungsformen (→ Governance) 

mit der Verknüpfung von hoheitlichen, marktli-
chen und konsensualen Handlungsansätzen;

– leistungsfähige Managementstrukturen mit ei-
nem verbesserten Informationswesen und der 
Organisation von Kooperation;

– die systematische Verknüpfung von Planung 
und Umsetzung;

– → Public Private Partnership und eine breite 
Einbeziehung von privaten Investoren, Eigen-
tümern und Nutzern;

– verstärkte und frühzeitige Mitwirkung der Bür-
gerinnen und Bürger;

– Bodenvorratspolitik und privatrechtliche Bo-
denordnung sowie

– interkommunale Kooperation (→ Kooperation, 
interkommunale und regionale) mit frühzeitiger 
Abstimmung und Interessenausgleich.

In der Rückschau lässt sich in den 1990er Jah-
ren eine deutliche Akzentverschiebung in der 
Diskussion um ein kommunales und regionales 
Flächenmanagement beobachten. Stand Anfang 
des Jahrzehnts noch der Aspekt der Baulandmo-
bilisierung – insbesondere der Marktverfügbarkeit 
von Bauflächen – im Vordergrund, so nahm die 
Bedeutung des Aspekts der Reduzierung des 
Flächenverbrauchs kontinuierlich zu. Aktuelle 
Modellvorhaben des Bundesamtes für Bauwesen 
und Raumordnung, wie das Handlungsfeld „Haus-
hälterisches Bodenmanagement“ in dem Projekt 
„Städte der Zukunft“ im Rahmen des Experi-
mentellen Wohnungs- und Städtebaus oder das 
„Regionale Flächenmanagement“, fokussieren auf 
einen Vorrang von Innenentwicklung und Wie-
dernutzung von Brachflächen, eine Förderung der 
Nutzungsmischung, flächensparende Bauweisen, 
interkommunale Abstimmung der Baulandpo-
litiken sowie auf Freiraumsicherung und Land-
schaftsschutz durch Erhaltung und Vernetzung 
ökologisch bedeutsamer Flächen. Dabei ist 
angesichts der gegenwärtigen demographischen 
Entwicklung neben wachstumsorientierter Steue-
rung auch die Bewältigung von → Schrumpfung 
ein wichtiges Element des Flächenmanagements. 
Dazu gehört auch die Herausnahme von Flächen 
aus dem Baurecht oder aus der Vermarktung. 
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Schließlich geht es beim Flächenmanagement 
nicht nur um Baulandbereitstellung für Wohn-
raumversorgung und Wirtschaftsentwicklung, 
sondern auch um kosteneffizientes Vorgehen aus 
Sicht der Gemeinden. Zudem ergeben sich durch 
jeden abgewanderten Haushalt Einnahmeverluste 
für den städtischen Haushalt in Höhe zwischen 
1.000 und 1.500 Euro im Jahr.

III. Handlungsfelder und Instrumente

1. Gemeindliches Flächenmanagement

Gemeindliches Flächenmanagement umfasst 
eine aktive bedarfsorientierte strategische Steu-
erung der Flächennutzung auf der Grundlage 
entwickelter Informationssysteme, die angemes-
sene Beteiligung der durch neu ausgewiesene 
Baurechte begünstigten Eigentümer im Sinne 
einer sozial gerechten Bodennutzung sowie eine 
dynamische kommunale Bodenwirtschaft zur 
Umsetzung der kommunalen Ziele. Das Konzept 
des gemeindlichen Flächenmanagements knüpft 
damit einerseits an bekannte und bewährte Auf-
gabenstellungen an. Es bedeutet aber zugleich 
eine neue Akzentuierung und eine neue Qualität 
der Verknüpfung dieser Aufgaben. Der entschei-
dende Akzent besteht darin, dass Flächenma-
nagement ein umsetzungsorientiertes Konzept im 
Sinne von aktiver und aktivierender Verwaltung 
ist. Sie begnügt sich nicht mit Rahmensetzung 
und Ordnungsvorgaben für die Flächennutzung, 
die von den Begünstigten freiwillig umgesetzt 
werden oder eben auch nicht, sondern sie stellt 
unter Einsatz hoheitlicher wie konsensualer Instru-
mente die Realisierung der geplanten Flächennut-
zung sicher.

Traditionell werden die verschiedenen mögli-
chen Vorgehensweisen der Baulandbereitstellung 
zu Strategietypen zusammengefasst:
– Typ 1: Herkömmliche Angebotsplanung;
– Typ 2: Entwicklung eigener Flächen durch die 

Gemeinde, ggf. nach Zwischenerwerb der 
Gemeinde, mit oder ohne Beteiligung der 
Eigentümer an der Wertschöpfung;

– Typ 3: Zwischenerwerb durch eine von der 
Gemeinde beauftragte Gesellschaft;

– Typ 4: Entwicklung privater Flächen durch Pri-
vate, ggf. nach Zwischenerwerb;

– Typ 5: Städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
me.

Die amtliche und die freiwillige Umlegung 
sind keine eigenständigen Strategien, sondern 
einsetzbare Instrumente im Rahmen der hier 
aufgeführten Strategietypen. Das gilt auch für 
die städtebauliche Kalkulation, die ein wichtiges 
Element eines jeden Strategietyps ist.

Zu einem strategischen Flächenmanagement 
werden diese Baulandbereitstellungsstrategien 
allerdings erst, wenn folgende weitere Vorausset-
zungen gegeben sind:
– bodenpolitischer Grundsatzbeschluss des Ge-

meinderats;
– Aufbau eines Flächeninformationssystems;
– Einsetzung einer ressortübergreifenden Ar-

beitsgruppe Flächenmanagement und Boden-
wirtschaft, in der alle zuständigen Ressorts 
vertreten sind;

– frühzeitige innergemeindliche Abstimmung 
zwischen Planung, Bodenordnung, Boden-
wirtschaft sowie Wohnungs-, Städtebau- und 
Wirtschaftsförderung;

– Entwicklung und Steuerung von Kooperations-
modellen zur sozial gerechten Bodennutzung;

– Entwicklung von Kriterien und Instrumenten 
für eine dynamische strategische Bodenreser-
ve (revolvierender Bodenfonds) einschließlich 
der Flächenpools für besondere öffentliche 
Zwecke (Gemeinbedarfsflächen, Ökokonto, 
Gründerzentren o. Ä.);

– Standardisierung von Kriterien und Methoden 
für stadtwirtschaftliche Analysen und boden-
wirtschaftliche Kalkulationen als Entschei-
dungsgrundlagen.

Von zentraler Bedeutung unter diesen Vorausset-
zungen eines strategischen Flächenmanagements 
ist der bodenpolitische Grundsatzbeschluss. 
Seine wichtigsten Elemente sind die Schaffung 
eines revolvierenden Bodenfonds, der die Be-
reitstellung von Wohnbaugrundstücken durch 
Kauf, Verkauf, Tausch oder Vermittlung ohne 
Zwischenerwerb unter Berücksichtigung sozialer 
Kriterien ermöglicht sowie die Verpflichtung, Bau-
land nur dort zu entwickeln, wo die Eigentümer 
im Sinne dieses Grundsatzbeschlusses mitwir-
kungsbereit sind. Von besonderer Bedeutung 
ist vor allem der Aufbau eines Flächeninforma-
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tionssystems, das alle Bauflächen, Baulücken, 
Grundstücke mit baulicher Unternutzung oder 
Nachverdichtungspotential sowie Brachflächen 
enthält. Grundstücksinformationssysteme sind so 
ein wertvolles Werkzeug, das durch eine effektive 
Informationsgewinnung und -strukturierung – ge-
rade bei hochkomplexen Aufgaben – die Lösung 
der gestellten Aufgaben erst möglich macht. Eine 
solche Informationsgrundlage ermöglicht auf der 
Basis eines entsprechenden politischen Willens 
die Ersetzung der Angebotsplanung durch eine 
aktive bedarfsorientierte strategische Steuerung. 
Sie ist die Grundlage für effektive Kommunikation 
mit den privaten Akteuren und umfasst räumliche 
und zeitliche Prioritätensetzung, Finanzierung 
sowie Qualitätssicherung.

Erst auf dieser Grundlage ist es auch möglich, 
das Flächenrecycling als wichtigste Möglichkeit 
der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
umzusetzen. Flächennutzungs- und Bebauungs-
planung werden in dem Zusammenhang eines 
Flächenmanagements von eher passiv einge-
setzten Angebotsinstrumenten zu strategischen 
Steuerungsinstrumenten der Flächennutzung auf 
gemeindlicher Ebene.

Das eingangs dargestellte Baulanddilemma 
allerdings lässt sich mit einer rein gemeindli-
chen Strategie nicht lösen. Hierzu bedarf es 
zusätzlich eines regional abgestimmten Flächen-
managements.

2. Regionales Flächenmanagement

Regionales Flächenmanagement wird zunehmend 
als notwendige Ergänzung eines gemeindlichen 
Flächenmanagements verstanden. Durch eine 
verbesserte – in der Regel freiwillige – Kooperati-
on der Kommunen und weiterer Akteure, die mit 
der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben 
befasst sind, sollen dabei regional abgestimmte 
siedlungsstrukturelle Ziele und Leitbilder festge-
legt und ihre Umsetzung gefördert werden.

Traditionell wird in Deutschland die regionale 
Koordination der Bauflächenausweisung einer-
seits durch die – allerdings nur schwach ausge-
prägte – interkommunale Abstimmungspflicht (§ 
2 Abs. 2 BauGB) benachbarter Gemeinden sowie 
durch die Regionalplanung (§ 9 ROG) behör-
denverbindlich geregelt. Darüber hinaus besteht 

in Stadtregionen auch die Möglichkeit einer 
gemeinsamen (§ 204 Abs. 1 BauGB) bzw. regi-
onalen Flächennutzungsplanung (→ Regionaler 
Flächennutzungsplan, § 9 Abs. 6 ROG). Bei dem 
Bemühen einer Umsetzung der regionalplaneri-
schen Zielvorgaben sind dem Wirkungsbereich 
der Planung jedoch enge Grenzen gesetzt. Zwar 
sind die Ziele der Regionalplanung verbindliche, 
abschließend abgewogene Vorgaben, welche 
von den öffentlichen Stellen ohne weiteren Er-
messensspielraum zu beachten sind, und auch 
die Grundsätze der Regionalplanung müssen 
von diesen bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen in den Abwägungsprozess nachvoll-
ziehbar einbezogen werden (→ Abwägung der 
Belange). Die tatsächliche Durchsetzungsfähigkeit 
der Regionalplanung ist jedoch geringer, als es 
der Wortlaut der Gesetze nahe legen könnte. 

Fach- wie auch Stadtplaner erarbeiten ihre Plä-
ne aus ihrer engeren fachlichen Sicht, orientiert 
an den Interessen der jeweiligen Klientel. Kommt 
es zu Differenzen mit den übergeordneten Vor-
stellungen der Raumordnung (→ Raumordnung/
Raumordnungspolitik), so werden diese zumeist 
auf ministerieller Ebene bzw. in den Landeska-
binetten entschieden. Strategisch sieht sich die 
Regionalplanung hierbei in einer außerordentlich 
schwachen Position. Die Regionalplanung kann 
die letztlich für die aktive Umsetzung zuständi-
gen öffentlichen und privaten Akteure weder 
hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen 
noch hinsichtlich eines bestimmten Zeitrahmens 
festlegen. Ihr stehen dazu auch weder Ordnungs-
mittel zur regulativen Steuerung noch Fördermit-
tel zur Steuerung über finanzielle Anreize zur 
Verfügung. Unmittelbare Bindungswirkungen 
treten faktisch nur bei Negativplanungen auf, also 
dort, wo durch Festsetzungen insbesondere im 
Freiraumbereich eine Bebauung ausgeschlossen 
oder eingeschränkt werden kann. Der Erfolg der 
konstruktiven, stärker entwicklungsorientierten 
Positivplanungen ist daher von aktivierenden An-
sätzen wie dem regionalen Flächenmanagement 
abhängig.

Aufgrund der völlig andersartigen institutio-
nellen und rechtlichen Verfassung der regionalen 
Ebene kann regionales Flächenmanagement nicht 
einfach als Übertragung des gemeindlichen Flä-
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chenmanagements auf eine höhere Maßstabsebe-
ne verstanden werden. So gibt es beim regionalen 
Flächenmanagement keinen zentralen Akteur, es 
kommt vielmehr auf die gleichberechtigte, ver-
handlungsbasierte Kooperation unterschiedlicher 
kollektiver Akteure an. 

Nach EINIG lässt sich das regionale Flächen-
management in die drei Phasen Monitoring, Pla-
nung und Umsetzung gliedern. In dem komplexen 
Phasenmodell (vgl. Abb. 1) sind alle Aufgaben 
integriert, die notwendig sind, um die negativen 
Effekte des Baulanddilemmas zu mildern und eine 
ressourcenschonende Siedlungsentwicklung zu 
ermöglichen.

Aufgaben eines solchen regionalen Flächen-
managements sind:
– eine Einigung über die gemeinsamen Ziele 

regionaler Siedlungsentwicklung;
– die Aufstellung umsetzungsorientierter regio-

naler Siedlungskonzepte;

– die Auswahl der verträglichsten Strategie regi-
onaler Baulandentwicklung mittels komplexer 
Folgenabschätzungen;

– der Abschluss von Zielvereinbarungen in Form 
von Verträgen, verbindlichen Plänen oder kol-
lektiv bindenden Beschlüssen zur Umsetzung 
der Siedlungskonzepte;

– die Initiierung von Projekten zur Verwirkli-
chung der Siedlungskonzeption;

– die Einrichtung von Abstimmungsverfahren für 
die Projektrealisierung;

– eine kooperative Zusammenarbeit bei Einrich-
tung und Unterhaltung von Informationsinfra-
strukturen sowie

– der Aufbau von Controllingansätzen, um den 
Steuerungserfolg zu messen und flexibel rea-
gieren zu können.

Für die beteiligten Kommunen bietet ein regio-
nal abgestimmtes Flächenmanagement mehrere 
Vorteile:

Abb. 1: Ausdifferenziertes Phasenmodell regionalen Flächenmanagements

Quelle: EINIG et al. 2002, S. 22
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– Kompensation von Flächendefiziten,
– Vermeidung von Überangeboten,
– Vermarktungsvorteile,
– bessere Verhandlungsposition gegenüber 

Investoren und übergeordneten Planungsebe-
nen,

– Minderung von Erschließungskosten,
– Minderung der Neuinanspruchnahme von 

Flächen sowie
– bessere Auslastung der bestehenden techni-

schen und sozialen Infrastruktur.
Allerdings stehen diesen Vorteilen auch wichtige 
Hemmnisse gegenüber, so dass bis heute nur 
wenige deutsche Regionen ein umfassendes re-
gionales Flächenmanagement betreiben. Zu den 
Haupthemmnissen zählen:
– Free-Rider-Problematik durch einzelne koope-

rationsunwillige Gemeinden,
– geringe Kooperationsbereitschaft prosperie-

render Gemeinden im suburbanen Raum,
– Komplexität und mangelnde Transparenz der 

Entscheidungskonsequenzen und
– Unkenntnis über Kooperationsmöglichkeiten.
Haupthindernis für die verbreitete Einführung ei-
nes integrierten regionalen Flächenmanagements 
sind die noch immer zu geringen unmittelbaren 
Kooperationsanreize für die kommunalpoliti-
schen Entscheidungsträger. Daher wird es künf-
tig darauf ankommen, die planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen und das förderpolitische 
Instrumentarium noch stärker als bisher an den 
Notwendigkeiten einer regional abgestimmten 
aktivierenden Baulandpolitik auszurichten. Zu 
diskutieren wären beispielsweise handelbare 
Flächenausweisungsrechte sowie insbesondere 
in vom Bevölkerungsrückgang betroffenen Regi-
onen die Rücknahme von Baurechten aufgrund 
vertraglicher Regelungen zwischen kooperieren-
den Gemeinden.
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Flurneuordnung

I. Zur Abgrenzung des Begriffs

1. Begriffsvielfalt

Flurneuordnung steht synonym für Flurberei-
nigung, also die Neuordnung von ländlichem 
Grundbesitz wie in Kap. II dargelegt. Zum Teil 
wird unter Flurneuordnung einschränkend nur die 
Bodenordnung in Wald und Flur verstanden. Um 
die Fesseln des Flurbereinigungsbegriffes zu lösen, 
haben sich regional unterschiedliche Bezeichnun-
gen mit ähnlicher Zielsetzung herausgebildet, die 
eine Klarstellung beabsichtigen, in ihrer Vielfalt 
aber eher zur Verwirrung führen. Die Ländliche 
Neuordnung ist breiter angelegt und bezieht das 
Dorf und eine Hilfestellung für die Kommunen 
bei der Lösung von Landnutzungskonflikten mit 
ein. Um die Entwicklungskomponente zu beto-
nen, wird auch der Begriff Ländliche Entwicklung 
benutzt, der wiederum zur Verwechslung mit 
den sehr weit gesteckten Förderzielen der Euro-
päischen Union führt. Unter Landentwicklung ist 
die Umsetzung der Raumordnungsziele (→ Ziele, 
Grundsätze, Erfordernisse der Raumordnung) für 
den ländlichen Raum (→ Ländliche Räume) zu 
verstehen.

2. Geschichtliche Entwicklung

Die Einführung von Neuordnungsverfahren darf 
als eine soziokulturelle Leistung zur Überwindung 
verkrusteter Strukturen gelten, deren Anfänge 
häufig in freiwilligen Verfahren wurzeln, dann 
aber, als deren Nützlichkeit erprobt war und 
umfangreichere und schwierige Gebiete hinzu 
kamen, in gesetzliche Verfahren mündeten. Bis 

zum ersten Weltkrieg entwickelten sich in mehr 
als hundert Jahren die klassischen, auf die land-
wirtschaftliche Bodenordnung ausgerichteten 
Neuordnungsverfahren, die aber auch für städte-
bauliche Aufgaben zur Stadterweiterung in erheb-
lichem Umfang zum Einsatz kamen. Das Aufkom-
men der → Regionalplanung und der Landbedarf 
für technische Großprojekte zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts erweiterten das Aufgabenfeld, weil 
eine rasche und sozialverträgliche Landbereit-
stellung für Großbaumaßnahmen im öffentlichen 
Interesse lag. Erst das Reichsumlegungsgesetz 
von 1936 in Verbindung mit der Reichsumle-
gungsordnung von 1937 vereinheitlichte das 
Umlegungsrecht der Länder. Schließlich ersetzte 
das Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) von 1953 die 
reichsrechtlichen Regelungen. Durch die Novelle 
von 1976 wurde die agrarisch ausgerichtete Flur-
bereinigung zu einem Instrument zur Förderung 
der Landentwicklung erweitert. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands erforder-
te die Feststellung und Neuordnung der Eigen-
tumsverhältnisse im Beitrittsgebiet; u. a. wurde 
hierfür 1990 das Landwirtschaftsanpassungsge-
setz mit einem speziellen Bodenordnungsverfah-
ren geschaffen. Im Zuge des agrarstrukturellen 
Wandels macht neuerdings die Zunahme des 
Pachtflächenanteils der landwirtschaftlichen 
Betriebe auch in den alten Bundesländern einen 
eigenständigen Landnutzungstausch erforderlich.

II. Ziele und Maßnahmen

Um den Gestaltungsrahmen der Flurneuordnung 
abzustecken, wird das Flurbereinigungsverfahren 
herangezogen. Die drei Oberziele der Flurberei-
nigung:
– Verbesserung der Produktions- und Arbeits-

bedingungen in der → Landwirtschaft und 
→ Forstwirtschaft, 

– Förderung der allgemeinen Landeskultur und
– Förderung der Landentwicklung 
stehen grundsätzlich gleichrangig nebeneinander. 
Die Verbesserung der Produktions- und Arbeits-
bedingungen in der Land- und Forstwirtschaft 
beinhaltet einerseits, dass die klassischen Produk-
tionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital zu einer 
besseren Leistungsreife geführt werden, anderer-
seits aber auch, dass die Bedingungen, unter de-
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nen der Mensch die Arbeit in Feld, Wald und Dorf 
verrichtet, erleichtert werden. Durch Förderung 
der allgemeinen Landeskultur soll das gegebene 
Naturpotential optimal gestaltet und nachhaltig 
gesichert, durch Förderung der Landentwicklung 
die von der Raumordnung und Landesplanung 
für den ländlichen Raum vorgegebenen Entwick-
lungsziele verwirklicht werden. Neuordnungsver-
fahren nach dem FlurbG sind heute vor allem dort 
von Bedeutung, wo sich aus den wirtschaftlichen 
Interessen der Land- und Forstwirtschaft, den 
flächenbeanspruchenden öffentlichen Vorha-
ben, den Belangen des Umweltschutzes, des 
→ Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(→ Landschaftsplanung) sowie den Erfordernissen 
der Freizeit- und Erholungsvorsorge (→ Freizeit, 
→ Tourismus) Nutzungskonflikte ergeben.

Zur jeweiligen Zielerfüllung können unter-
schiedliche Maßnahmen dienen. Das Maßnah-
menspektrum ist fachübergreifend und umfasst 
die Bereiche Bodenordnung, Wege, Gewässer, 
Bodenverbesserung, → Bodenschutz, Land-
schaftsgestaltung und Dorferneuerung, wobei die 
drei letztgenannten Fachbereiche immer mehr 
an Bedeutung gewinnen und die Bodenordnung 
ihren traditionell hohen Stellenwert festigt.

III. Planungsablauf

Das Planungsverfahren in der Flurbereinigung 
ist dadurch gekennzeichnet, dass Zielplanung, 
Maßnahmenplanung und Plandurchführung in 
einem Verfahren integriert sind und die fachüber-
greifende Aufgabenstellung einen hohen Koordi-
nierungsbedarf auslöst. Zeit sparend haben sich 
agrarstrukturelle (Agrarstrukturelle Entwicklungs-
planung), landschaftspflegerische und dorfgestal-
terische Vorplanungen erwiesen, die schon in der 
Einleitungsphase geeignete Planungsgrundlagen 
bereitstellen. Nach Anordnung des Verfahrens 
werden im Rahmen einer Zielplanung allgemeine 
Grundsätze zur Neugestaltung des Neuordnungs-
gebietes aufgestellt und als Maßnahmenplan der 
„Plan über die gemeinschaftlichen und öffentli-
chen Anlagen“ (Wege- und Gewässerplan mit 
landschaftspflegerischem Begleitplan) erstellt. 
Die Planfeststellung bzw. die Plangenehmigung 
schafft die rechtliche Voraussetzung für die 
Durchführung der geplanten Maßnahmen. Par-

allel dazu laufen die Arbeiten zur Bodenordnung 
einschließlich der Grundstückswertermittlung. 
Im Flurbereinigungsplan werden die Ergebnisse 
des Verfahrens einschließlich der Bodenordnung 
zusammengefasst. Nach Berichtigung der öffentli-
chen Bücher und wenn den Beteiligten keine An-
sprüche mehr aus dem Verfahren zustehen, wird 
das Verfahren durch Schlussfeststellung beendet.

IV. Verfahrensarten

Das (Regel-)Flurbereinigungsverfahren ermöglicht 
eine weitreichende Neuordnung nach Kap. II. 
Damit ergeben sich aber lange Verfahrenslauf-
zeiten. Daher gewinnen einfachere Verfahren 
zunehmende Bedeutung.

Ein Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren zur 
Landentwicklung ist geeignet, um
a) Maßnahmen der Landentwicklung zu ermögli-

chen oder auszuführen,
b) landeskulturelle Nachteile als Folge von Infra-

strukturmaßnahmen (Straßen, Gewässer usw.) 
zu beseitigen,

c) Landnutzungskonflikte aufzulösen oder 
d) in überschaubaren Gebieten (Weiler, kleine 

Planungsgebiete) sowie in bereits flurbereinig-
ten Gemeinden eine Neuordnung vorzuneh-
men.

Das Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren 
beschränkt ihre Ziele auf die Verbesserung der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der 
Land- und Forstwirtschaft oder die Unterstützung 
von notwendigen Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege.

Der Freiwillige Landtausch dient der Verbes-
serung der Agrarstruktur oder dem Naturschutz 
und der Landschaftspflege und beschränkt sich im 
Wesentlichen auf die Bodenordnung, die durch 
freiwillige Aushandlungsprozesse herbeigeführt 
wird.

Die Unternehmensflurbereinigung dient bei zu-
lässiger Enteignung einem sozialverträglichen Las-
tenausgleich, wenn zur Bereitstellung von Land in 
großem Umfang für Unternehmen (z. B. für den 
Straßenbau) oder aus Anlass einer städtebauli-
chen Maßnahme (§ 190 BauGB) der Landverlust 
auf einen größeren Kreis von Grundeigentümern 
verteilt oder Nachteile für die allgemeine Landes-
kultur vermieden werden sollen. 
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Für die Feststellung und Neuordnung der Ei-
gentumsverhältnisse in den neuen Bundesländern 
ist nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
ein freiwilliger Landtausch anzustreben. Kommt 
dieser nicht zustande, ist ein behördlich geleitetes 
Bodenordnungsverfahren durchzuführen. Das gilt 
auch für die Zusammenführung von Boden- und 
Gebäudeeigentum. 

Der freiwillige Nutzungstausch ist ein neuer 
Handlungsansatz zur Schaffung wettbewerbsfähi-
ger Schlaggrößen auf Pachtbasis. Damit werden 
die Pachtflächen der landwirtschaftlichen Betrie-
be durch privatrechtlichen Sammelpachtvertrag 
zusammengelegt.
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Föderalismus

I. Definitionen; II. Wissenschaftliche Ansätze der 
Föderalismustheorie; III. Empirische Systeme; 
IV. Räumliche Aspekte föderativer Systeme

I. Definitionen

Föderalismus bezeichnet eine Staatsorganisation, 
in der es zwei oder mehr vertikal angeordnete 
staatliche Ebenen gibt, wobei die Gebietskör-
perschaften auf jeder Ebene prinzipiell gleichbe-
rechtigt sind. Als föderal i. e. S. werden National-
staaten mit bundesstaatlichen Binnenstrukturen 
verstanden. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht 
müssen die Ebenen staatliche Qualitäten i. e. S. 
aufweisen. So stellen in Deutschland Bund und 
Länder die beiden föderalen Ebenen dar. Aus poli-
tik- und wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive 
werden hingegen auch weitere funktional abge-
grenzte Ebenen innerhalb des öffentlichen Sek-

tors einbezogen. Hier gehören auch Gemeinden, 
Gemeindeverbände (→ Kommune/Kommunale 
Selbstverwaltung) und supranationale Ebenen 
wie die → Europäische Union, aber auch die 
UNO zu den Elementen föderaler Systeme. Die 
Politikwissenschaft spricht inzwischen auch von 
Mehrebenensystemen. 

Jedes Föderalsystem hat eine Kompetenzord-
nung, welche die Befugnisse der verschiedenen 
Gebietskörperschaften in sektoraler und in funkti-
onaler Hinsicht voneinander abgrenzt, welche ne-
ben jeweils eigenen Institutionen ein spezifisches 
Institutionengefüge enthält sowie Regeln vorgibt, 
welche die politische Willensbildung so weit als 
nötig koordinieren. 

Jede Ebene verfügt über autonome Kompeten-
zen für die Erfüllung der ihr übertragenen öffentli-
chen Aufgaben.

II. Wissenschaftliche Ansätze der 
Föderalismustheorie

1. Politik- und rechtswissenschaftliche Ansätze

Erste Grundideen einer Föderalismustheorie 
gehen auf Johannes ALTHUSIUS (1614) zurück, 
der auch den Staat als ein Element einer mehr-
stufigen Hierarchie von Lebensebenen integriert. 
Französische Staatsideen der Aufklärung (Charles 
Louis de MONTESQUIEU 1748) und die Dis-
kussion unter dem Einfluss der Etablierung der 
ersten US-amerikanischen Verfassung (Alexander 
HAMILTON, John JAYS, James MADISON 1788) 
führten schließlich über Alexis de TOQUEVILLEs 
„Über die Demokratie in Amerika“ (1735 und 
1740) zu einer Staatsordnungsdebatte, die einen 
starken Einfluss auf die politische Ordnung des zu 
Nationalstaaten zusammenwachsenden Europas 
fanden. 

Diese staatswissenschaftliche Diskussion stell-
te vor allem die Möglichkeiten einer geordneten 
Gewaltenteilung und die rechtsstaatliche Kom-
petenzordnung in den Mittelpunkt. Gleichzeitig 
wurde auch das Ziel der Integration heterogener 
Gesellschaften mit unterschiedlichen soziokultu-
rellen Identitäten betont. Das Wesensmerkmal, 
eine größere politische Einheit bei Erhalt von 
Vielfalt unter einer regionalen/ethnischen Identi-
tät zu erreichen, hat den Föderalismus zu einem 
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der wichtigsten Konstruktionsprinzipien stabiler 
politischer Staatsordnungen werden lassen.

Die Rechtswissenschaft fokussiert ihr Interes-
se auf die Gestaltungsmöglichkeiten föderaler 
Kompetenzordnungen und die Errichtung einer 
institutionellen Ordnung zu deren Sicherung. 
Dazu gehören u. a. Fragen der Art der Kompe-
tenzverteilung und ihre Verschränkung zwischen 
den föderativen Ebenen sowie ihre verfassungs-
rechtliche Implementierung. Auch die Frage, wie 
„gleich“ – im Hinblick auf ihre politische Verfas-
sung, ihre Rechte und Pflichten, aber auch ihre 
Wirtschafts- und Steuerkraft – die Gliedstaaten 
sein müssen, damit die bundesstaatliche Ordnung 
funktionsfähig ist, ist von verfassungsrechtlichem 
Interesse. Das Europarecht als inzwischen ei-
genständiger Rechtszweig hat ein spezielles 
Regelwerk für die Beziehungen der EU mit ihren 
Mitgliedstaaten etabliert. Eine europäische Verfas-
sung ist nach den Vorarbeiten des Europäischen 
Konvents mittlerweile verabschiedet.

Die Politikwissenschaft beschäftigt sich mit 
Erklärungs- und Deutungsmustern der instituti-
onellen föderalen Ordnungen und in jüngerer 
Zeit insbesondere auch mit den Akteuren und 
ihren Interaktionen in Mehrebenensystemen. 
Sie unterscheidet verschiedene Typen von föde-
ralen Systemen, die sich auf einem Kontinuum 
zwischen eher zentripetalen, Integration und 
Gleichheit der Lebensbedingungen betonenden 
und eher zentrifugalen, Eigenständigkeit und Viel-
falt priorisierenden Modellen einordnen lassen 
(SCHULTZE 1985). Damit werden die Extreme 
des Einheitsstaats auf der einen Seite und der Alli-
anz auf der anderen durch föderale Varianten des 
sog. dezentralen Einheitsstaats, des unitarischen 
Bundesstaats, des konföderalen Bundesstaats und 
des Staatenbundes aufgefächert. 

So genannte asymmetrische föderale Kompe-
tenzordnungen, wie sie in Kanada, inzwischen 
aber auch in Spanien zu finden sind, in denen die 
Kompetenzverteilung innerhalb einer Ebene nicht 
einheitlich ist, bilden dabei eine Besonderheit.

Koordinierungsinstitutionen und -formen zwi-
schen den Ebenen beeinflussen die Ergebnisse 
politischer Entscheidungen, vor allem dann, wenn 
die föderale Ordnung keine klare Kompetenz-
trennung, sondern Kompetenzverflechtungen 

vorsieht. Deshalb werden föderale Systeme seit 
den 1970er Jahren unter dem Aspekt der Poli-
tikverflechtung (SCHARPF et al. 1976) analysiert. 
Danach kommt es häufig zu Verschiebungen 
gegenüber der gesetzlich legitimierten Machtba-
lance auf Institutionen und Interessengruppen, 
die Eigeninteressen verfolgen können (Politikver-
flechtungsfalle). 

Von politikwissenschaftlichem Interesse sind 
schließlich Gewichtsverlagerungen zwischen den 
Ebenen im Zeitverlauf und unter den spezifischen 
Bedingungen der Europäisierung.

Die Frage nach „optimalen“ Größen für Glied-
staaten wird im Zusammenhang mit Länder- und 
Gemeindeneugliederungen thematisiert. Und 
auch die nationalen und europäischen Parteien-
systeme werden unter dem Aspekt ihrer föderati-
ven Strukturen analysiert.

2. Fiskalischer Föderalismus

In der Finanzwissenschaft hat sich mit der Theorie 
des fiskalischen Föderalismus ein eigenständiger 
Zweig der ökonomischen Analyse des öffentli-
chen Sektors etabliert. Sowohl unter normativen 
als auch unter positiven Fragestellungen werden 
die Bedingungen der Produktion und Gewährleis-
tung öffentlicher Güter in einem vertikal und hori-
zontal ausdifferenzierten Staatssektor untersucht. 
Dabei werden die Vorteile eines regional und 
lokal unterschiedlichen öffentlichen Güterange-
bots bei Vorliegen unterschiedlicher Präferenzen 
für die Effizienz staatlichen Handelns in den Vor-
dergrund gestellt (auch: → Öffentliche Finanzen, 
→ Finanztheorie für Gebietskörperschaften).

Transmissionsriemen für die Aufdeckung von 
Präferenzen für steuerfinanzierte öffentliche Gü-
ter in jeder einzelnen Jurisdiktion sind demokrati-
sche Wahlen, bei denen die Bürger den Politikern 
bzw. Parteien ihre Stimme geben, deren Pro-
gramm in Bezug auf die jeweiligen öffentlichen 
Güter und den zu ihrer Finanzierung notwendi-
gen „Steuerpreis“ ihren Interessen am ehesten 
entspricht. Nach TIEBOUT (1961) haben Wähler 
nicht nur die Option „voice“, sondern wandern 
auch zu den Jurisdiktionen, deren öffentliches 
Güterangebot ihren Präferenzen am ehesten ent-
spricht („exit“). Ein vertikal ausdifferenzierter fö-
derativ organisierter Staatssektor ist demnach ein 
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Instrument der optimalen Allokation. Ökonomen 
argumentieren, dass wegen der höheren Effizienz 
und Präferenzgerechtigkeit die Staatsquote in fö-
derativ organisierten Staaten nachweisbar kleiner 
ist als in unitarischen (SCHALTEGGER 2003).

Die Theorie des fiskalischen Föderalismus 
thematisiert außerdem die Konstruktionsmuster 
von Finanzverfassungen. Der → Finanzausgleich 
i. w. S. umfasst vier Stufen: die Aufgaben-, die 
Ausgaben- und die Einnahmenverteilung sowie 
den Finanzausgleich i. e. S. Die Ausgestaltung 
der Finanzverfassung bestimmt entscheidend, 
ob das gesamte von den föderalen Ebenen 
bereitgestellte öffentliche Güterangebot den 
allgemeinen Anforderungen der Allokationsef-
fizienz, der Verteilungsgerechtigkeit und der 
Stabilität staatlichen Handelns entspricht (The-
orie des multiplen Budgets von MUSGRAVE 
1959). Um dies zu erreichen, müssen bestimmte 
Bedingungen erfüllt sein. So sollten u. a. in einer 
Gebietskörperschaft die Kreise der Nutzer von, 
der Zahler für und der Entscheider über öffentli-
che Güter identisch sein (fiskalische Äquivalenz 
von OLSON 1969). Andernfalls bestehen keine 
Anreize, ein den Präferenzen der Wähler in dem 
Ort, der Provinz, dem Land entsprechendes öf-
fentliches Güterangebot in Art und Ausmaß zu 
gewährleisten.

In der Realität sind vor allem die sog. regi-
onalen Spillover niemals optimal internalisiert, 
da öffentliche Güter (z. B. Schule, öffentlich 
finanzierte Theater, überörtliche Straßen) oder 
auch private Güter (z. B. Rauch, Abgase privater 
Produktion oder Konsumtion) externe, d. h. in 
der Gebietskörperschaft monetär nicht abgegol-
tene Nutzen oder Kosten für die Bürger anderer, 
meist benachbarter Jurisdiktionen erzeugen. 

Eine Internalisierung dieser regionalen exter-
nen Nutzen oder Kosten kann durch die vollstän-
dige oder teilweise Zentralisierung der Aufgabe 
erfolgen oder durch den Finanzausgleich. Diese 
letzte Stufe des Finanzausgleichs i. w. S. wird 
üblicherweise als verteilungspolitisch motiviert 
klassifiziert, vor allem dann, wenn der politische 
Entscheidungsträger auf der zentralen Ebene ein 
bestimmtes Mindestangebot an öffentlichen 
Gütern oder sogar weitgehend einheitliche Le-
bensverhältnisse bezüglich der regionalen und 

lokalen Infrastruktur über die Aufgabenerfüllung 
der nachgelagerten Ebenen gewährleisten will.

Es gibt aber auch allokative Gründe für einen 
durchaus hoch ausgleichenden Finanzausgleich, 
u. a. dann, wenn besagte regionale Spillover inter-
nalisiert, unwirtschaftliche Wanderungen vermie-
den, unterschiedliche Grenzproduktivitäten der 
regionalen Infrastrukturausstattung angeglichen 
werden sollen oder auch eine bestimmte räumli-
che Versorgungsstruktur erreicht werden soll. 

Gerade weil die Kosten der Produktion öf-
fentlicher Güter von der Bevölkerungsgröße und 
-dichte maßgeblich bestimmt werden (insbeson-
dere positive Skaleneffekte), hat die Finanzver-
fassung im Allgemeinen und der Finanzausgleich 
im Besonderen entscheidenden Einfluss auf die 
Raumstruktur einer Volkswirtschaft. Ob periphere 
und dünn besiedelte Räume durch dezentral öf-
fentlich finanzierte Verkehrswege kostengünstig 
an die volkswirtschaftlichen Versorgungsnetze 
angeschlossen sind, entscheidet u. a. über ihre 
Standortattraktivität für Unternehmen und damit 
über die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und 
Einkommen in der Region.

Als Instrumente des Finanzausgleichs stehen 
erstens horizontale Transferzahlungen zwischen 
den Jurisdiktionen, zweitens vertikale Trans-
ferzahlungen mit und ohne Ausgleichseffekte 
(sowie ohne und mit Verwendungsbindungen) 
sowie drittens Umlagen zur Verfügung, die von 
den jeweils übergeordneten Ebenen auf die 
(Steuer-) Einnahmekraft ihrer „Mitgliedsjurisdik-
tionen“ erhoben werden. Art und Umfang des 
Finanzausgleichs sind außerdem abhängig von 
der jeweiligen Steuerausstattung der föderativen 
Ebene und deren originärer Bedarfsgerechtigkeit 
sowie vom Autonomiegrad, den die Gebietskör-
perschaften bei der Erhebung von Steuern haben. 
Bei der Steuerverteilung lassen sich außerdem 
sog. Trenn- und Verbundsysteme unterscheiden.

3. Wettbewerbsföderalismus

In jüngerer Zeit hat unter dem Stichwort „Wett-
bewerbsföderalismus“ ein weiterer Aspekt in 
der wissenschaftlichen und politischen Debatte 
an Bedeutung gewonnen, wohl nicht zuletzt 
wegen des insgesamt gestiegenen internationa-
len Wettbewerbsdrucks. Danach sind föderale 
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Staaten den unitarischen im Hinblick auf ihre 
Innovationsfähigkeit deswegen überlegen, weil 
die dezentralen Gebietskörperschaften als „im-
mobile Unternehmensstandorte“ miteinander 
um die mobilen Produktionsfaktoren Arbeit und 
Kapital konkurrieren. Als Wettbewerbsinstrumen-
te hierbei sind Art, Umfang und Innovationsgrad 
der jeweiligen öffentlichen Güter sowie die kor-
respondierende Höhe der zu ihrer Finanzierung 
notwendigen Steuern anzusehen (BRETON 
1996). Die Güter gehen in die Wertschöpfung 
der Unternehmen ein (z. B. beeinflussen Straßen 
oder das ÖPNV-Angebot die Arbeitskosten) oder 
bestimmen als Konsumgüter die Lebensqualität 
der ortsansässigen Arbeitnehmer mit. 

Nicht nur wegen der starken Innovationsanrei-
ze im Wettbewerb haben föderative Ordnungen 
Vorteile, hier müssen Innovationen auch nicht 
sofort „flächendeckend“ eingeführt werden, 
sondern können erst in einzelnen Jurisdiktionen 
erprobt und dann entweder verworfen oder von 
den anderen übernommen werden. Diese „Inno-
vationslaboratorien“ (BRANDEIS 1932) testen 
Neuerungen kostengünstig. Vor diesem Hinter-
grund können eher auch einmal „riskantere“ 
Innovationen bei öffentlichen Gütern unternom-
men werden, weil die Kosten des „Experiments“ 
begrenzt sind. 

Unter dem Stichwort Wettbewerbsföderalis-
mus wird allerdings auch eine Diskussion geführt, 
die sich auf Art und Umfang des Finanzausgleichs 
bezieht. So wird ein hoher Ausgleichsgrad im 
Finanzausgleich dafür verantwortlich gemacht, 
dass Politiker vor allem in den wirtschafts- und 
finanzschwachen Jurisdiktionen keine Anreize 
hätten, die Verbesserung ihrer Steuerbasis durch 
gute, wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik 
zu betreiben. Es werden allerdings gerade in 
Deutschland auch Fragen nach den Vorausset-
zungen für einen funktionsfähigen Wettbewerbs-
föderalismus gestellt. Dabei wird zunehmend 
nicht nur die Ausgestaltung der Finanzverfassung 
selbst thematisiert, sondern auch, ob ein inter-
föderaler Wettbewerb nicht bedinge, dass die 
Jurisdiktionen ähnliche Voraussetzungen bei 
der Wirtschaftskraft hätten. Sogar die Frage der 
→ Länderneugliederung wird damit verbunden, 
da behauptet wird, nur gleich große und gleich 

leistungsfähige Länder könnten effektiv miteinan-
der konkurrieren.

Unzureichend erforscht sind die Bedingungen 
und Voraussetzungen, unter denen der Wettbe-
werb die ihm zugeschriebenen Aufgaben einer 
optimalen Allokation erfüllen kann. Ein föderales 
System ist nicht per se ein „funktionierender 
Markt“. Vielmehr muss durch institutionelle Vor-
kehrungen und Verfahrensregeln sichergestellt 
sein, dass der Wettbewerb seine wohlfahrtsstei-
gernden Wirkungen in Form eines präferenz-
gerechteren öffentlichen Güterangebots auch 
entfalten kann und nicht ein „unfairer“ Wettbe-
werb stattfindet (SINN 1997; MÜLLER 1998). 
Dieser äußert sich u. a. darin, dass nachgeordnete 
Jurisdiktionen (Länder, Gemeinden, zunehmend 
aber auch die kleineren EU-Mitgliedstaaten) 
wegen des Beihilfenverbots im gemeinsamen 
europäischen Wirtschafts- und Währungsraums 
durch besondere Gestaltungen ihres Steuerrechts 
die Verlagerung des Unternehmenssitzes oder 
von -teilen auf ihr Territorium veranlassen, wel-
che dann nur durch diese Verlagerung weniger 
Steuern zahlen müssen, weil sie Gewinne und 
andere Besteuerungsgrundlagen auf den anderen 
Standort umleiten können. In einem Wettbewerb 
der Systeme benötigen wettbewerbsföderale Sys-
teme – wie die Europäische Union selbst eines 
ist – ein Mindestmaß an Harmonisierung und ge-
meinsamer Regeln, welche ein wettbewerbskon-
formes Verhalten der verschiedenen Regierungen 
sicherstellen. Das Beihilfenverbot des Art. 87 EGV 
(neu), welches seit der Gründung der EWG im 
Jahr 1958 Vertragsbestandteil ist, ist ebenso als 
ein solches Koordinierungsinstrument wie eine 
offene Koordinierung der nationalen Steuerpolitik 
anzusehen. 

Je intensiver sich allerdings der Wettbewerb 
zwischen den Jurisdiktionen einer Ebene gestaltet, 
um so weniger Spielräume haben nachgeordnete 
Gebietskörperschaften für eine Umverteilungspo-
litik. Denn die Durchsetzung von Freizügigkeits-
regeln innerhalb eines Föderalstaats und in einer 
Wirtschaftsunion hat auch soziale Leistungen 
zum Motiv von Wanderungen werden lassen. 
Wichtig werden damit auch Regeln für den grenz-
überschreitenden Bezug von Sozialleistungen 
und die Gestaltung ihrer Finanzierungssysteme. 
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Davon sind wieder Rückwirkungen auf Art und 
Umfang interjurisdiktionaler Finanzierungsströme 
zu erwarten. Insoweit erfordert ein funktionie-
render Wettbewerbsföderalismus eher ein Mehr 
an Kooperation und Koordination, als dies in 
den Staaten etabliert worden ist, als sich diese 
aus verschiedenen selbständigen Territorien zu-
sammenschlossen und eine nationale Identität 
begründeten.

III. Empirische Systeme

Nicht nur das unterschiedliche Ausmaß an Fö-
deralisierung zwischen den Extremen des reinen 
Zentralstaats und der Staatenallianz kennzeich-
nen die empirisch fast unendlich erscheinende 
Vielfalt föderativer Gebilde. Auch unter den ech-
ten Bundesstaaten treten so viele verschiedene 
Varianten des Föderalismus auf, wie es föderativ 
verfasste Staaten gibt. Die fortgesetzte Gründung 
und Weiterentwicklung zahlreicher supranationa-
ler Organisationen vergrößert die Komplexität der 
föderativen Ordnungen (SCHULTZE/ZINTERER 
2002).

1. Exekutivföderalismus vs. „klassische“ 
unverbundene Systeme

Bei aller Vielfalt bundesstaatlicher Ordnungen las-
sen sich zwei Grundtypen der Kompetenzteilung 
zwischen den föderativen Ebenen unterscheiden: 
die „klassischen“ Systeme und der Exekutivfö-
deralismus. Den ersteren sind die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada und Australien zu-
zuordnen, dem letzteren Deutschland, Österreich 
und die EU, bedingt auch die Schweiz. Während 
in den klassischen Föderalordnungen bestimmte 
Aufgaben vollständig den verschiedenen Ebenen 
übertragen werden, sind im Exekutivföderalismus 
oder „administrative federalism“ die Gesetzge-
bungs- und die Vollzugskompetenz in wichtigen 
Bereichen des Staatsaufgabenkatalogs voneinan-
der getrennt. Die Regelungszuständigkeit liegt 
dann bei der übergeordneten Ebene, die Ausfüh-
rungszuständigkeit bei der nachgeordneten. 

Zum Exekutivföderalismus gehört außerdem 
eine flexible Zentralisierungsformel, die es der 
übergeordneten Ebene erlaubt, Regelungskompe-
tenzen dann zu übernehmen, wenn dies für den 
definierten Gemeinwohlzweck erforderlich ist 

(→ Subsidiaritätsprofil). In Deutschland sind diese 
in der konkurrierenden Gesetzgebungskompe-
tenz in Art. 72 Abs. 2 GG festgelegt (u. a. Erfor-
derlichkeit für die Rechts- und Wirtschaftseinheit 
oder für die Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse). Die EU darf u. a. dann eigene, das nationa-
le Recht brechende Regelungen aufstellen, wenn 
dies für das Funktionieren des gemeinsamen 
Marktes erforderlich ist.

Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen 
beiden Föderalismustypen liegt auch in der Zu-
sammensetzung der zweiten Kammer. Hier sind 
in Deutschland und in der Europäischen Union 
die Regierungen, also die Exekutive der Gliedstaa-
ten vertreten. Dies ist zwar folgerichtig, weil nicht 
die Parlamente, sondern die Verwaltungen der 
Länder bzw. Mitgliedstaaten das von der über-
geordneten Ebene verabschiedete Recht exeku-
tieren. Indes erklären sich diese Gestaltungen aus 
der Genese der übergeordneten Ebene. Hier ha-
ben sich Staaten zusammengeschlossen, die der 
Bundes- bzw. europäischen Ebene nicht zu viel 
Macht gewähren und sich selbst in Form der Re-
gierungsbeteiligung starke Kontrollrechte einräu-
men wollten. Auch die gewichtete Stimmenzahl 
lässt dies erkennen. Andererseits ergeben sich 
hier große Probleme aus der „Janusköpfigkeit“ 
der Handlungen der involvierten Regierungen, 
welche die Interessen ihrer Gebietskörperschaf-
ten nur unzureichend vertreten, gleichzeitig aber 
auch die Bundes- bzw. europäischen Interessen 
nur aus der regionalen oder nationalen Perspek-
tive betreiben.

Keiner der beiden Grundtypen ist dem ande-
ren per se überlegen (FÄRBER 2001). Denn im 
Exekutivföderalismus werden vom Grundsatz her 
nur die Dinge von der übergeordneten Ebene 
geregelt, welche aus gesamtstaatlichem Interesse 
heraus erforderlich sind. Im klassischen Modell 
können nur ganze Aufgaben verlagert werden, 
nicht Teile von ihnen. Deshalb ist das Modell des 
„Kaufens“ von Zustimmung im Zweifel dort auch 
stärker vertreten, was sich an einer Vielzahl unter-
schiedlichster, manchmal noch nicht einmal mul-
tilateraler, sondern nur noch bilateral ausgehan-
delter Zuweisungen zwischen der Zentralebene 
und ihren Gliedstaaten ablesen lässt. Indes ist dort 
vor allem auch wegen der größeren Transparenz 
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der Kompetenzen der einzelnen Jurisdiktionen 
eine direktere und effektivere Kontrolle durch die 
Wähler möglich.

2. Vielfalt bundesstaatlicher Ordnungen

Länder mit bundesstaatlichen Verfassungen gibt 
es in allen Erdteilen. Neben einer Reihe von In-
dustriestaaten haben auch einige andere Länder 
föderative Verfassungen gewählt, u. a. Indien, 
Brasilien, Nigeria und Südafrika. Vor allem dort, 
wo viele Ethnien in einem Nationalstaat zusam-
menleben, bieten föderale Strukturen größtmög-
liche Eigenständigkeit und Konflikttrennung bei 
nationalem Zusammenhalt. Zu den ethnischen 
Eigenständigkeiten gehören nicht nur die je-
weilige Kultur, sondern oft auch verschiedene 
Sprachen. Einige Staaten, in denen in den letzten 
Jahren politische Konflikte zwischen Ethnien mit 
Gewalt ausgetragen wurden, sind auf dem Weg, 
föderative Verfassungen zu verhandeln. Auch 
wenn einige der Vielvölkerstaaten in Mittel- und 
Osteuropa anstelle des Föderalismus den Weg 
der Einrichtung autonomer Einzelstaaten gewählt 
haben, ist zu erwarten, dass sie aufgrund histori-
scher Beziehungen und ökonomischer Abhängig-
keiten wieder zu föderalen „Dächern“ übergehen 
werden, ggf. unter der einigenden Kraft der Euro-
päischen Union.

Unter den Industriestaaten haben Australi-
en, Belgien, Deutschland, Kanada, Österreich, 
die Schweiz, Spanien, die USA und Russland 
föderative Verfassungen. Sie lassen sich nach 
den Kriterien der politischen Kultur, der Konflikt-
schlichtungsmuster, des Repräsentationsprinzips/
Wahlsystems, des Parteiensystemtyps und der 
Regierungsbildung unterscheiden. Sehr große 
Unterschiede sind auch daran festzumachen, ob 
stärker die Autonomien, die Verschiedenartigkeit 
der einzelnen Gliedstaaten betont wird oder die 
Gemeinsamkeit, die Solidarität unter den Teilen. 

Die Globalisierung der Wirtschaft und sinken-
de Transportkosten haben in allen traditionellen 
Föderalstaaten Veränderungen eingeleitet, die 
zum einen die Konkurrenz zwischen den Glied-
staaten intensivieren, zum anderen aber auch den 
Zusammenhang zwischen Wohn- und Produkti-
onsort und der Entrichtung regionaler und lokaler 
Steuern entkoppeln.

Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund 
auch, dass in praktisch allen unitarischen Staaten 
innerhalb der letzen 25 Jahre ein Prozess der De-
zentralisierung eingesetzt hat (FORSYTH/FÄRBER 
1996). Dieser hängt mit den wirtschaftlichen Ver-
änderungen und der ihnen innewohnenden Not-
wendigkeit zusammen, dezentrale Wachstums-
prozesse zu initiieren, um so den Strukturwandel 
zur Dienstleistungs- und zur Wissensgesellschaft 
zu meistern. Außerdem wächst die Bedeutung re-
gionaler Identitäten in einer Welt mit immer glo-
baleren Waren und Dienstleistungen. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, ob föderale und 
unitarische Staaten in Bezug auf ihre internen Go-
vernance-Muster mit einem Mehr an Koordinati-
on bei ersteren und Dezentralisierungstendenzen 
in letzteren nicht sogar konvergieren.

3. Europa – von der Wirtschaftsgemeinschaft 
zu einer europäischen Verfassung

Europa stellt unter dem Aspekt föderalstaatlicher 
Governance eine besondere Erfahrung dar. Ge-
gründet als Zoll- und Wirtschaftsgemeinschaft 
in den 1950er Jahren, hat sein Beispiel in allen 
Kontinenten Schule gemacht (NAFTA, MERCOS-
UR, OAU, ASEAN, APEC). Anders als die anderen 
Wirtschaftsbündnisse ist Europa allerdings nicht 
bei den ökonomischen Vorteilen stehen geblie-
ben, sondern hat die Integrationsprozesse im 
Wege der Erweiterung und Vertiefung fortgesetzt 
(→ Europäische Integration). Im Rahmen mehre-
rer Vertragsergänzungen wurden der EU weitere 
Kompetenzen übertragen, die den gemeinsamen 
Binnenmarkt vollendet und die Währungsunion 
vorbereitet haben. Viele Grenzen innerhalb der 
EU sind seit dem Schengener Abkommen kaum 
noch als nationale Grenzen erkennbar. Auch die 
Abwicklung des innergemeinschaftlichen Wa-
renverkehrs wurde ins Binnenland verlagert. Die 
gemeinsame Währung schafft zusätzlich bei den 
Bürger Erfahrungen gemeinsamer europäischer 
Identitäten.

Im Unterschied zu den föderativ verfassten 
Nationalstaaten bleibt auf europäischer Ebene al-
lerdings auch nach den Reformen im Zusammen-
hang mit der sog. Osterweiterung (1.5.2004) und 
selbst dann, wenn die eine Verfassung in allen 
Mitgliedsstaaten ratifiziert wird, die Dichotomie 
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europäischer und nationalstaatlicher Interessen 
bestehen, die sich in dem komplizierten Kompe-
tenzgefüge zwischen Ministerrat, Europäischem 
Parlament und Kommission äußert.

IV. Räumliche Aspekte föderativer Systeme

Relativ wenig erforscht sind die räumlichen As-
pekte föderativer Systeme. Dabei haben Art und 
Umfang öffentlicher Leistungen und Regulierun-
gen maßgeblichen Einfluss auf Siedlungsstruktu-
ren, Bevölkerungsdichte, Wanderungsbewegun-
gen von Arbeit und Kapital, schlicht die räum-
liche Verteilung von Produktion, Einkommens-
strömen und Konsum in einer Volkswirtschaft. 
Gerade die Selbständigkeit der nachgelagerten 
Ebenen in föderativ verfassten Staaten wird hier 
mit zielgenaueren Ausrichtungen der regionalen 
Infrastruktur auf unternehmerische Standortent-
scheidungen verbunden, die sich sowohl auf die 
bessere Ausnutzung natürlicher Standortfakto-
ren, aber auch auf einen spezifischen Ausgleich 
von Standortnachteilen beziehen können. 

Seit längerem werden außerdem die Proble-
me und Gestaltungsmöglichkeiten von Metro-
polregionen untersucht (LÄPPLE 1999). Diese 
zeichnen sich nicht nur durch ihre Größe und 
ihren Verdichtungsgrad gegenüber anderen Be-
siedlungsräumen aus. Sie enthalten auch immer 
mehrere Jurisdiktionen derselben Ebene, sei es, 
dass sie neben der kreisfreien Kernstadt auch die 
umliegenden Landkreise umfassen (z. B. Region 
Rhein-Main oder Verband Region Stuttgart), sei 
es, dass die Region von Ländergrenzen durch-
schnitten wird (Metropolregion Hamburg, Ge-
meinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg, 
Region Rhein-Main, Raumordnungsverband 
Rhein-Neckar; → Gemeinsame Landesplanung). 
In der EU sind inzwischen auch einige regiona-
le Kooperationsverbünde von Regionen über 
nationale Grenzen hinweg (Ems-Dollart Region, 
Euregio Steiermark-Nordostslowenien, Region 
Aquitaine, Saar-Lor-Lux) entstanden (→ Grenzü-
berschreitende Raumordnung). Diese grenzü-
berschreitenden Verbünde haben in erster Linie 
wirtschaftspolitische Aufgaben, zunehmend aber 
auch die Aufgabe einer konsensualen Verteilung 
von Standortoptionen öffentlicher Infrastruktur 
und privater Nutzungskonkurrenzen innerhalb 

ihres Raumes zum Gegenstand. Weitgehend 
ungeklärt sind bis heute die mit diesen interfö-
deralen Institutionen einhergehenden Finanzie-
rungsmodelle, d. h., inwieweit sie sich aus Mit-
gliedsbeiträgen oder aus eigenen Einnahmen fi-
nanzieren und/oder Besteuerungskompetenzen 
(unter welchen Voraussetzungen?) erhalten oder 
inwieweit und in welcher Form sie an den beste-
henden Systemen des Länder- und des kommu-
nalen Finanzausgleichs teilnehmen sollten. 

Neuerdings wird die Bedeutung der → De-
zentralisierung für das Entstehen endogener 
Wachstumsprozesse thematisiert (KILPER 2003; 
DÖRING 2003). Gerade unter dem Eindruck 
der zukünftigen demographischen Entwicklung 
(→ Bevölkerung/Bevölkerungsentwicklung) wer-
den diese auch die räumlichen Entwicklungen 
und damit auch die Lebensbedingungen der 
Menschen in den Teilräumen bestimmen. Die 
schrumpfende und alternde Bevölkerung und 
ihre ungleiche Verteilung sowohl im Raum als 
auch auf die verschiedenen Gebietskörper-
schaften stellt allerdings viele der im Laufe der 
letzten 100 Jahre entstandenen, inzwischen tra-
dierten Einrichtungen föderaler Staaten infrage 
(→ Schrumpfung): Denn neben der Dominanz 
der allokativen Optimierung des Staatssektors 
werden auch die interregionalen Verteilungs-
fragen und -konflikte wachsen. Der etablierte 
Finanzausgleich wird hiervon überfordert wer-
den. 
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Gisela Färber

Forstwirtschaft

I. Zum Begriff; II. Waldverbreitung; III. Waldfunk-
tionen; IV. Zur Entwicklung der Forstwirtschaft; 
V. Holzproduktion weltweit; VI. Holzbilanz für 
Deutschland; VII. Struktur der Forstwirtschaft; 
VIII. Leistungen der Forstwirtschaft; IX. Wirtschaft-
liche Lage der Forstbetriebe; X. Forstpolitik in 
Deutschland

I. Zum Begriff

Forstwirtschaft ist die zielgerichtete Bewirtschaf-
tung von Wäldern. Dabei werden die natürlichen 
Abläufe in den Waldökosystemen so gestaltet 
und gesteuert, dass sie einen möglichst großen 
Beitrag zur Erfüllung von Leistungen erbringen, 
die von den Waldeigentümern und der Gesell-
schaft gewünscht werden.

Wälder sind von Bäumen beherrschte Vegeta-
tionsformen. Sie prägen entscheidend die Lebens-
bedingungen auf der Erde, sind wesentlicher Teil 
aller globalen Stoffkreisläufe und beeinflussen da-
durch die Zusammensetzung der Erdatmosphäre 
ebenso wie den Wasserkreislauf.

Aufgrund ihres Höhenwachstums sind Bäume 
allen anderen Pflanzen in der Konkurrenz um 
Licht überlegen. Wälder bilden daher überall dort 
das Endglied der natürlichen Vegetationsentwick-
lung, wo Baumwachstum aufgrund der Boden- 
und Klimabedingungen möglich ist.

II. Waldverbreitung

Unter dem Einfluss der Menschen sind auf allen 
Kontinenten große Waldflächen verschwunden 
und zu Wiesen, Weiden, Äckern, Siedlungen 
und Verkehrswegen umgewandelt worden 
oder zu Ödland und Wüste degradiert. Die 
Landfläche der Erde ist heute im Durchschnitt 
zu rund 30 % bewaldet. Die Wälder der Erde 
konzentrieren sich unter den vorgegebenen 
klimatischen Bedingungen und aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzungsintensität auf drei 
Klimazonen: Auf die tropische, die temperier-
te und die boreale Zone. Von der gesamten 
Waldfläche entfallen nach Angaben der Welt-
ernährungsorganisation der Vereinten Nati-
onen (FAO) knapp die Hälfte (48 %) auf die 
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tropische, etwa 30 % auf die boreale und 22 % 
auf die temperierte Zone. Weltweit gesehen 
ist die Waldverbreitung rückläufig. Während in 
Mittel- und Nordeuropa das forstwirtschaftliche 
Handeln und auch gesetzliche Regelungen auf 
eine nachhaltige Sicherung der Wälder und 
deren Leistungen ausgerichtet sind, schreiten in 
anderen Regionen Waldvernichtung und Über-
nutzung der Wälder in erschreckendem Tempo 
voran. Dies gilt insbesondere für die Tropen. 
Die Tropenwaldfläche geht nach Schätzungen 
der FAO jährlich in einer Größenordnung von 
nahezu 1 % zurück. 

III. Waldfunktionen

Der Wald erfüllt wichtige Funktionen sowohl für 
die Menschen, die den Wald nutzen, als auch 
für die natürliche Umwelt. Von der gesamten 
Waldfläche der Erde wird etwa ein Drittel forst-
wirtschaftlich zum Zwecke der Holzproduktion 
genutzt. Außer als Holzproduzent ist der Wald 
als Lieferant von Viehfutter, Nahrungs- und Ge-
nussmitteln und Pharmazeutika wirtschaftlich 
von Bedeutung, vor allem in den Tropen. Auch 
wird er für die Gewinnung von Naturprodukten 
wie Harz, Kork, Kautschuk, Gerb- und Farbstoffe 
genutzt. Die genetischen Ressourcen der Wäl-
der und ihre biologische Diversität gewinnen 
zunehmend an Bedeutung.

Äußerst wichtig und vielfältig sind die Regu-
lations- und Lebensraumfunktionen der Wälder. 
Herausragend ist ihre Bedeutung für das → Kli-
ma. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Hin-
blick auf die Energie- und Strahlungsbilanz, auf 
den globalen Kohlenstoffkreislauf sowie auf den 
Wasserhaushalt und die Niederschlagsverteilung 
und beeinflussen das Klima sowohl im globalen 
als auch im regionalen/lokalen Kontext.

Im Zusammenhang mit der anthropogenen 
Anreicherung von klimarelevanten Spurenga-
sen (Treibhauseffekt) gewinnt insbesondere 
die Rolle der Wälder im globalen Kohlenstoff-
kreislauf an Bedeutung. Nach Schätzungen des 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(2000) werden weltweit in der Vegetation und 
im Boden bis 1 m Tiefe derzeit fast 2.500 Gt (= 
2.500 x 1012 kg) Kohlenstoff gespeichert; das 
entspricht etwa dem 31⁄2-fachen des atmosphä-

rischen Kohlenstoffs. Von diesem in der Vege-
tation und in Böden gespeicherten Kohlenstoff 
entfällt fast die Hälfte auf Wälder.

Der Wald schützt gegen Bodenerosion, 
gegen Erd- und Schneerutsch sowie Lawinen, 
gegen Steinschlag, Lärm oder Staub. Diesen 
vielfältigen Schutzleistungen des Waldes kommt 
je nach den standörtlichen Verhältnissen unter-
schiedlich große Bedeutung zu.

Stark an Bedeutung gewonnen haben die 
Wälder als Erholungsraum (→ Freizeit) und 
Landschaftselement, vor allem in dicht besiedel-
ten Regionen. 

IV. Zur Entwicklung der Forstwirtschaft

Forstwirtschaft und Forstwissenschaft haben in 
Europa eine lange Tradition. Bereits im 13. Jahr-
hundert wurde in Deutschland mit obrigkeitli-
chen Forstordnungen versucht, Rodungen und 
hemmungslose Holznutzungen zu unterbinden. 
Im 16. Jahrhundert wurden – wie auch in Frank-
reich – bereits Ansätze einer geregelten Forst-
wirtschaft entwickelt, und im 19. Jahrhundert 
nahm die Erforschung der wissenschaftlichen 
Grundlagen in Deutschland einen beträchtli-
chen Aufschwung. Die Kenntnisse über Funk-
tion und Bewirtschaftung der Wälder wurden 
erheblich erweitert. Waldbaumethoden zur 
Begründung, Pflege und Nutzung der Wälder 
sowie Inventurverfahren zur Feststellung des 
Zustandes der Waldbestände, ihrer Struktur und 
ihrer Holzvorräte wurden entwickelt und ange-
wendet. Forstbetriebliche Planungen ließen sich 
damit auf eine systematische Grundlage stellen.

In Mitteleuropa hat sich daraus das Leitbild 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder 
entwickelt, welches das forstpolitische und forst-
wirtschaftliche Handeln bis heute bestimmt.

In vielen Ländern hingegen, insbesondere 
der Tropen und Subtropen, sind nicht nachhal-
tige Holznutzungs- und Waldrodungsprozesse 
noch in vollem Gange. Die Ursachen hierfür 
sind in den einzelnen Ländern sehr unterschied-
lich. Geplante Umwandlung der Waldflächen in 
andere Nutzungsformen, ungeplante kurzzeiti-
ge landwirtschaftliche Nutzung (Brandhackbau) 
und Holzgewinnung ohne anschließende gere-
gelte forstliche Bewirtschaftung bewirken einen 
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Rückgang der Wälder und eine Einschränkung 
zukünftiger Nutzungsmöglichkeiten.

Es fehlt nicht an Versuchen, Appellen und 
auch Vereinbarungen, die weltweite Waldzer-
störung zu stoppen. Die im Jahr 1992 in Rio 
de Janeiro abgehaltene Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) und die dort verabschiedete „Walder-
klärung“ werden vielfach als Meilenstein für den 
internationalen Kampf gegen die Waldvernich-
tung gesehen. Im Zuge des Rio-Folgeprozesses 
sind u. a. umfangreiche Kataloge von Kriterien 
und Indikatoren erarbeitet worden, an denen 
sich eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wäl-
der auszurichten hat. Die Umsetzung dieser Be-
schlüsse scheitert in den von der Devastierung 
besonders betroffenen Ländern aber häufig an 
unzureichend ausgestatteten Forstverwaltungen 
mit entsprechend geringem Durchsetzungsver-
mögen gegenüber Gruppen, die den Wald bei 
Bedarf als eine frei verfügbare Flächenreserve 
nutzen. 

Im Zuge des Rio-Folgeprozesses wurde auch 
das Konzept der nationalen Waldprogramme 
erarbeitet, als international abgestimmtes In-
strument zur Umsetzung der internationalen 
waldrelevanten Vereinbarungen auf die natio-
nale Ebene. 

V. Holzproduktion weltweit

Weltweit werden jährlich etwa 3 Mrd. m³ Roh-
holz eingeschlagen, davon etwa 1,6 Mrd. m³ 
in der tropischen, 1,3 Mrd. m³ in der tempe-
rierten und 0,4 Mrd. m³ in der borealen Zone. 
Von dem Rohholz wird mehr als die Hälfte 
(etwa 1,8 Mrd. m³) als Brennholz und für Holz-
kohle genutzt, und zwar ganz überwiegend 
(1,6 Mrd. m³) in der tropischen Zone. 

Der Schwerpunkt der sog. Nutzholzerzeu-
gung, die der gewerblichen Weiterverarbeitung 
dient, liegt in den Industrieländern; nahezu 
drei Viertel des Nutzholzeinschlags entfallen 
auf Nordamerika, Europa und das Gebiet der 
früheren UdSSR. In den Industrieländern liegt 
auch der Schwerpunkt der Holzbe- und -verar-
beitung. Holz und Holzprodukte (einschließlich 
Zellstoff und Papier) sind wichtige Güter des 
Welthandels. Der größte Teil des internationa-

len Handels spielt sich jeweils innerhalb von 
Nordamerika und Westeuropa ab. Tropenholz 
ist von der gehandelten Menge her von unter-
geordneter Bedeutung für den Welthandel. Von 
den Gesamtexporten an Holz und Holzerzeug-
nissen stammen weltweit nur 18 % aus Asien/
Ozeanien, Afrika und Lateinamerika. 

VI. Holzbilanz für Deutschland

Eine Gegenüberstellung von Holzaufkommen 
und Holzverbrauch zeigt, dass der Verbrauch 
an Holz und Erzeugnissen aus Holz zu ei-
nem erheblichen Teil aus Importen gedeckt 
wird. In Deutschland werden derzeit etwa 
100 Mio. m³ (r) Holz verbraucht (in Rohholzä-
quivalenten (r) gemessen). Davon stammen etwa 
40 Mio. m³ aus heimischem Rohholzeinschlag, 
etwa 45 Mio. m³ (r) aus dem Einsatz von Alt-
papier und Altholz und 15 Mio. m³ (r) aus Net-
toimporten. Der nachhaltig nutzbare Zuwachs 
in den deutschen Wäldern liegt derzeit bei etwa 
60 Mio. m³. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ha-
ben sowohl die deutschen Importe als auch die 
deutschen Exporte von Holz und Erzeugnissen 
aus Holz erheblich zugenommen. Das Import-
volumen übersteigt mittlerweile 100 Mio. m³ (r); 
das Schwergewicht liegt bei Holzhalbwaren, 
Zellstoff sowie Papier und Pappe. Gleichzeitig 
machen die Exporte fast 85 Mio. m³ (r) aus; das 
Schwergewicht liegt hier bei Fertigwaren sowie 
bei Papier und Pappe. 

VII. Struktur der Forstwirtschaft

Die Waldfläche umfasst in Deutschland etwa 
10,7 Mio. ha, rund 7,75 Mio. ha in den alten und 
knapp 3 Mio. ha in den neuen Bundesländern. 
Etwa 30 % der Gesamtfläche Deutschlands 
sind mit Wald bedeckt. Innerhalb Deutschlands 
schwankt der Bewaldungsanteil ganz erheblich; 
so sind in Hessen und Rheinland-Pfalz mehr als 
40 % der Gesamtfläche bewaldet, in Schleswig-
Holstein hingegen nur 10 %. Besonders hohe 
Bewaldungsanteile sind in den Mittelgebirgsla-
gen zu verzeichnen.

Auch die Eigentumsverhältnisse sind sehr un-
terschiedlich. Insgesamt gesehen entfallen 46 % 
des Waldbesitzes auf Privatwald, 20 % auf Kör-
perschaftswald (insbesondere Kommunen) so-
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wie 34 % auf Staatswald. Im Privatwald liegt das 
Schwergewicht bei Klein- und Kleinstbetrieben; 
nur knapp 14 % der Privatwaldfläche entfallen 
auf Betriebe mit mehr als 1.000 ha Waldfläche. 
Ein erheblicher Teil des Privatwaldes ist im Besitz 
von landwirtschaftlichen Betrieben (so genann-
ter Bauernwald).

Die deutschen Wälder weisen einen durch-
schnittlichen Holzvorrat von ca. 280 Festmetern 
je Hektar auf. Dies ist weit mehr als es dem euro-
päischen Durchschnitt entspricht.

VIII. Leistungen der Forstwirtschaft

Der überwiegende Teil des Waldes in Deutsch-
land ist als Wirtschaftswald zu charakterisieren; 
nur ein Anteil von wenigen Prozentpunkten ent-
fällt auf sog. unproduktive Waldflächen, die eine 
geringe Bestockung aufweisen. Der Wirtschafts-
wald erbringt neben der Holzproduktion eine 
Reihe von Schutz- und Erholungsleistungen. Die-
se Leistungen gehen aber zum überwiegenden 
Teil nicht oder zumindest nicht in quantitativer 
Form in sektorale Leistungsdarstellungen ein und 
werden auch den Waldeigentümern in der Regel 
nicht vergütet. 

Die Rohholzproduktionsleistung in den deut-
schen Wäldern ist je nach Standort und Baumart 
sehr unterschiedlich. Während Eichen selbst an 
guten Standorten selten einen jährlichen Zuwachs 
von mehr als 6 Vorratsfestmetern je ha erreichen, 
bringen es Fichten auf bis zu 14 Vorratsfestmetern 
je ha. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist auch die 
jagdliche Nutzung der Wälder. Allerdings hat der 
z. T. hohe Besatz an Schalenwild zu Wildschäden 
im Wald geführt, die erhebliche wirtschaftliche 
Verluste und auch ökologische Schäden hervorru-
fen. An Bedeutung gewonnen haben die Schutz- 
und Erholungsleistungen der Wälder. So suchen 
64 % der Bevölkerung in Deutschland mindes-
tens einmal pro Jahr den Wald für Naherholungs-
zwecke auf. Für Erholungssuchende ist der Wald 
generell frei zugänglich. Das Betretungsrecht ist 
durch gesetzliche Regelungen gesichert. 

Wegen der besonderen Bedeutung der Wäl-
der für den Naturhaushalt und als Schutz- und 
Ausgleichsfaktor sind die Wälder in Deutschland 
generell forstgesetzlich geschützt. Ein erhebli-
cher Teil der Wälder ist mit einem besonderen 

Schutzstatus versehen. Aber nur weniger als 1 % 
der Waldfläche unterliegt dem Totalschutz (Nut-
zungsverbot); knapp 10 % entfallen auf strenge 
Schutzkategorien (Naturschutzgebiete, National-
parks, Naturwaldreservate/Wasserschutzgebiete) 
und besonders zu schützende Biotope (→ Bio-
top). Insgesamt entfallen etwa 65 % der Waldflä-
che auf gesetzliche Schutzkategorien (einschließ-
lich Landschaftsschutzgebiete und Naturparks) 
(→ Naturschutz).

IX. Wirtschaftliche Lage der Forstbetriebe

Die Ertragslage der Forstwirtschaft ist angespannt. 
Die Holzerlöse sind – bei erheblichen jährlichen 
Schwankungen – im Durchschnitt der letzten 
Jahrzehnte nahezu unverändert geblieben. Die 
Aufwendungen hingegen sind stetig gestiegen. 
Der Staatswald wirtschaftet im Durchschnitt mit 
erheblichen Verlustabdeckungen aus den jeweili-
gen Länderhaushalten.

Die Forstbetriebe versuchen, der Verschlechte-
rung ihrer Ertragslage durch Rationalisierung ent-
gegenzuwirken, mit mäßigem Erfolg. Angesichts 
der erheblichen Schutz- und Erholungsleistungen, 
die die Wälder erbringen, wird verstärkt über eine 
Abgeltung dieser Leistungen diskutiert. Bisher 
werden diese zumeist ohne Entgelt oder Aus-
gleichszahlung über Auflagen erbracht.

X. Forstpolitik in Deutschland

Oberstes Ziel der Forstpolitik in Deutschland ist 
es, den Wald in seiner Ausdehnung und seinen 
Leistungen mindestens zu erhalten. Die Forst-
hoheit liegt grundsätzlich bei den Ländern. Der 
Bund nimmt im Rahmen der konkurrierenden 
Gesetzgebung und der Gemeinschaftsaufgaben 
von Bund und Ländern Einfluss auf die Forstge-
setzgebung und die Forstpolitik. Die EU hat bisher 
keine allgemeine forstpolitische Kompetenz; sie 
wird lediglich in Teilbereichen wie z. B. bei dem 
Handel mit forstlichem Saatgut und Forstpflanzen 
tätig und beteiligt sich finanziell an der Förderung 
von forstwirtschaftlichen Maßnahmen, wie z. B. 
der Förderung von Erstaufforstungen.

Das Bundeswaldgesetz von 1975 (dessen 
Novellierung im Koalitionsvertrag 2002 angekün-
digt wurde) setzt den rechtlichen Rahmen für die 
deutsche Forstwirtschaft und für forstpolitische 

#24_5 Teil-F.indd 20.06.2005, 10:20334



335

Forstwirtschaft

Maßnahmen. Es stellt die Erhaltung der Nutz-, 
Schutz- und Sozialfunktionen des Waldes und 
die Sicherung einer ordnungsgemäßen, nach-
haltigen Bewirtschaftung sowie die Förderung 
der Forstwirtschaft und den Ausgleich zwischen 
Interessen der Allgemeinheit und Belangen der 
Waldbesitzer heraus. Was unter ordnungsgemä-
ßer Bewirtschaftung zu verstehen ist, wird u. a. 
in den das Bundeswaldgesetz konkretisierenden 
Landeswaldgesetzen näher beschrieben. Im Zuge 
der internationalen Diskussion im Anschluss an 
UNCED ist auch in Deutschland intensiv über 
den Begriffsinhalt der Nachhaltigkeit diskutiert 
worden; neben Rohholzproduktion und Bereit-
stellung von Schutz- und Erholungsleistungen 
gehören heute Aspekte wie Biodiversität, 
soziale Sicherheit und Partizipationsaspekte 
(→ Beteiligungsverfahren; → Agenda 21) mit zum 
allgemeinen Verständnis von Nachhaltigkeit. Im 
Bundeswaldgesetz ist auch festgelegt, dass zur Si-
cherung der für die Entwicklung der Lebens- und 
Wirtschaftsverhältnisse notwendigen forstlichen 
Voraussetzungen die nach Landesrecht zuständi-
gen Behörden forstliche Rahmenpläne für einzel-
ne Waldgebiete oder das Landesgebiet aufstellen 
sollen (§ 7 BWaldG). Solche forstlichen Rahmen-
pläne mit entsprechenden Funktionszuweisungen 
zu den Wäldern sind als sektorale Fachplanung 
nahezu flächendeckend aufgestellt. Allerdings ist 
eine Verzahnung mit anderen raumrelevanten 
Planungen und Maßnahmen insbesondere im 
Rahmen der Länderraumordnungsprogramme 
oder der Regionalpläne nicht obligatorisch.

Kernpunkt der Förderung der Forstwirtschaft 
sind die forstwirtschaftlichen Fördermaßnah-
men im Rahmen der → Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“, die durch den Bund und die Länder 
gemeinsam finanziert werden. Schwerpunkte der 
Förderung liegen bei waldbaulichen Maßnahmen 
(Erstaufforstungen, Umbau in standortgerechten 
Hochwald, Jungbestandspflege, Schutzpflanzun-
gen und Feldgehölze) und dem forstwirtschaft-
lichen Wegebau. Seit Mitte der 1980er Jahre 
sind Maßnahmen in den Vordergrund gerückt, 
mit denen den sog. neuartigen Waldschäden 
entgegengewirkt werden soll. Hierzu gehören Bo-
denschutzdüngungen, Wiederaufforstungen, Vor- 

und Unterbau sowie mehrmalige Bestandespflege 
von geschädigten Waldbeständen. Durch diese 
Maßnahmen ist das Fördervolumen erheblich 
angewachsen. Gleichwohl ist die forstliche Förde-
rung – auf die Waldfläche umgelegt – erheblich 
niedriger als die vergleichbare landwirtschaftliche 
Förderung.

Um Strukturschwächen der Forstwirtschaft zu 
überwinden, die sich aus der kleinbetrieblichen 
Besitzstruktur ergeben, werden forstwirtschaftli-
che Zusammenschlüsse gefördert. Durch diese 
soll eine rationellere Bewirtschaftung der Wälder 
erreicht werden. Außerdem übernehmen Landes-
forstverwaltungen oder Landwirtschaftskammern 
vielfältige Beratungsaufgaben im Privat- und Kör-
perschaftswald.
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I. Begriff und raumordnungspolitische 
Bedeutung

Boden und Wasser, Klima und Luft, Wald und 
→ Landschaft, Tierwelt und Pflanzenwelt bilden 
die natürlichen Lebensgrundlagen. Ihr Bestand 
und letztlich die Funktionsfähigkeit des gesamten 
ökologischen Systems hängen davon ab, dass ge-
nügend freier Raum vorhanden ist. Je mehr Raum 
durch Wohnungs-, Gewerbe-, Versorgungs- 
oder Verkehrsbauten in Anspruch genommen 
wird, desto schärfer stellt sich die Frage, ob der 
verbleibende freie Raum noch die Funktionen 
erfüllen kann, die zur Erhaltung oder Regene-
ration der natürlichen Ressourcen erforderlich 
sind. Der Begriff Freiraum ist ein Gegenbegriff 
zum Siedlungsraum. Freiraum ist der Teil der 
Erdoberfläche, der in naturnahem Zustand ist 
oder dessen Nutzung mit seiner ökologischen 
Grundfunktion überwiegend verträglich ist (z. B. 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei). Die Defini-
tion ist zweckbestimmt durch die Grundfunk-
tion, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
zu sichern, und somit final am Freiraumschutz 
orientiert. Freiraumschutz wird hier gebraucht 
als ein landesplanerischer Begriff, der sich auf 
die überörtliche Verteilung von Raumfunktio-
nen und -nutzungen bezieht. Im Unterschied 
dazu werden die unbebauten und unversiegelten 
Flächen innerhalb des Siedlungsraumes her-
kömmlich als Grün- oder Freiflächen bezeichnet 
(→ Grünzüge/Grünzäsuren); sie haben ebenfalls 
ökologische Funktionen. Ihr Schutz ist Gegen-
stand der gemeindlichen Planung, wobei auch 
der Begriff Freiraumplanung zunehmend Ver-
wendung findet (→ Freiraumplanung, kommuna-
le). Freiraumschutz bezieht sich hauptsächlich 
auf das Flächenpotential und ist nicht identisch 
mit → Bodenschutz, der einen Ausschnitt der 
Freiraumfunktionen abdeckt (biotische und abio-
tische Funktionspotentiale der Bodenkrume). 

Freiraum und Freiraumschutz sind landes-
planerische Begriffe, die im Zusammenhang 
mit der umweltpolitischen Neuorientierung der 
Raumordnung auftauchten (z. B. § 22 Landes-
entwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen 

1974). Heute wird der schonende und sparsame 
Umgang mit dem freien Raum als eine der zentra-
len Aufgaben von → Landesplanung und → Regi-
onalplanung angesehen (§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4 
ROG) und gehört zu den Kernbestandteilen einer 
Politik der → Nachhaltigen Raumentwicklung (§ 1 
Abs. 2 ROG), wie die Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung 2002 zeigt (vgl. BUNDESREGIE-
RUNG 2002: 194 ff.). Man kann drei Idealtypen 
des Freiraumschutzes unterscheiden: 
– quantitativer Freiraumschutz = Erhaltung des 

Anteils freien Raumes am Gesamtraum;
– struktureller Freiraumschutz = Erhaltung von 

genügend großen und damit funktionsfähigen 
Freiraumanteilen (keine Zerschneidung oder 
Zerstückelung); 

– qualitativer Freiraumschutz = Verbesserung 
oder Entwicklung von Freiraumfunktionen, 
wobei der Übergang zu bestimmten ökologi-
schen Fachpolitiken (Natur- und Landschafts-
schutz, Bodenschutz) fließend sein kann. 

Es ist zu beachten, dass der Freiraum nicht 
nur ökologische Funktionen (z. B. Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere, Fruchtbarkeit des Bo-
dens, Wasserreservoir und Wasserneubildung 
(→ Grundwasser, Grundwassersicherung), Klima-
bildung, Landschaftsbild) erfüllt, sondern dass 
in ihm auch bestimmte Raumnutzungen (z. B. 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Erholung) 
stattfinden. Von daher ist Freiraum ein funktional 
mehrdeutiger Begriff, und die Aufgabe des Frei-
raumschutzes setzt in sich schon eine Abwägung 
über die einzelnen Schutzgüter voraus. Darüber 
hinaus hat Freiraumschutz in der Zeitachse eine 
ökonomische Komponente auch dadurch, dass 
freie Räume zugleich immer die Option für ande-
re, später notwendig werdende Raumnutzungen 
offen halten, insofern also – im Wortsinne – die 
Zukunft „nicht verbauen“.

II. Ausmaß und Merkmale des 
Freiraumverbrauchs

Die Bundesrepublik verzeichnet seit den fünfzi-
ger Jahren einen ständigen Anstieg der Siedlungs- 
und Verkehrsflächen, ohne dass bislang eine 
signifikante Korrelation zur Bevölkerungs- oder 
Wirtschaftsentwicklung zu erkennen ist. Der 
Siedlungsflächenanteil betrug nach der Flächen-

#24_5 Teil-F.indd 20.06.2005, 10:20336



337

Freiraum/Freiraumschutz

erhebung 2002 rund 12,3 % der Gesamtfläche; 
davon gilt im Bundesdurchschnitt knapp die 
Hälfte als versiegelt, die andere Hälfte (aus der 
Sicht der großräumigen Grundfunktionen des 
Freiraums) als mehr oder weniger denaturiert. 
Besonders hoch ist der Siedlungsflächenanteil 
in den Verdichtungsgebieten; er beträgt z. B. für 
Nordrhein-Westfalen etwa 22 % und liegt in den 
12 kreisfreien Städten der Rhein-Ruhr-Ballung 
z. T. bei weit über 50 % der Gesamtfläche. Frei-
lich sind in vielen ländlichen Räumen (nicht nur 
Nordrhein-Westfalens) die Zuwachsraten bei der 
Inanspruchnahme von Freiraum deutlich höher 
als in den Verdichtungsräumen, was auf eine 
mangelnde Sensibilität gegenüber den Belangen 
des Freiraumschutzes gerade dort hindeutet.

Merkmale des Freiraumverbrauchs und bei-
spielhafte Ursachen sind:
– Bodenversiegelung/Bodenverunreinigung 

durch: bauliche Inanspruchnahme für Woh-
nen (z. B. permanente Zunahme der Wohn-
fläche pro Kopf der Bevölkerung), Arbeiten 
(stetige Erhöhung des Flächenbedarfs pro 
Beschäftigten), Verkehr (stetige Zunahme des 
Motorisierungsgrades, rollende Lagerhaltung), 
insgesamt durch disperse Siedlungsentwick-
lung; Ablagerung von Abfällen oder Abraum; 
Chemisierung des Bodens durch Industrie, 
Verkehr und Landwirtschaft; → Altlasten.

– Zerstörung von Biotopen und Reduzierung 
der Artenvielfalt in gewachsenen Ökosyste-
men (→ Ökologie) durch: Besiedelung und 
Verkehrsbänder; Rodung von Wald; Trocken-
legung von Feuchtgebieten; Campingplätze 
und Wochenendhausgebiete; Abgrabungen.

– Klimabeeinträchtigungen (→ Klima) durch: 
Verlust von Kaltluftentstehungsgebieten und 
Frischluftschneisen infolge Bebauung; Behin-
derung von Luftaustausch und Temperatur-
ausgleich durch Hochbauten; Bildung von 
Wärmeinseln; Luftbelastungen aus Industrie, 
Wohnsiedlungen und Verkehr. 

– Beeinträchtigung des Wasserhaushalts durch: 
Versickerung von Schmutzwasser und Einlei-
tung von Abwässern; Rückgang der Neubil-
dungsrate von Grundwasser durch Versiege-
lungseffekte; bauliche Einwirkungen auf Dar-
gebot und Fließrichtung von Grundwasser.

– Durchschneidung und Verinselung (räumliche 
Isolierung) von Lebensräumen für Fauna und 
Flora durch: Autostraßen, Bahnlinien, Hoch-
spannungsleitungen und Kanalsysteme mit 
ihren Zerstörungs- und Trennungseffekten; 
Begradigung und Betonierung von Wasserläu-
fen. 

– Entwertung von Landschaftserlebnis und 
Naturgenuss durch: ausufernde Streubebau-
ung und Auslagerung störender Anlagen 
in den Außenbereich; Verkehrsbänder mit 
Lärm und Abgasen; Reduzierung naturnaher 
Landschaftsbestandteile durch intensiven Er-
holungs- und Freizeitbetrieb. 

Alle diese Ursachen verringern den Bestand an 
Freiraum und beeinträchtigen die Freiraumfunk-
tionen unmittelbar. Darüber hinaus entstehen 
indirekte Beeinträchtigungen aus dem steigen-
den Nutzungs- und Belastungsdruck auf den 
verbliebenen freien Raum. Die Minderung der 
Freiraumfunktionen wirkt wiederum in vielschich-
tiger Weise auf die Siedlungsräume zurück, deren 
Lebens- und Wohnqualität wie wirtschaftliche 
Standortgunst auch von der umgebenden Frei-
raumsituation geprägt werden. Der Freiraumver-
brauch ist ein „Kernindikator für die ökologische 
Dimension“ (vgl. UMWELTBUNDESAMT 2000: 
42 f.). Und nicht vergessen werden sollte, dass 
Freiraumverbrauch durchaus eine ökonomische 
Dimension hat, die sich beispielsweise in den 
volkswirtschaftlichen Kosten ausdrückt, die durch 
einen überproportional wachsenden Infrastruk-
tur- und Koordinationsaufwand bei disperser 
Siedlungsentwicklung entstehen.

III. Instrumente des Freiraumschutzes 

1. Prinzipielle Ansätze 

Freiraumschutz kann idealtypisch in vier Ansätzen 
vorgehen, die in der Praxis häufig miteinander 
kombiniert werden: 
– speziell wirkende Instrumente: bezogen auf 

einzelne Freiraumfunktionen; historisch frü-
heste Maßnahmenkategorie (z. B. Natur- und 
Landschaftsschutz, Wasserbewirtschaftung);

– allgemein wirkende Instrumente: Schutz des 
Freiraums erfolgt multifunktional und unter 
Berücksichtigung der vielfachen ökologischen 
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Vernetzungen; moderner Ansatz insbesondere 
der Raumplanung; 

– indirekt wirkende Instrumente: setzen bei den 
Faktoren der Ausdehnung des Siedlungsrau-
mes an und wollen den Flächenzuwachs aus 
sich heraus begrenzen (Bauleitplanung, Bau-
recht, Verkehrswegeplanung);

– direkt wirkender Freiraumschutz: setzt beim 
freien Raum selbst an, um diesen quantitativ 
und qualitativ zu sichern und zu stärken (in 
der Raumplanung wohl erstmals im Landes-
entwicklungsplan III Nordrhein-Westfalen von 
1987).

2. Instrumente außerhalb der Landesplanung

Schon die Baugenehmigungsvorschriften für den 
Außenbereich (§ 35 BauGB) verfolgen durchaus 
freiraumschützende Ziele. Wichtiger noch als 
die Kontrolle der baulichen Einzelvorhaben ist 
die planerische Steuerung der kommunalen 
Siedlungstätigkeit überhaupt. Die → Bauleit-
planung als örtliche Gesamtplanung ist dafür 
nicht ungeeignet, zumal die Planungsleitsätze 
des § 1 Abs. 6 und des § 1a Abs. 2 BauGB zum 
Freiraumschutz verpflichten. Allerdings ist bei 
der Bauleitplanung der Freiraumschutz nicht 
Hauptzweck, sondern den realen Interessenla-
gen entsprechend Nebenzweck; die kommu-
nale Bauleitplanung richtet sich typischerweise 
am Siedlungsbedarf aus. Einen speziellen 
Träger im Freiraumschutz stellen vor allem die 
→ Landschaftsplanungen dar. Das Bundesnatur-
schutzgesetz verpflichtet in seinen Grundsätzen 
(§ 2 Abs. 1) ausdrücklich zur Erhaltung der „un-
bebauten Bereiche“. Die Landschaftsplanung 
ist für Teilfunktionen des Freiraumschutzes 
unverzichtbar. Ihr Nachteil liegt jedoch in ihrer 
beschränkten rechtlichen Verbindlichkeit und in 
einer praktischen Durchsetzungsschwäche bei 
Abwägungsentscheidungen, insbesondere im 
Rahmen der Bauleitplanung.

3. Formen landesplanerischer Zielsetzungen

Wirksamer Freiraumschutz bedarf eines überört-
lichen und fachübergreifenden Vorgehens. Von 
daher sind Landes- und Regionalplanung unent-
behrliche Instrumente, um die Inanspruchnahme 
von Freiraum zu steuern. Landesplanerische Ziele 

können textlich und/oder zeichnerisch dargestellt 
werden. 
a) Die rechtliche Qualität textlicher Ziele liegt 

darin, dass sie die besondere Bedeutung be-
stimmter Umweltbelange für den Abwägungs- 
und Entscheidungsprozess der Planungsträger 
verbal hervorheben (z. B. „Einer Zersiedelung 
der Landschaft ist ... nachdrücklich entgegen-
zuwirken ...“). Derartige Hinweise sind gewiss 
eine notwendige Vorbedingung für jede lan-
desplanerische Einflussnahme. Sie allein kön-
nen aber nicht sicherstellen, dass die Belange 
auch in den realen Entscheidungsprozessen 
durchschlagen. Der Grund liegt in der Vielzahl 
der konkurrierenden Ziele. Sollen bestimmte 
Ziele sich gegenüber anderen durchsetzen, 
kommt es darauf an, diese Ziele zueinander zu 
gewichten.

b) Solche Gewichte können als quantifizierte 
Zielsetzungen in Form von Orientierungswer-
ten (Angabe des politisch Erwünschten), Richt-
werten (Vorgabe eines verpflichtenden Ziels) 
oder Grenzwerten (Norm, deren Überschrei-
tung untersagt ist oder Sanktionen auslöst) ge-
geben werden. Überlegungen dazu sind auch 
im Hinblick auf den Freiraumschutz angestellt 
worden (vgl. EINIG/SPIECKER 2002). Mengen-
ziele zum Freiraumschutz dürften freilich aus 
der Sicht der kommunalen Planungshoheit als 
gravierende Eingriffe empfunden werden und 
unterliegen daher einem besonders sorgfäl-
tigen Begründungs- und Abwägungszwang. 
Gleichwohl kann ihre prinzipielle Zulässigkeit 
nicht bestritten werden, so dass ungeachtet 
der Schwierigkeiten, quantifizierte Werte für 
den Schutz komplexer Freiraumfunktionen 
theoretisch zu ermitteln und politisch-praktisch 
durchzusetzen, Landes- und Regionalplanung 
ermuntert werden sollten, weitaus häufiger als 
bisher mit diesem Mittel zu arbeiten. 

c) Die zeichnerische Ausweisung von Siedlungs-
flächen gehört zum Kernbestand der Raumpla-
nung. Sollen die Ansprüche des Siedlungsbe-
darfs und die Ansprüche des Freiraumschutzes 
im Prinzip gleichwertig sein, muss auch der 
Freiraum als eine eigene Planungskategorie in 
die zeichnerische Darstellung aufgenommen 
werden. Dabei stehen sich zwei Konzeptionen 
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gegenüber: das Konzept der → Vorrangge-
biete, Vorbehaltsgebieie oder Eignungsgebiete 
einerseits und das Konzept des generellen 
Freiraumschutzes andererseits. Die meisten 
Raumplanungen (Beispiel Landesentwicklungs-
programm Bayern 2003, Teil B: Ziele zur nach-
haltigen Entwicklung der raumbedeutsamen 
Fachbereiche) folgen heute dem Vorbehalts- 
oder Vorrangkonzept. Hier werden einzelne 
Gebiete ausgewiesen, in denen bei der Abwä-
gung mit anderen Belangen die Interessen von 
Natur und Landschaft besonderes Gewicht 
erhalten (relativer Vorrang) oder grundsätzlich 
anderen Raumnutzungen vorgehen (absoluter 
Vorrang). Gegen solche vornehmlich punk-
tuell wirkenden Ansätze steht eine generelle 
Schutzkonzeption. Diese liegt etwa dem 
Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
von 1995 zugrunde. Hier werden angesichts 
der dichten Besiedlung Nordrhein-Westfalens 
nicht nur einzelne schutzwürdige Freiräume 
herausgestellt, sondern das gesamte Land 
wird flächendeckend in Freiraum und Sied-
lungsraum eingeteilt. Diese Aufteilung wird zu-
gleich zeichnerisch dargestellt, so dass optisch 
deutlich wird, wo die Konfliktlinie zwischen 
Freiraumschutz und Siedlungsbedarf verläuft. 
Zusätzlich werden im Freiraum einzelne Funk-
tionen gesondert ausgewiesen (Wald, Wasser, 
Natur und Landschaft, Erholung). 

d) Die zeichnerische Darstellung ist mit textlichen 
Zielen zu kombinieren, wobei insbesondere 
die Inanspruchnahmekriterien zu formulieren 
sind. Im Allgemeinen heißt es dazu, dass 
auf den freien Raum für andere Nutzungen 
nur zugegriffen werden darf, wenn die Inan-
spruchnahme nachweisbar erforderlich ist. Die 
verbale und letztlich „weiche“ Beschreibung 
der Inanspruchnahmekriterien hat bis heute 
jedoch, wie die faktische Entwicklung zeigt, im 
Ergebnis ziemlich wenig bewirken können. Es 
scheint daher unvermeidlich, dass sie künftig 
durch „härtere“ quantitative Kriterien (Men-
gen- und Zeitziele) ergänzt wird.

IV. Bewertung und Ausblick

Die bisherigen Bemühungen um den Freiraum-
schutz haben den Trend zur Ausweitung des 

Siedlungsraumes nicht stoppen oder gar umkeh-
ren können. So gesehen sind Landes- und Regi-
onalplanung der Aufgabe Freiraumschutz höchst 
unzulänglich gerecht geworden. Eine Ursache 
dafür dürfte auch in ihren Konstruktionsprinzipien 
zu suchen sein. Überall dort, wo die Regionalpla-
nung rein kommunal verfasst ist, tut sie sich per 
se schwer, gemeindlichen Expansionsinteressen 
zu widerstehen. Andererseits kann die kommu-
nale Ebene nicht allein zum Schuldigen erklärt 
werden. Die durchgängige finanzielle Notlage 
der Kommunen erschwert z. B. das vergleichs-
weise teuere Flächenrecycling im Innenbereich 
der Städte sehr. Zudem stößt der Grundsatz 
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ auf 
immanente Grenzen, die nicht zuletzt ökologisch 
begründet sind; denn auch die Städte brauchen 
Freiflächen und Grünzonen im Innenraum und 
können nicht beliebig verdichtet werden. Inner-
halb der räumlichen Planung sollte die Hauptver-
antwortung für den Freiraumschutz folgerichtig 
auf der Ebene der Landesplanung liegen. Nötig 
sind überörtliche und überfachliche Gesamtkon-
zepte der → Flächenhaushaltspolitik, die größere 
Gebiete umfassen, in die dann auch Abwägungs- 
und Ausgleichsüberlegungen besser eingepasst 
werden können. Diese Gesamtkonzepte sind 
auf der operativen Ebene der regionalen oder 
kommunalen Planung zu ergänzen durch ein 
effektives → Flächenmanagement, das den Zielen 
einer Flächenkreislaufwirtschaft folgt. 

Für die Zukunft ist nach allen Erfahrungen 
und ungeachtet der neuen Rahmenbedingungen 
(Bevölkerungsrückgang; zum Teil dramatische 
wirtschaftliche Schrumpfungsprozesse) unter den 
Bedingungen eines steuerungspolitischen Status 
quo nicht ohne weiteres mit einer deutlichen 
Trendumkehr zu rechnen, auch wenn sich die 
Neuinanspruchnahme von Freiflächen vor allem 
auf Grund von baukonjunkturellen Einflüssen seit 
2000 leicht abgeschwächt hat (vgl. auch STATIS-
TISCHES BUNDESAMT 2003). Die politische He-
rausforderung des Freiraumschutzes bleibt also 
bestehen; die Konflikte um die Bewahrung des 
Freiraums halten an. Die Raumplanung muss die-
se Herausforderung mit größerem Engagement 
und mit mehr Durchsetzungswillen als bisher 
annehmen. Sie kann aber nur dann Wirkung er-
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zielen, wenn zugleich alle einschlägigen Fachpoli-
tiken mitziehen – von der Änderung steuerlicher 
Rahmenbedingungen (z. B. Entfernungspauscha-
le, Eigenheimförderung) bis hin zur Erprobung 
marktsimulierender Instrumente, z. B. handelbare 
Flächenausweisungsrechte nach dem Umwelt-
gutachten 2000 (vgl. SACHVERSTÄNDIGENRAT 
FÜR UMWELTFRAGEN 2000: 297 f.). Erfolgrei-
cher Freiraumschutz ist nur möglich mit abge-
stimmtem Instrumentenmix, mit einer sinnvollen 
Kombination von Regulierung und Angeboten 
und somit eine politische Koordinationsaufgabe 
von hohen Graden.
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Freiraumplanung, kommunale

I. Inhalt des Begriffs; II. Definition; III. Geschichte; 
IV. Gesetzliche Grundlagen; V. Planungsinstrumen-
te; VI. Praxis; VII. Bürgerschaftliche Anteilnahme

I. Inhalt des Begriffs

Der Begriff „Freiraum“ kann als eine Übersetzung 
des englischen „open space“ interpretiert werden. 
Er hat seit den 1970er Jahren zunehmend Begriffe 
wie „Grünfläche“, „Grünraum“ oder „Freifläche“ 
abgelöst. Besser als diese drückt der Begriff „Frei-
raum“ aus, dass es sich um eine Raumkategorie 
handelt, die 
– sich von bebauten Flächen abgrenzt,
– nicht zwangsläufig aus Vegetation besteht,
– die dritte Dimension mit einschließt und
– Offenheit verheißt.
Freiräume können privat, halböffentlich und 
öffentlich sein. Sie finden sich gemäß der hier 
verwendeten Definition ausschließlich im besie-
delten Bereich (vgl. aber auch den landesplane-
rischen Begriff: → Freiraum/Freiraumschutz). Kon-
kret werden unter Freiräumen in diesem Sinne in 
der Regel verstanden:
– private Gärten (Balkons, Terrassen, Gärten am 

Haus, Mietergärten, Kleingärten, Grabeland-
gärten)

– Siedlungsgrün (private, halböffentliche und 
öffentliche Freiräume im Wohnumfeld)

– Straßenräume und Plätze
– öffentliche Gärten und Parks
– Grünzüge und Grünverbindungen 

(→ Grünzüge/Grünzäsuren)
– Friedhöfe
– unbebaute Kulturlandschaft (landwirtschaftli-

che Flächen, Wälder, Gewässer) 
– Brachflächen
– Naturschutzflächen
– überwiegend unbebaute Funktionsflächen 

(Spiel- und Sportplätze, Freizeitanlagen, zoo-
logische oder botanische Gärten, Immissions-
schutzflächen, Außenanlagen an Schulen, Kin-
dertagesstätten, Krankenhäusern und anderen 
öffentlichen Einrichtungen).

„Freiraumplanung“ ist identisch mit dem engli-
schen „open space planning“. Sie ersetzt ältere 

#24_5 Teil-F.indd 20.06.2005, 10:20340



341

Freiraumplanung, kommunale

Begriffe wie „Grünordnung“, „Grünplanung“, 
„Grünflächenplanung“ oder „Freiflächenpla-
nung“. 

II. Definition

Kommunale Freiraumplanung beschreibt den 
planerischen Umgang mit den Freiräumen in 
einer Gemeinde. Umfassender als die → Land-
schaftsplanung beschäftigt sie sich nicht nur mit 
der Planung für die Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, son-
dern mit einem besonderen Gewicht auch mit 
der Planung für eine menschengerechte Stadt. 
Kommunale Freiraumplanung bemüht sich auf al-
len Ebenen der räumlichen Planung, die für eine 
Gemeinde relevant sind, um ein ausgewogenes 
Verhältnis von Siedlungsflächen und Freiräumen.

Während in der wissenschaftlichen Planungs-
literatur der Begriff Freiraumplanung inzwischen 
sehr geläufig ist, findet er in Gesetze und po-
litische Dokumente nur zögerlich Eingang. Im 
Raumordnungsbericht 1993 wird erstmals auf 
die besondere Bedeutung der Freiraumplanung 
hingewiesen. Freiräume werden darin nicht mehr 
nur als „fehlende Nutzung“ definiert, sondern 
haben verschiedene wichtige Funktionen zu 
erfüllen:
– als ökologische Ausgleichsräume,
– als kommunikative Erholungsflächen,
– als Gliederungselemente und
– als weicher Standortfaktor für die wirtschaftli-

che Entwicklung. 
Freiraumplanung leistet danach einen wichtigen, 
eigenständigen Beitrag zur städtebaulichen Ent-
wicklung.

Neben der hier behandelten kommunalen 
Freiraumplanung gibt es auf der Ebene der über-
örtlichen Planung ebenfalls wichtige Aufgaben 
des Freiraumschutzes. Insbesondere → Lan-
desplanung und → Regionalplanung können 
Instrumente bereitstellen, die notwendig sind, 
um den Freiraum und seine Funktionsfähigkeit 
auch großräumig zu sichern. Zum Teil verzah-
nen sich dabei die Ebenen. So übernehmen in 
den Ballungszentren neben den kommunalen 
Fachverwaltungen häufig regionale Planungsver-
bände wichtige Aufgaben der örtlich wirksamen 
Freiraumplanung.

III. Geschichte

Ansätze für eine systematische Freiraumplanung 
sind schon bei Friedrich Ludwig von SCKELL in 
München in Verbindung mit dem Architekten Leo 
von KLENZE Ende des 18. Jahrhunderts und bei 
Peter Joseph LENNÉ in Verbindung mit Karl Fried-
rich SCHINKEL Anfang des 19. Jahrhunderts zu 
finden. Die zwingende Notwendigkeit kommuna-
ler Freiraumplanung wurde in Deutschland aber 
erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erkannt.

Seitdem haben sich städtebauliche Entwick-
lungsmodelle, insbesondere in Europa, immer 
auch mit den Anliegen der Freiraumplanung 
auseinander gesetzt. Sehr ausgeprägt ist dieses 
Anliegen bei der von Ebenezer HOWARD 
entwickelten Gartenstadt-Idee zu finden. Aber 
auch Camillo SITTE, Fritz SCHUMACHER und 
Martin WAGNER setzten sich intensiv mit dem 
Thema auseinander. Spätestens seit der Charta 
von Athen ist die Freiraumplanung als ein wich-
tiger Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung 
prinzipiell anerkannt. Allerdings hatte es die 
Freiraumpolitik immer schwer, sich gegen andere 
kommunale Politikfelder durchzusetzen, denn 
die im Rahmen der Freiraumplanung geschaffe-
nen oder gesicherten Freiräume bringen keinen 
unmittelbaren Gewinn. Zwar ist unbestritten, 
dass das Image einer Stadt und damit auch ihre 
wirtschaftliche Attraktivität durch eine langfristig 
angelegte, konsequente Freiraumplanung positiv 
beeinflusst wird, aber die konkrete Entscheidung 
über die Verwendung einer Fläche wird eben 
doch oft durch ihre unmittelbare wirtschaftliche 
Verwertbarkeit bestimmt. 

Während die kommunale Freiraumplanung 
seit 1900 zunächst vorrangig als ein sozialpoliti-
sches, der menschlichen Gesundheit dienendes 
Anliegen verstanden wurde, sind vor und nach 
dem Zweiten Weltkrieg Gesichtspunkte der 
Landschaftsstruktur und der Stadtgliederung hin-
zugekommen. In Verbindung mit der Entwicklung 
einer aktiven kommunalen Umweltschutzpolitik 
erhielt in den 1980er Jahren der Naturschutz 
für die Freiraumplanung eine zunehmende Be-
deutung. Heute finden die sozialen Aspekte der 
Freiraumplanung wieder eine stärkere Aufmerk-
samkeit. Insbesondere kommunikative Elemente 
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der Freiraumnutzung haben in der kommunalen 
Sozial- und Kulturpolitik einen hohen Stellenwert. 
Ein Beispiel dafür ist die Öffnung privater Gärten 
für Besucher im Rahmen einer aktiven Gartenkul-
tur. Daneben kann in den Städten und Gemein-
den eine allgemeine Hinwendung zu historischen 
Themen beobachtet werden. Im Zusammenhang 
damit wächst – oft auch aus Gründen des Denk-
malschutzes – das Interesse an der Erhaltung und 
Wiederherstellung historischer Gärten, Parks und 
Kulturlandschaften. 

IV. Gesetzliche Grundlagen

Die Verpflichtung zur Freiraumplanung ist vor al-
lem im Raumordnungsgesetz, im Baugesetzbuch, 
in den Bauordnungen der Länder sowie in den 
Naturschutzgesetzen verankert.

Das Raumordnungsgesetz (ROG 1998) spricht 
schon bei den Aufgaben der Raumordnung die 
Freiraumplanung indirekt an: Leitvorstellung 
ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die 
sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen an 
den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in 
Einklang bringt (§ 1).

In den Grundsätzen der Raumordnung 
(§ 2 Abs. 2 ROG) werden diese Ziele präzisiert 
und der Freiraum auch als Begriff verwendet. 
Eine ausgewogene Siedlungs- und Freiraum-
struktur wird angemahnt. Die großräumige und 
übergreifende Freiraumstruktur soll erhalten und 
entwickelt werden. Die ökologische, wirtschaftli-
che und soziale Bedeutung des Freiraums wird 
hervorgehoben. In den Verdichtungsräumen 
soll auf einen Verbund der Freiräume geachtet 
werden. Ohne den Freiraum ausdrücklich zu 
nennen wird darüber hinaus gefordert, dass Natur 
und Landschaft zu sichern, zu pflegen und zu 
entwickeln sind und für die Erholung in Natur und 
Landschaft sowie für Freizeit und Sport geeignete 
Gebiete und Standorte zu sichern sind. Die Län-
der werden verpflichtet, diese Grundsätze durch 
die Aufstellung von Programmen und Plänen zu 
verwirklichen (§ 6 ff. ROG).

Im Baugesetzbuch (BauGB) und im Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG 2002) tauchen die 
Begriffe „Freiraum“ oder „Freiraumplanung“ zwar 
nicht auf, aber in der Praxis haben beide Gesetze 
für die kommunale Freiraumplanung die größte 

Bedeutung. Nach dem Baugesetzbuch haben die 
Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, Flächen-
nutzungspläne als vorbereitende Bauleitpläne für 
das gesamte Gemeindegebiet und Bebauungsplä-
ne als verbindliche Bauleitpläne für Teile der Ge-
meinde. Bauleitpläne sollen unter anderem dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). 
Diese allgemeinen Forderungen werden im § 5 
zum Inhalt des Flächennutzungsplans sowie im 
§ 9 zum Inhalt des Bebauungsplans spezifiziert. 
Dabei werden Freiräume wie Parkanlagen, 
Dauerkleingärten, Sport-, Spiel- und Badeplätze, 
Friedhöfe, Wasserflächen, Flächen für die Land-
wirtschaft, Wald und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft ausdrücklich ge-
nannt. Außerdem ist im § 1a BauGB die Berück-
sichtigung umweltschützender Belange – insbe-
sondere in Verbindung mit der Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz – neu in das 
Baugesetzbuch aufgenommen worden. Für die 
kommunale Freiraumplanung ist auch hilfreich, 
dass bei Vorhaben, für die eine Umweltver-
träglichkeitsstudie durchzuführen ist, schon im 
Bebauungsplan ein Umweltbericht vorzulegen 
ist (§ 2a BauGB). 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 
2002) dehnt die Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege ausdrücklich auch auf den 
besiedelten Bereich aus (§ 1). Die Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(§ 2 BNatSchG) sind so umfassend formuliert, 
dass sie für die meisten Elemente der kommu-
nalen Freiraumplanung genutzt werden können. 
Beispielsweise schließt die Bereitstellung von 
Flächen für die Erholung auch natur- und land-
schaftsverträgliche sportliche Betätigungen ein. 
Das Bundesnaturschutzgesetz weist im Rahmen 
seines Geltungsbereichs die Fachaufgabe der 
Freiraumplanung auf der regionalen Ebene dem 
Landschaftsrahmenplan (§ 14) und auf der örtli-
chen Ebene dem Landschaftsplan (§ 16) zu. Bei 
Eingriffen in Natur und Landschaft werden außer-
dem für Fachplanungen nach öffentlichem Recht 
auf der Objektplanungsebene landschaftspflegeri-
sche Begleitpläne gefordert (§ 20).
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Darüber hinaus kennen die Ländernaturschutz-
gesetze überwiegend den Grünordnungsplan, der 
auf der Ebene des Bebauungsplans die Erforder-
nisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes und damit auch der 
Freiraumplanung formulieren soll (z. B. Art. 3 Bay-
NatSchG).

Außerdem können nach den Bauordnungen 
der Länder Freiflächenpläne gefordert werden. So 
sind beispielsweise nach der Niedersächsischen 
Bauvorlagenverordnung im Lageplan zu Bauan-
trägen auch die Freiräume darzustellen.

V. Planungsinstrumente 

Die kommunale Freiraumplanung verfügt nicht 
über ein spezielles und allgemein anerkanntes 
Planungssystem, aber die bestehenden gesetzli-
chen Planungsinstrumente bieten ihr einen brei-
ten Gestaltungs- und Durchsetzungsspielraum. 
Die Regelungen sind in den Ländern der Bundes-
republik Deutschland unterschiedlich, man kann 
jedoch prinzipiell von folgendem systemaren 
Angebot ausgehen:

Flächennutzungsplan – Landschaftsplan

(Stadtteilplan) – (Freiraumstrukturkon-
zept)

Bebauungsplan – Grünordnungsplan
Objektplan

– Planfeststellungs-
verfahren oder

– landschaftspflegerischer 
Begleitplan

– Baugenehmigungs-
verfahren

– Freiflächenplan

Sowohl nach dem Raumordnungs- und Bau-
recht als auch nach dem Naturschutzrecht sind auf 
allen Ebenen der räumlichen Planung Planungsin-
strumente vorhanden, die eine konsequente und 
umfassende Freiraumplanung ermöglichen. Der 
Landschaftsrahmenplan, der Landschaftsplan, der 
Grünordnungsplan, der landschaftspflegerische 
Begleitplan und der Freiflächenplan stellen die 
fachlichen Erfordernisse der Freiraumplanung 
dar. Da diese Pläne mit Ausnahme des Freiflä-
chenplans eine relativ enge, manchmal einseitige 
Bindung an die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege haben, werden gelegentlich in 
den Städten weitere Instrumente der Freiraum-
planung erfunden, wie zum Beispiel ein „Gene-
ralgrünplan“, ein „Grünordnungskonzept“ oder 

ein „Freiraumstrukturkonzept“. Solche Planwerke 
sollen vor allem auf Wohn-, Freizeit-, und Erho-
lungsbedürfnisse bezogene Gesichtspunkte der 
Freiraumplanung abdecken.

Sofern die genannten fachlichen Instrumente 
der Freiraumplanung nicht selbst Verbindlichkeit 
erlangen – beispielsweise ist der Landschaftsplan 
in Nordrhein-Westfalen verbindlich, in Thüringen 
aber nicht –, bietet es sich an, ihre Ziele und 
Maßnahmen in die parallelen Instrumente der 
Landesplanung, der → Bauleitplanung und der 
Bauordnung (→ Bauordnungsrecht) zu überneh-
men. Ihre Verankerung auf den verschiedenen 
Planungsebenen garantiert die regionale und 
lokale Abstimmung zwischen verschiedenen 
Zielen der Raumnutzung und hilft, die isolierte 
Betrachtung bestimmter Ausschnitte der räumli-
chen Umwelt zu vermeiden. Durch die fachliche 
Eigenständigkeit der Instrumente der Freiraumpla-
nung bzw. Landschaftsplanung wird erreicht, dass 
ihre Anliegen nicht in Vergessenheit geraten und 
dem politischen Entscheidungsprozess zugäng-
lich gemacht werden.

Neben den auf die Gesamtentwicklung räumli-
cher Einheiten gerichteten Planungsinstrumenten 
spielen in der Freiraumplanung auch Konzepte 
eine Rolle, die sich speziell mit einzelnen für die 
Freiraumplanung wichtigen Funktionen befassen. 
Viele Städte haben im Zusammenhang mit der 
Stadtentwicklungsplanung besondere Planwer-
ke, zum Beispiel zur Schaffung von Spiel- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder, zur Versor-
gung mit privaten Freiräumen, mit Sportstätten 
oder Friedhöfen erarbeitet. Derartige Konzepte 
beschäftigen sich vertieft mit Teilbereichen der 
Freiraumplanung und beziehen dabei auch pro-
grammatische Überlegungen sowie Vorschläge 
zur Umsetzung ein. Als spezielle Aussagen zur 
Freiraumplanung können auch Landschafts- oder 
Grünordnungspläne aufgefasst werden, die sich 
ausschließlich als Pläne des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege verstehen, oder auch Plä-
ne, die sich beispielsweise mit der Entwicklung 
von Biotopverbundsystemen oder mit der Verbes-
serung des Landschaftsbildes befassen. 

In letzter Zeit ist (nicht nur in der kommunalen 
Freiraumplanung) die Aufmerksamkeit auf Pla-
nungsmethoden (→ Methoden und Instrumente 
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der räumlichen Planung) gelenkt worden, die in 
eine Projektstruktur eingebunden sind (→ Projekt-
orientierung in der Raumordnung). In der Praxis 
haben sich die oben genannten Planungsinstru-
mente bei der Erarbeitung oft als schwerfällig oder 
bei dem Versuch der Umsetzung als unwirksam 
erwiesen. Es hat sich als schwierig herausgestellt, 
in der täglichen Auseinandersetzung zwischen 
verschiedenen Interessenlagen notwendige oder 
wünschenswerte durchgreifende Veränderungen 
zu erreichen. Die Aufnahme solcher Problemfälle 
in ein zeitlich begrenztes Projekt mit einer beson-
deren Finanzausstattung wie zum Beispiel bei 
der Internationalen Bauausstellung Emscher Park 
bietet offenbar bessere Möglichkeiten, solche 
Veränderungen zu erreichen.

Wenn man an Bundes- und Landesgarten-
schauen denkt, sind derartige Projektbündelun-
gen in der kommunalen Freiraumplanung nicht 
neu. Obwohl es an der Organisation und an 
den Zielsetzungen dieser Gartenschauen immer 
wieder durchaus berechtigte Kritik gegeben hat, 
sind sie in der Kommunalpolitik nach wie vor 
äußerst beliebt und es gibt lange Wartelisten von 
Städten, die gern eine solche Schau durchführen 
würden. Fragt man nach den Gründen für diesen 
Eifer, wird immer darauf hingewiesen, dass nur 
mit Hilfe eines solchen Großereignisses die für 
wichtige Stadtentwicklungsmaßnahmen notwen-
dige Schubkraft und Geduld erreicht werden 
kann. 

Andere Beispiele für Freiraumplanung im Rah-
men von Projektstrukturen waren oder sind der 
Frankfurter GrünGürtel, das EXPO-Projekt „Stadt 
als Garten“, mit dem die Freiraumqualitäten von 
Hannover wesentlich verbessert werden konnten, 
oder das regionale, touristische Projekt „Garten-
träume“ des Landes Sachsen-Anhalt, mit dem auf 
den reichen Schatz an historischen Gärten in die-
sem Bundesland aufmerksam gemacht wird.

VI. Praxis 

Die Methodik der Freiraumplanung folgt in der 
Regel dem in der räumlichen Planung allgemein 
üblichen Verfahren. Eine Bestandsaufnahme 
wird in Bezug auf ein allgemeines Zielsystem 
analysiert. Daraus werden konkrete Ziele und 
Maßnahmen abgeleitet.

In der kommunalen Freiraumplanung hat 
allerdings naturgemäß die Auseinandersetzung 
mit der bestehenden Situation ein besonderes 
Gewicht. Jede geplante Veränderung von Natur 
und Landschaft im besiedelten Bereich greift in ein 
komplexes ökologisches System ein. Deshalb sind 
in der Freiraumplanung eine genaue Kenntnis der 
bestehenden natürlichen und sozialen Zusammen-
hänge und ihre Beurteilung eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die Formulierung von Zielen 
und Maßnahmen. Besonders ausgeprägt ist das 
bei der Landschaftsplanung nach Naturschutz-
recht. Hier sind die Erfassung und Aufbereitung 
ökologischer Daten und der Aufbau ökologischer 
Informationssysteme inzwischen eine selbstver-
ständliche Forderung. Das Gleiche gilt für die 
Erfassung und Bewertung von Informationen zur 
Freiraumnutzung.

Bei der Formulierung allgemeiner Zielvorstel-
lungen kann die kommunale Freiraumplanung 
auf mehr oder weniger anerkannte Richtwerte 
– beispielsweise zur Ermittlung des Flächenbedarfs 
für Kinderspielplätze oder zur Bestimmung einer 
Zielzahl für den Bedarf an Kleingärten – zurück-
greifen. Für den Umgang mit der natürlichen 
Umwelt werden seit Ende der 1980er Jahre gern 
Umweltqualitätsziele formuliert. Diese dienen vor 
allem der Verringerung von Umweltbelastungen 
(z. B. maximal zulässige Schwermetallbelastung 
des Bodens), können sich aber auch auf Flächen-
forderungen (z. B. Mindestanteil an Naturschutz-
gebieten) beziehen.

Allerdings hat sich die Formulierung allgemein 
gültiger Standards in konkreten Planungsfällen oft 
als unrealistisch herausgestellt, weil sich die Stan-
dards für verschiedene Funktionen in der Summe 
nicht unterbringen ließen oder sich widersprachen 
oder nicht finanzierbar waren. Deshalb werden 
derartige Richtwerte in der kommunalen Freiraum-
planung heute überwiegend nur noch als Orientie-
rungsrahmen genutzt, um auf der Basis der beson-
deren naturräumlichen Situation und der kultur-
historischen Entwicklung einer bestimmten Stadt 
praktikable Lösungen zu finden. Damit wächst die 
Chance, für jede Stadt eigenständige Freiraumkon-
zepte zu entwickeln und umzusetzen.

Während es bis in die 1980er Jahre hinein in 
der kommunalen Freiraumplanung überwiegend 
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um Planungen auf bis dahin nicht bebauten 
Flächen ging, hat in den letzten 20 Jahren die 
Rückgewinnung von brachgefallenen Industrie-, 
Gewerbe-, Wohn- und Verkehrsflächen erheblich 
an Bedeutung gewonnen (→ Revitalisierung).

Außerdem ist zu beobachten, dass die Er-
schließung neuer Freiräume, die vor allem durch 
den Wiederaufbau nach den Zerstörungen des 
Zweiten Weltkriegs geprägt war, zurückgeht und 
durch eine stärkere Auseinandersetzung mit dem 
Bestand abgelöst wird. Zum Beispiel ist die Pflege 
und Entwicklung bereits bestehender öffentlicher 
Gärten und Parks heute eine der wichtigsten Auf-
gaben der kommunalen Freiraumplanung. 

Insgesamt sollte die kommunale Freiraum-
planung eng verzahnt werden mit der Stadtent-
wicklungsplanung sowie mit den Aufgaben des 
→ Stadtumbaus und des kommunalen → Flächen-
managements.

Die fachliche Betreuung der kommunalen 
Freiraumplanung wird in der Regel von Land-
schaftsplanern oder Landschaftsarchitekten 
übernommen, die an Fachhochschulen oder Uni-
versitäten ausgebildet worden sind. Sie arbeiten 
innerhalb der zuständigen Verwaltungen oder 
freischaffend in deren Auftrag. In den Städten hat 
sich überwiegend die Auffassung durchgesetzt, 
dass Freiraumplanung am besten als eigenständi-
ger Aufgabenbereich in Grünflächenämtern oder 
entsprechenden Fachbereichen wahrgenommen 
wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese 
Fachverwaltungen der kommunalen Freiraumpla-
nung lange Zeit überwiegend den Baudezernaten 
zugeordnet. In den 1980er Jahren sind sie dann 
häufig zusammen mit anderen umweltrelevanten 
Aufgaben zu Umweltdezernaten zusammenge-
fasst worden. 

Auf nationaler Ebene sind die Ständige Kon-
ferenz der Gartenamtsleiter beim Deutschen 
Städtetag (GALK) und die Forschungsgesellschaft 
für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau 
(FLL), auf internationaler Ebene die International 
Federation of Parks and Recreation Administration 
(Ifpra) wichtige Institutionen für den Informations-
austausch und die Richtlinienarbeit in der kommu-
nalen Freiraumplanung.

In der Kommunalpolitik war die Entwicklung 
spezieller, programmatischer Zielsetzungen zur 

Freiraumplanung lange Zeit eher selten. In letzter 
Zeit scheint das Interesse jedoch zu wachsen, weil 
die Gemeinderäte hoffen, mit Hilfe einer aktiven 
Freiraumpolitik in der Konkurrenz untereinander 
besser bestehen zu können. 

VII. Bürgerschaftliche Anteilnahme

In der kommunalen Freiraumplanung ist eine 
eigenartige Diskrepanz zu beobachten zwischen 
dem bürgerschaftlichen Wunsch nach Freiräu-
men und der Bereitschaft, dafür zu kämpfen. Die 
Menschen wollen ein grünes Wohnumfeld. Sie 
verlassen sogar die Städte, weil sie hoffen, in den 
kleineren Orten des Umlandes mehr Erholungs-
möglichkeiten in Natur und Landschaft zu finden. 
Aber klare Erwartungen an die kommunale Frei-
raumplanung werden von ihnen nur selten formu-
liert. Deshalb bemühen sich viele Fachverwaltun-
gen in den Städten inzwischen aktiv darum, in der 
Bevölkerung ein gartenkulturelles Bewusstsein zu 
wecken und so ein Netzwerk derjenigen zu schaf-
fen, denen die Freiraum- und Gartenqualitäten 
einer Gemeinde besonders am Herzen liegen.
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Freizeit

I. Begriffsbestimmung und systematische Einord-
nung; II. Datenbasis; III. Nachfrage und Angebot; 
IV. Auswirkungen auf Wirtschaft, Soziales und Um-
welt; V. Aufgaben für die Raumordnung

I. Begriffsbestimmung und systematische 
Einordnung

Der Begriff der Freizeit im heutigen Verständnis 
taucht vereinzelt ab 1850 auf. In breiterem Um-
fang ist der Begriff der Freizeit erst ein Produkt 
des 20. Jahrhunderts. Bis etwa 1950 war Freizeit 
für die meisten Deutschen nur eine Randerschei-
nung (vgl. Abb. 1), da bis dahin z. T. recht harte 
Arbeitsbedingungen und die Sorge um Haushalt, 
Familie und Kinder das tägliche Leben beherrsch-
ten.

Noch bis etwa 1980 stellte die Freizeit den 
eigentlichen Gegensatz zur Arbeit in den the-
oretischen Ansätzen dar. Schon in den 1970er 
Jahren wird bei der Freizeit das Freisein von 
Rollenzwängen betont, da die Erwerbsarbeit im 
Bewusstsein der Menschen ihren dominierenden 
Stellenwert zu verlieren beginnt. Freizeit dient 
nicht nur der Reproduktion der Arbeitskraft, 
sondern sie bietet eine verhaltensbeliebige Zeit, 
in der das Individuum nach eigenem Willen 

Entspannung, Zerstreuung, Erweiterung des Wis-
sens, soziale Aktivitäten oder die freie Entfaltung 
seiner Kreativität sucht. Dementsprechend kann 
man zwischen Determinations-, Obligations- und 
Dispositionszeiten unterscheiden (PRAHL 2002: 
140 f.). Die Determinationszeit ist durch äuße-
re Zwänge wie Erwerbsarbeit, unumgängliche 
Hausarbeit, Ernährung, Hygiene und Schlaf be-
stimmt; die Obligationszeit ist weniger zwanghaft 
festgelegt und umfasst Tätigkeiten wie häusliche 
Büroarbeit, Elternabend, Kinderbetreuung sowie 
Pflege alter und kranker Menschen; die Disposi-
tionszeiten entsprechen der verhaltensbeliebigen 
Zeit (PRAHL 2002: 140 ff.).

Andere Ansätze stellen die Freizeit als eigen-
ständigen Lebensbereich heraus, als neues Struk-
turelement der Gesellschaft. Die Freizeit leitet 
sich nicht mehr aus dem Gegensatz zur Arbeit 
oder ähnlichen Zwängen ab, sondern entfaltet 
eine Eigendynamik, die schließlich die Industrie-
gesellschaft in eine „nachindustrielle Freizeitge-
sellschaft“ transformieren will.

Heute wird Freizeit immer weniger als Gegen-
satz zur Erwerbsarbeit aufgefasst, sondern sie ist 
inzwischen integraler Bestandteil von → Lebens-
stilen und wichtiges Element der Lebensführung. 
Das Thema Zeit erhält eine zentrale Bedeutung: 
Zeitliche Optionen oder Zeitwohlstand werden 
immer deutlicher zu Kriterien der Lebenszufrie-
denheit. Dabei ist die Freizeit in allgemeinere 
gesellschaftliche Entwicklungen eingebettet, da 
sie längst nicht mehr ein isoliertes Handlungs-
feld darstellt, sondern zu einem Schlüsselbegriff 
moderner Gesellschaften geworden ist: In den 
Spannungsfeldern von Beschleunigung oder 
Entschleunigung, Globalisierung oder Regionali-
sierung, Individualisierung oder Restrukturierung 
von Klassengesellschaften nimmt Freizeit eine 
zentrale Stellung ein. Die herkömmlichen Gren-
zen zwischen Arbeit und Freizeit, Öffentlichkeit 
und Privatheit, Realität und Virtualität zerfließen 
zunehmend. Neue Erfahrungen mit Zeit und 
Raum ergeben sich (→ Raum-Zeit-Strukturen). 
Allerdings entsteht dadurch keine postmoderne 
Beliebigkeit, da die ökonomischen, gesellschaft-
lichen, politischen und kulturellen Zeitregime tief 
in die Freizeit hineingreifen. Subjektiv kann Frei-
zeit zwar als verhaltensbeliebige Zeit erscheinen, 

Abb. 1: Arbeitszeit und Freizeit 1840–2000

Quelle: nach ANDREAE 1970, S. 30; eigene Fort-
schreibung
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objektiv ist Freizeit aber in bestimmte Strukturen 
eingebettet (PRAHL 2002: 32 ff.).

In diesem Sinne bietet TOKARSKI (2000: 103) 
eine modernere Definition der Freizeit an:

„Freizeit ist sowohl Merkmal für Lebensqua-
lität in einer auf einer hohen Entwicklungsstufe 
stehenden Gesellschaft als auch Maßstab für 
den Freiheitsgrad, für die Teilhabe am sozialen 
Leben und das Wohlbefinden der in ihr lebenden 
Bürger. Freizeit beinhaltet nicht nur Vergnügen, 
Unterhaltung und Abschalten von der Arbeit, son-
dern auch Bildung, politisches und soziales Enga-
gement sowie gesundheitsorientiertes Verhalten. 
Der Freizeitbegriff ist damit nur noch wenig ein-
deutig: Freizeit ist das, was der Einzelne für sich 
darunter versteht. Arbeit und Freizeit sind darüber 
hinaus keine trennscharfen Lebensbereiche mehr: 
Arbeit kann zur Freizeit und Freizeit zur Arbeit 
werden. Darüber hinaus hat sich Freizeit von der 
überwiegend reinen Erholungs- und Konsumzeit 
der 50er bis 70er Jahre zu einer auf Erlebnisse und 
Genuß ausgerichteten Zeit gewandelt, die immer 
weiter steigende Ausgaben für Freizeitaktivitäten 
und -güter, Suche nach einzigartigen Reizen so-
wie Herausforderungen und Ansprüche mit sich 
bringt. Freizeit ist heute der Raum, in dem die 
Menschen Lebensstile sowie neue Ordnungsdi-
mensionen für den Alltag entwickeln und sich 
selbst verwirklichen wollen.“

Die Freizeit im Allgemeinen kann quantitativ 
nach dem jeweiligen Zeitrahmen in die Tages-, 
Wochenend-, Jahres- und Lebensfreizeit unter-
gliedert werden. Für die Raumwissenschaften 
sind insbesondere die Teilbereiche der Freizeit 
relevant, die außerhalb des Hauses stattfinden. 
Werden allerdings Urlaubsreisen unternommen, 
so zählen diese zum → Tourismus. Im Folgenden 
wird daher schwerpunktmäßig auf die Tages- und 
Wochenendfreizeit eingegangen, insbesondere 
soweit diese außerhalb des Hauses ausgeübt 
wird.

II. Datenbasis

Die empirische Forschung hat eine Fülle an Er-
hebungen durchgeführt; allerdings kann dieses 
Material kaum systematisch ausgewertet werden, 
da es in der Regel auf spezifische Fragestellungen 
bezogen und nach unterschiedlichsten Metho-

den erhoben wurde. Die meisten Erhebungen 
beziehen sich auf einen bestimmten Zeitpunkt; 
Längsschnitte über längere Zeiträume sind selten, 
so dass es schwer fällt, die Entwicklungen im 
Freizeitverhalten über die letzten Jahrzehnte hin 
nachzuzeichnen.

Während für den Tourismus immerhin die 
Beherbergungskapazitäten sowie die Gäste- und 
Übernachtungszahlen gemeindeweise von der 
amtlichen Statistik erhoben und veröffentlicht 
werden, bietet die amtliche Statistik bedauerli-
cherweise für den Freizeitsektor im engeren Sinne 
keinerlei Daten. Anzustreben wären repräsentati-
ve Stichprobenerhebungen zum Freizeitverhal-
ten, bei denen ein zehnjähriger Zyklus ausreichen 
würde. Neuere Zeitbudgetstudien liefern zwar 
Angaben zum Umfang der Freizeit, jedoch fehlt 
eine Differenzierung nach Freizeitaktivitäten.

Die Statistischen Landesämter erheben für die 
jeweiligen Landes-Informationssysteme Angaben 
zu einigen Freizeitinfrastruktureinrichtungen wie 
Schwimmbädern und einigen Sportanlagen. Da-
bei fehlen aber die heute so wichtigen Angaben 
zur Qualität der jeweiligen Einrichtungen.

III. Nachfrage und Angebot

Die Freizeit an Werktagen und am Wochenende 
wird überwiegend mit Indoor-Aktivitäten ver-
bracht; nur rund 30 % entfallen auf Outdoor-Akti-
vitäten. Die mit Abstand am stärksten ausgeübte 
Indoor-Aktivität ist das Fernsehen, auf das nur 
noch 5 % der Bevölkerung verzichten (vgl. Tab. 
1). Die Bedeutung des Fernsehens wird auch 
daran deutlich, dass von den täglich im Durch-

Tab. 1: Die wichtigsten Indoor-Freizeitaktivitäten

Quelle: MEDIA PERSPEKTIVEN 1999, S. 69
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schnitt 63⁄4 Stunden Freizeit allein 31⁄2 Stunden mit 
Fernsehen verbracht werden. Nicht ganz so in-
tensiv wie beim Radiohören setzt sich auch beim 
Fernsehen durch, dass es nur als Nebenaktivität 
betrieben wird, also andere obligatorische oder 
verhaltensbeliebige Aktivitäten parallel ausgeübt 
werden. Auch das Zeitunglesen hat seine Bedeu-
tung behalten. Wirkliche Aktivitäten – über die 
Mediennutzung hinaus – werden dann nur noch 
von einem kleinen Teil der Bevölkerung ausgeübt 
bzw. nur gelegentlich betrieben.

Bei den Outdoor-Freizeitaktivitäten ergibt sich 
in der Realität eine außerordentliche Vielfalt, 
die weder voll erhebbar noch darstellbar ist, da 
teilweise exotische Hobbys verfolgt werden. An 
der Spitze stehen nach wie vor Spazierengehen/
Wandern, das ebenso wie die anderen Out-
door-Aktivitäten verstärkt und mit besonderer 
Intensität am Wochenende ausgeübt wird (vgl. 
Tab. 2). Diese Aktivitäten finden überwiegend im 
Wohnumfeld statt.

Aus räumlicher Sicht noch bedeutsamer sind 
die Ausflüge, die dann eher in den Naherho-
lungsraum führen (vgl. Tab. 3). Die deutsche 
Bevölkerung unternimmt im Durchschnitt alle 
14 Tage einen Ausflug, wobei die Ausflugsziele 
durchschnittlich 70 km entfernt liegen. Unter 
den bewegungsorientierten Aktivitäten dominiert 
auch hier stark das Spazierengehen. Insgesamt 
handelt es sich um traditionelle, wenig spekta-
kuläre Aktivitäten. Obwohl zu erwarten wäre, 
dass gerade die Bevölkerung in den Kernstädten 
mit dem Defizit an naturnahen Erholungsflächen 

besonders viele Ausflüge in den naturnahen Nah-
erholungsraum zu einem aktiven oder passiven 
Naturaufenthalt unternimmt, so ist es stattdessen 
die Umlandbevölkerung in den eher ‚besseren‘ 
Wohngebieten, die derartige Aktivitäten verstärkt 
ausübt (MEUTER 1979: 110 ff.).

Naturnahe Erholungsflächen erfreuen sich 
nicht nur im Wohnumfeld, sondern erst recht im 
Naherholungsraum besonderer Beliebtheit. Feh-
len im Umland einer Großstadt attraktivere na-
turnahe Erholungsflächen, weitet sich der Radius 
bei den Ausflügen aus, um dann attraktive Land-
schaften erreichen zu können. Allerdings bleiben 
die Erwartungen hinsichtlich der landschaftlichen 
Attraktivität im Naherholungsraum und erst recht 
im Wohnumfeld unterhalb der Ansprüche, die an 
ein touristisches Reisegebiet gestellt werden.

Je Kopf der Bevölkerung werden von der Kern-
stadt mehr Freizeit-Fahrten ins Umland unternom-
men als von der Umlandbevölkerung in die Kern-
stadt. Dennoch fällt die Bilanz hinsichtlich der 
Ausgaben zugunsten der Kernstadt aus, da die 
Besucher im Umland fast nur in der Gastronomie 

Tab. 2: Die wichtigsten Outdoor-Freizeitaktivitäten

Quelle: MEDIA PERSPEKTIVEN 1999, S. 69

Tab. 3: Freizeitaktivitäten bei Ausflügen (Mehrfach-
nennungen)

Quelle: DWIF 1995, S. 62
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Geld ausgeben, die Besucher aus dem Umland in 
der Kernstadt jedoch darüber hinaus recht hohe 
Ausgaben für kulturelle und Unterhaltungsveran-
staltungen tätigen (BECKER 1983: 139).

Entsprechend dem beständigen Wertewandel 
muss nach den Erfahrungen der DEUTSCHEN GE-
SELLSCHAFT FÜR FREIZEIT (1999: 31 ff.) mit den 
folgenden sieben Trends im Bereich der Freizeit 
gerechnet werden:
1. Trend zur Vielfalt: Mit gestiegenem Wohlstand 

und expandierender Bildung wächst auch der 
Qualitäts-, Bildungs- und Informationsanspruch 
an Freizeitgestaltung und Freizeitangebote; 
auch das Nebeneinander verschiedener Frei-
zeittätigkeiten und der Wechsel zwischen 
ihnen ist Kennzeichen der Multioptionalität.

2. Trend zum virtuellen Freizeitangebot: In den 
letzten Jahren ist die für Medien aufgewendete 
Zeit ständig angestiegen; täglich werden schon 
rund sechs Stunden für audiovisuelle Medien 
aufgebracht.

3. Trend zur Mobilität: Die steigende Vielfalt bei 
der Freizeitnachfrage sowie die Ausbreitung 
der Individualverkehrsmittel führen auch zu 
einer verstärkten Freizeitmobilität.

4. Trend zur Natur: Die Natur wird als Indikator 
für Lebensqualität sowohl im Wohnumfeld als 
auch bei der Naherholung immer wichtiger.

5. Trend zur Erlebnisorientierung: Die Suche 
nach Neuem, Faszinierendem und nach Ab-
wechslung ergreift immer weitere Freizeitbe-
reiche. So sollen z. B. künstliche Badewelten 
und Skihallen einen möglichst großen Abstand 
zum Alltag herstellen.

6. Trend zur Qualitätserwartung: Einerseits wer-
den menschliche emotionale Qualitätsmerk-
male wie Freundlichkeit gesucht, andererseits 
steigt das Interesse an technisch ausgefeilten 
Instrumenten und Angeboten.

7. Trend zur Bescheidenheit: Als Gegentrend 
zeigt sich eine neue soziale, ökologische und 
auch ökonomische Bescheidenheit. Non-Pro-
fit- und Do-it-yourself-Angebote erleben einen 
Aufschwung. Das Angebot an Dienstleistun-
gen, Informationen und Unterhaltung steigt 
explosionsartig und erzeugt Überdruß am 
Überfluß. Die Komplexität verlangt nach Ver-
einfachung, die Fülle strebt nach Begrenzung, 

und Wohlstand vermehrt kaum das Glück in 
der Freizeit.

Zur Befriedigung der Nachfrage der Erholungsu-
chenden steht ein breites Angebot an Freizeitan-
lagen zur Verfügung, von denen in Tab. 4 einige 
der wichtigsten aufgeführt sind. 

Hinzu kommen selbstverständlich noch viele 
weitere Einrichtungen, die nur von kleineren 
Gruppen genutzt werden, die ein spezielles 
Hobby verfolgen. Charakteristisch ist, dass die 
Freizeiteinrichtungen größtenteils von der öffentli-
chen Hand betrieben werden und teils gratis oder 
gegen eine oft nicht kostendeckende Gebühr 
genutzt werden können. Verschiedene Angebote 
werden von gemeinnützigen Vereinen organisiert, 
die durch ehrenamtliche Leistungen, Steuervortei-
le und z. T. durch öffentliche Zuschüsse ebenfalls 
günstige Freizeitangebote offerieren. Allerdings 
besteht ein Trend zu kommerziellen Angeboten, 
der durch die Knappheit an öffentlichen Mitteln, 
das Streben nach Qualität und einen Trend zu 
perfekt organisierten Freizeitgroßangeboten ge-
fördert wird.

Tab. 4: Die wichtigsten Freizeitanlagen in Deutsch-
land

Quelle: nach DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR FREIZEIT 
1998, S. 125 ff.
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An der Spitze dieser kommerziellen Freizeit-
großprojekte stehen die sogenannten Mixed-Use-
Center, zu denen die Urban-Entertainment-Cen-
ter, Freizeitparks, Brand Lands, Musical-Center 
und Infotainment-Center zählen. Gemeinsam ist 
ihnen die Multifunktionalität, der Erlebnischarak-
ter sowie die einheitliche Steuerung und Vernet-
zung der Einzelangebote (QUACK 2003: 19 ff.).

Zum Freizeitangebot gehören aber auch die 
zahlreichen Events, Festivals und Mega-Ereignisse, 
die ein besonderes Erlebnis versprechen. Sie wer-
den teils von der öffentlichen Hand und teils von 
kommerziellen Veranstaltern angeboten.

Ein Blick auf die aktuell ausgeübten Freizeitak-
tivitäten (vgl. Tab. 2 und 3) verdeutlicht allerdings, 
dass bislang noch die traditionellen Freizeitaktivi-
täten das Feld beherrschen; nur ein kleiner Teil 
entfällt auf Freizeitgroßanlagen und Events.

IV. Auswirkungen auf Wirtschaft, Soziales und 
Umwelt

1. Ökonomie

Seit den 1990er Jahren haben sich die Ausgaben 
für Freizeit bei Haushalten mit mittleren und hö-
heren Einkommen bei 15 % eingependelt, wäh-
rend bei geringeren Einkommen rund 11 % für 
Freizeitzwecke ausgegeben werden. Von diesen 
Freizeit-Ausgaben entfallen allerdings rund 30 % 
auf Ausgaben für Urlaubsreisen, so dass für die 
Freizeit im engeren Sinne rund 70 % der obigen 
Anteile zur Verfügung stehen (DEUTSCHE GE-
SELLSCHAFT FÜR FREIZEIT 1999: 153 ff.).

Soweit diese Freizeitausgaben im engeren 
Sinne für Outdoor-Aktivitäten verwendet werden, 
fließen sie – wie schon angedeutet – überwie-
gend in die Städte mit ihren meist aufwändigen 
Unterhaltungs- und Veranstaltungsangeboten. In 
die Naherholungsgebiete fließen nur begrenzte 
Geldmittel, zumal die Naturgüter in der freien 
Landschaft in ganz Deutschland frei zugänglich 
und nutzbar sind. Vom Naherholungsverkehr 
profitieren vor allem die Gastronomie, aber 
auch Freizeitparks, Schwimmbäder und weitere 
Sportanlagen; die Ausgaben für Verkehrsmittel 
sind räumlich schwer zuzuordnen. Im Gegensatz 
zum Tourismus lässt sich das Ausgabenpotential 
des Naherholungsverkehrs nur sehr begrenzt im 

Sinne der Regionalwirtschaft als Instrument zur 
Förderung zurückgebliebener Räume nutzen, da 
der Besuch in den Naherholungsgebieten nicht 
nur von ihrer Attraktivität abhängig ist, sondern 
auch in starkem Maße von ihrer Distanz zur 
nächsten größeren Stadt und deren Größe.

2. Soziales

In der Freizeit kann der einzelne seinen Nei-
gungen nachgehen, er kann sich zwischen 
individuellen Aktivitäten und Massenveranstal-
tungen entscheiden. Allerdings sind der wirklich 
individuellen Ausübung von Freizeitaktivitäten oft 
Grenzen gesetzt, wenn die entsprechenden meist 
naturorientierten Einrichtungen zu stark besucht 
werden. Insbesondere im Alpenraum, an Seen 
und in einzelnen Kurorten ist der Andrang von 
Ausflüglern so groß, dass sich die Bevölkerung an 
schönen Wochenenden bzw. die Kurgäste durch 
die Ausflügler stark belästigt fühlen.

3. Umwelt

Schon die Erholung im Wohnumfeld, noch mehr 
die Naherholung stellt einige Ansprüche an eine 
naturnahe, attraktive Umwelt. Dabei handelt es 
sich bei der Flächennutzung meistens um eine 
Mitnutzung zusammen mit der Land- und Forst-
wirtschaft. Lediglich einzelne Sport-, Spiel- und 
Unterhaltungseinrichtungen beanspruchen Flä-
chen exklusiv, dann aber relativ kleine Flächen.

Die Outdoor-Aktivitäten in der Freizeit belas-
ten aber auch häufig die Umwelt:
– Von Sporteinrichtungen und Freiluftveranstal-

tungen geht vielfach Lärm aus, der die Anwoh-
ner beeinträchtigt.

– Spaziergänger, Wanderer und wilde Camper 
schädigen immer wieder empfindliche Bioto-
pe, selbst wenn diese als Naturschutzgebiete 
ausgewiesen sind.

– Kanuten, Kletterer, Drachenflieger u. a. schädi-
gen mit ihren Freizeitaktivitäten vor allem die 
Tierwelt.

– Insbesondere beeinträchtigt aber der Freizeit-
verkehr – vor allem der motorisierte Verkehr 
– die Umwelt ganz erheblich: durch die teil-
weise große Anzahl der Fahrzeuge, die oft zu 
Staus führen, insbesondere aber auch durch 
den Verkehrslärm und durch die erzeugten 
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Schadstoffe. Allerdings hat es sich weitgehend 
als Illusion erwiesen, dass der Naherholungs-
verkehr durch eine Verbesserung des Wohn-
umfeldes reduziert werden könnte, da der 
Mensch einen ausgeprägten Bewegungsdrang 
besitzt (KIEGELAND 1999: 53 f.).

Eine positive Tendenz bildet die Renaissance des 
Radfahrens, das ausgesprochen umweltschonend 
ausgeübt werden kann. Dagegen sind die preis-
günstigen Tagesausflüge mit den Billigfluglinien in 
die europäischen Städte unter dem Gesichtspunkt 
des Umweltschutzes höchst problematisch.

V. Aufgaben für die Raumordnung

Auch wenn die Kompetenz für den Bau und die 
Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen sowie für 
die Durchführung von Veranstaltungen bei den 
Kommunen liegt, so gibt es durchaus einen Be-
darf für eine überörtliche Freizeitplanung:
– Es soll ein vielfältiges, ausgewogenes Angebot 

an Freizeitinfrastruktur vorgehalten werden,
– es soll eine optimale Nutzung des endogenen 

Potentials gewährleistet werden, und
– es soll für alle Schichten der Bevölkerung eine 

gute Erreichbarkeit – auch mit dem ÖPNV – si-
chergestellt werden.

Eine solche überörtliche Freizeitplanung ist vor 
allem dann wichtig, wenn
– Freizeiteinrichtungen nur einen kleinen spezi-

fischen Nutzerkreis ansprechen, so dass diese 
aus wirtschaftlichen Gründen nur an einem 
Standort mit einem weiten Einzugsbereich an-
gelegt werden können (z. B. Golfplätze),

– Freizeiteinrichtungen besonders aufwändig 
sind, so dass sich dafür eine Trägerschaft 
von mehreren Gemeinden anbietet (z. B. 
Schwimmbäder), oder

– Freizeiteinrichtungen netzartige Strukturen 
haben, die sich über ein größeres Gebiet er-
strecken (z. B. Rad- und Wanderwege).

In vielen Fällen ist es schwierig, die Notwendig-
keit bestimmter Freizeiteinrichtungen mit quanti-
tativen Daten zwingend nachzuweisen. Lediglich 
für bestimmte Sportstätten gab es seit den 1950er 
Jahren Mindest-Versorgungsstandards nach dem 
„Goldenen Plan“.

Allerdings gibt es für den Bereich der Freizeit 
keine fachspezifische gesetzliche Grundlage und 

keine allgemeine Lobby. Eine integrierte Freizeit-
planung auf der Ebene des Bundes und der Län-
der fehlt. Unterschiedliche Ressorts sind für die 
einzelnen Freizeitbereiche zuständig, sogar das 
federführende Ministerium ist von Land zu Land 
ein anderes. Auch in den Gemeinden ist der Be-
reich der Freizeit auf verschiedene Ämter verteilt, 
in denen er ebenfalls nur am Rande mitbetreut 
wird. Lediglich bei einigen Ballungsgebieten be-
stehen Zweckverbände, die u. a. ein Freizeitrefe-
rat besitzen, das freizeitspezifische Konzeptionen 
entwickelt und um deren Umsetzung bemüht ist; 
im Großraum München ist z. B. seit 1965 der 
„Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erho-
lungsgebiete in den Landkreisen um München 
e. V.“ tätig. Nicht zuletzt wird eine gute Freizeitin-
frastruktur als weicher Standortfaktor gesehen.

Immerhin gehen die Raumordnungsprogram-
me/Landesentwicklungsprogramme der Bundes-
länder auf den Funktionsbereich Freizeit und Er-
holung ein, und sie haben bislang Aussagen zur Si-
cherung und Entwicklung geeigneter Freizeit- und 
Erholungsräume getroffen (BOLLHEIMER 1999: 
76 ff.). Es handelte sich größtenteils um textliche, 
meist grundsätzliche Aussagen ohne Vorrangfest-
legungen, die auf der regionalen Ebene zu konkre-
tisieren waren. ROMEISS-STRACKE et al. (1982: 
166) waren der Meinung, dass dieses System als 
„regionale Freizeitplanung“ bezeichnet werden 
könne; BECKER/KLINGER (2003: 51) stellen dies 
infrage – insbesondere seit der neuen Generation 
der Regionalpläne. Mit der Verschlankung der 
Raumordnungsprogramme erfolgt eine Konzen-
tration auf die landespolitisch unabdingbaren 
Vorgaben, so dass sich dort nur verstreut einige 
allgemeine Aussagen zur Freizeit finden. Auch die 
neuen Regionalpläne folgen diesem Trend: Die 
Freizeitproblematik wird im Wesentlichen unter 
dem Aspekt der allgemeinen Freiraumsicherung 
und -entwicklung (→ Freiraum/Freiraumschutz) 
gesehen (BECKER/MOLL 2003: 9). 

Die → Landschaftsplanung könnte eine grö-
ßere Rolle bei der regionalen Freizeitplanung 
spielen, da sie nicht nur für Schutz, Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft zuständig 
ist, sondern auch für die landschaftsbezogene Er-
holung. Allerdings fühlen sich häufig die Vertreter 
in der Landschaftsplanung primär dem Schutz der 
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Landschaft verpflichtet, so dass die neuen Trends 
im Freizeitverhalten bei der Landschaftsplanung 
in der Regel kaum Berücksichtigung finden.

Immerhin hat sich mit der Idee des Regio-
nalparks im Verdichtungsraum eine innovative 
Teil-Konzeption entwickelt. Vorreiter war der Re-
gionalpark Rhein-Main, bei dem an die regionalen 
Grünzüge angeknüpft und ein Netz von parkartig 
eingefassten Fuß- und Radwegen angelegt wird 
(PANNITSCHKA 2003: 60 ff.). Auch andere 
Verdichtungsräume haben dieses Konzept auf-
gegriffen.

Im ländliche Raum spielen die Naturparke 
eine gewisse Rolle im Hinblick auf die Freizeit-
planung. Allerdings ist die finanzielle Ausstattung 
der Naturparke in Deutschland allzu dürftig. In 
Frankreich dagegen haben die Naturparke eine 
breit angelegte Entwicklungsaufgabe und sind 
zudem finanziell wesentlich besser ausgestattet 
(KOCH/JOB 2003: 70 ff.).

Die Gemeinden verzichten in ihrer Bauleit-
planung weitgehend auf Festlegungen für Frei-
zeiteinrichtungen. Um freizeitpolitische Ziele 
festzulegen, wäre eine informelle Gemeindeent-
wicklungsplanung hilfreich, die zeitnah arbeiten 
und sich auf besondere Schwerpunkte konzent-
rieren kann (HARTZ/SCHAAL-LEHR/MOLL 2003: 
101 ff.). Überörtliche Abstimmungen sind mit den 
Regional- oder Naturparken bzw. mit der Regio-
nalplanung zu treffen.
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